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den Charakter hat. 3Ein Wechsel im Rahmen eines 
 befristeten Beschäftigungsverhältnisses steht einem 
Wechsel auf Dauer gleich, wenn das befristete in ein 
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übergeht. 

1.2 Folgende Bedienstete können demnach keine Mobili-
tätsprämie erhalten:
 Bedienstete, die ihren Dienstort an einen der neuen 

Zielorte verlegen, deren Dienststelle aber nicht von 
Verlagerungen im Sinn der Konzepte betroffen ist.

 Bedienstete, die einer zu verlagernden Dienststel-
le angehören, jedoch an einen anderen als den 
im Konzept „Regionalisierung von Verwaltung – 
 Behördenverlagerungen 2015“ oder im „Struktur-
konzept – Chancen im ganzen Land“ vorgesehenen 
Zielort wechseln, es sei denn, es handelt sich um 
den Dienstort einer im Rahmen des Konzeptes neu 
geschaffenen Dienststelle.

 Bedienstete, die für eine Verwendung an einer im 
Rahmen der Konzepte verlagerten bzw. neu geschaf-
fenen Dienststelle am Zielort neu eingestellt werden.

 Bedienstete, die in einem Ausbildungsverhältnis 
stehen oder sich im Vorbereitungsdienst befinden.

 1Bedienstete, die an den Zielort wechseln, wenn die 
Verlagerung bereits abgeschlossen ist. 2Die Verlage-
rung ist abgeschlossen, wenn das im Behördenverla-
gerungskonzept vorgesehene Personalsoll erst malig 
erreicht ist, spätestens jedoch zum 31. Dezember 
2025.“

§	2

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2017 in Kraft.

Hü b n e r  
Ministerialdirektor

2004-F

Änderung	der	Mobilitätsprämienrichtlinie

Bekanntmachung  
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	 

für Landesentwicklung und Heimat

vom	19.	Juli	2017,	Az.	53-L	9325-1/335

§	1

Nr. 1 der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat 
über die Mobilitätsprämienrichtlinie (MoPrR) vom 11. Juli 
2016 (FMBl. S. 172) wird wie folgt gefasst:

„1.	 Leistungsvoraussetzungen

1.1 Beamten und Beamtinnen sowie Tarifbeschäftig-
ten (Bediensteten) des Freistaates Bayern wird eine 
 Mobilitätsprämie unter folgenden, kumulativ gelten-
den Voraussetzungen gewährt: 
 1Ihre bisherige Dienststelle wird ganz oder teil-

weise im Rahmen der „Heimatstrategie“ (Konzept 
„Regio nalisierung von Verwaltung – Behördenver-
lagerungen 2015“ und „Strukturkonzept – Chancen 
im ganzen Land“) verlagert. 2Bei einer teilweisen 
Verlagerung kommt es nicht darauf an, dass der kon-
krete Dienstposten verlagert wird.

 1Sie wechseln im Zuge dessen auf Dauer von ihrem 
bisherigen Dienstort an den im Konzept „Regiona-
lisierung von Verwaltung – Behördenverlagerungen 
2015“ oder im „Strukturkonzept – Chancen im gan-
zen Land“ genannten Zielort oder an den Dienstort 
einer im Rahmen der Konzepte neu geschaffenen 
Dienststelle. 2Ein Wechsel auf Dauer liegt vor, 
wenn die Zuteilung weder befristet noch bedingt 
aus gesprochen wird noch lediglich vorübergehen-

Personalwirtschaft 
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2030.8.3-F

Achte	Änderung	 
der Bekanntmachung über die  
Ergänzenden	Bestimmungen	 

zum Vollzug der Bayerischen Beihilfeverordnung

Bekanntmachung  
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	 

für Landesentwicklung und Heimat

vom	2.	August	2017,	Az.	25-P	1820-9/45

§	1

Abschnitt 1 der Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums der Finanzen über die Ergänzenden Bestim-
mungen zum Vollzug der Bayerischen Beihilfeverordnung 
(ErgBBayBhV) vom 13. August 2009 (FMBl. S. 358, StAnz. 
Nr. 35), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 20. Feb-
ruar 2017 (FMBl. S. 222) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. Nach Nr. 1 wird folgende Nr. 2 eingefügt:

„2. Endgehalt	der	Besoldungsgruppe	A	9
Der Grenzbetrag auf der Basis des Endgrundgehalts 
der BesGr. A 9 zur Festlegung der maßgebenden 
Höhe des Eigenbehalts bei stationärer Unterbrin-
gung (vergleiche Zu Absatz 3 Nr. 2 der VV zu § 36 
BayBhV) beträgt für Aufwendungen, 
– die ab dem 1. September 2017 entstehen 3 471,69 €,
– die ab dem 1. Januar 2018 entstehen 3 553,28 €.“

2. Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 3.

§	2

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums der Finanzen über den Vollzug der Bayerischen Bei-
hilfeverordnung vom 26. Juli 2007 (FMBl. S. 291, StAnz. 
Nr. 32), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 7. August 
2015 (FMBl. S. 150) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. Die Überschrift des Abschnitts A. wird gestrichen.

2. Abschnitte B. und C. werden aufgehoben.

§	3

Diese Bekanntmachung tritt am 1. September 2017 in 
Kraft. 

L a z i k  
Ministerialdirektor

Beihilfen 
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2030.11-F

Zwölfte Änderung  
der	Allgemeinen	Regelungen	 

des Landespersonalausschusses  
im	Bereich	des	Laufbahn-	und	Prüfungsrechts

Bekanntmachung  
des Bayerischen Landespersonalausschusses

vom	9.	August	2017,	Az.	L	2	A	0310-1/22

§	1

Abschnitt I der Bekanntmachung des Bayerischen Lan-
despersonalausschusses über die Allgemeinen Regelun-
gen des Landespersonalausschusses im Bereich des Lauf-
bahn- und Prüfungsrechts (ARLPA) vom 9. Dezember 2010 
(FMBl. 2011 S. 4, StAnz. 2011 Nr. 1), die zuletzt durch Be-
kanntmachung vom 26. Januar 2017 (FMBl. S. 212) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach Nr. 2.2.11 wird folgende Nr. 2.2.12 eingefügt:

„2.2.12  bei der Beförderung aus einem Amt der BesGr 
A 13 zum Institutsrektor oder zur Institutsrek-
torin der BesGr A 14 

die Ämter der BesGr A 13 mit Amtszulage und 
mit erhöhter Amtszulage2;“.

2. Die bisherigen Nrn. 2.2.12 bis 2.2.16 werden die 
Nrn. 2.2.13 bis 2.2.17.

3. Nr. 2.3.1 wird wie folgt gefasst:

„2.3.1  Bei der Beförderung aus einem Amt der BesGr 
A 13 zum Beratungsrektor oder zur Beratungs-
rektorin der BesGr A 14 oder zum Institutsrek-
tor oder zur Institutsrektorin der BesGr A 14

die Ämter der BesGr A 13 mit Amtszulage;“.

4. Nr. 2.4.1 wird wie folgt gefasst:

„2.4.1  Bei der Beförderung aus einem Amt der BesGr 
A 13 zum Seminarrektor oder zur Seminarrek-
torin (BesGr A 14), zum Institutsrektor oder zur 
Institutsrektorin (BesGr A 14) oder zum Bera-
tungsrektor oder zur Beratungsrektorin (BesGr 
A 14)

die Ämter der BesGr A 13 mit Amtszulage;“.

5. In Nr. 2.4.2 wird am Ende vor der Angabe „A 14;“ die 
Angabe „der BesGr“ eingefügt.

6. In Nr. 2.4.3 wird am Ende vor den Wörtern „A 14 mit 
Amtszulage;“ die Angabe „der BesGr“ eingefügt.

7.  In Nr. 2.4.4 wird am Ende vor der Angabe „A 15;“ die 
Angabe „der BesGr“ eingefügt.

§	2

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 20. Juli 2017 
in Kraft. 

Dr. Sigrid S c hü t z - He c k l  
Generalsekretärin

Landespersonalausschuss 
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601-F

Änderung der Bekanntmachung  
über	die	Geschäftsordnung	für	die	Finanzämter	 

und	der	Ergänzenden	Bestimmungen	 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen  

zur	Geschäftsordnung	für	die	Finanzämter

Bekanntmachung  
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	 

für Landesentwicklung und Heimat

vom	17.	August	2017,	Az.	35-O	2120-1/1

§ 1

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums der Finanzen über die Geschäftsordnung für die 
Finanzämter (FAGO) und die Ergänzenden Bestimmun-
gen des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen zur 
Geschäftsordnung für die Finanzämter (ErgBest-FAGO) 
vom 10. Februar 2011 (FMBl. S. 130), die durch Bekannt-
machung vom 8. Dezember 2015 (FMBl. S. 411) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Geschäftsordnung für die Finanzämter mit ergänzen-
den Bestimmungen (FAGOBek)“.

2. Der Nr. 3.2 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Generelle abweichende Festlegungen zum Geschäfts-
gang, die ausschließlich elektronisch übermittelte Ein-
gänge betreffen, können durch übergeordnete Behörden 
getroffen werden.”

3. In den Anlagen 1 bis 4 werden in den Kopfzeilen je-
weils die Wörter „der Ergänzenden Bestimmungen zu 
Abschnitt 4 der FAGO“ durch die Wörter „der Ergän-
zenden Bestimmungen zu Nr. 4 der FAGOBek“ ersetzt.

4. Die Anlage 5 (Geschäftsordnung für das Finanzamt 
München – FAMGO) wird nach Maßgabe der dieser 
Bekanntmachung als Bestandteil beigefügten Anlage 
neu gefasst.

§ 2
1Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 28. März 
2017 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten die Nrn. 1, 3 
und 4 mit Wirkung vom 1. August 2017 in Kraft.

Hü b n e r  
Ministerialdirektor

Organisation der Steuerverwaltung
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2.2.2 1Die Sachgebiete der Zentralabteilung werden von 
Sachgebietsleiterinnen/Sachgebietsleitern geführt. 
2Sie handeln im Auftrag der Leiterin oder des Lei-
ters des Finanzamts München und sind insoweit 
weisungsbefugt.

2.3 Gliederung der Abteilungen

2.3.1 1Die Abteilungen sind gegliedert in jeweils eine Ge-
schäftsstelle und Sachgebiete, die mehrere Arbeits-
gebiete umfassen. 2Mehrere Sachgebiete können zu 
einem Aufgabenbereich zusammengefasst werden. 
3Die ausgelagerten Bearbeitungsstellen sind einer 
Abteilung zugeordnet.

2.3.2 1Die Geschäftsstellen der einzelnen Abteilungen 
sind der Abteilungsleiterin oder dem Abteilungslei-
ter unmittelbar zugeordnet und werden von einer 
Geschäftsstellenleiterin oder einem Geschäftsstel-
lenleiter geführt. 2Die Sachgebiete werden von Sach-
gebietsleiterinnen oder Sachgebietsleitern geführt.

2.4 Leitung des Finanzamts München

2.4.1 1Das Finanzamt München ist das Finanzamt für die 
Landeshauptstadt und den Landkreis München. 2Es 
untersteht unmittelbar dem Landesamt für Steuern 
und mittelbar dem Staatsministerium der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat. 3Das Finanzamt 
München wird von einer Leiterin oder einem Leiter 
des Finanzamts geführt; diese oder dieser ist Dienst-
vorgesetzte/Dienstvorgesetzter der Beschäftigten des 
Finanzamts München.

2.4.2 1Die Leitung des Finanzamts leitet die Behörde und 
vertritt sie nach außen. 2Sie trägt die Verantwortung 
für die rechtzeitige, sachgerechte und wirtschaftliche 
Erfüllung der Aufgaben des Finanzamts (Fach- und 
Dienstaufsicht). 3Hierzu nutzt sie die vorhandenen 
Steuerungs- und Führungsinstrumente einschließ-
lich der Zentralabteilung.

2.4.3 Zu den wesentlichen Aufgaben der Leitung gehören 
insbesondere:
• Gesamtsteuerung und strategische Ausrichtung 

des Finanzamts München
• Durchsetzung einer einheitlichen Rechtsanwen-

dung und einheitlicher Standards innerhalb des 
Finanzamts München und Überwachung des ge-
samten Dienstbetriebs

• Personalangelegenheiten der Führungskräfte des 
Finanzamts München (Sachgebietsleiterinnen/
Sachgebietsleiter, Bearbeitungsstellenleiterinnen 
/Bearbeitungsstellenleiter, Geschäftsstellenleite-
rinnen/Geschäftsstellenleiter)

• 1Sie teilt die Beschäftigten den einzelnen Abtei-
lungen des Finanzamts zu. 2Die tarifrechtlichen 
Bestimmungen sind zu beachten.

• Sie beurteilt – als Leitung der Behörde gemäß 
Art. 60 LlbG – die Beschäftigten nach Maßgabe 
der dienst- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen.

• Sie sorgt für angemessene Arbeitsbedingungen 
und achtet auf die Einhaltung der Vorschriften 
über den Arbeitsschutz, die Gleichstellung von 
Frau und Mann, den Mutterschutz, den Jugend-
arbeitsschutz, die Inklusion von Menschen mit 
Behinderung und den Datenschutz.

• Sie ist nach Maßgabe des Personalvertretungs-
rechts Gesprächspartnerin der Personalvertretung 
und arbeitet mit dieser vertrauensvoll zusammen.

Anlage

Anlage 5
der Ergänzenden Bestimmungen zu Nr. 1.1  

der FAGOBek

Geschäftsordnung	für	das	Finanzamt	München	 
(FAMGO)
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durch die Abteilungsleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 Personalangelegenheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.1 Urlaub, Dienst- und Arbeitsbefreiung . . . . . . . . . . . . . . .  
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5.3 Dienstausweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1	 Allgemeine	Vorschriften

1.1 Geltungsbereich der Geschäftsordnung
Für das Finanzamt München gilt ergänzend zum 
Gleichlautenden Erlass zur Neufassung der Ge-
schäftsordnung für die Finanzämter (FAGO 2010), 
den dazu erlassenen ergänzenden Bestimmungen 
(FAGOBek) sowie zur Allgemeinen Geschäftsord-
nung (AGO) die nachstehende Geschäftsordnung 
(FAMGO).

1.2 Ergänzende Bestimmungen

1.2.1 Das Finanzamt München kann mit Zustimmung des 
Landesamts für Steuern für seinen Geschäftsbereich 
ergänzende Bestimmungen zur FAMGO erlassen.

1.2.2 Mit Zustimmung der Leiterin oder des Leiters des 
Finanzamts München können die Abteilungsleite-
rinnen und Abteilungsleiter für ihren Bereich weitere 
Ausführungsbestimmungen erlassen.

2	 Aufbau	und	Gliederung

2.1 Gliederung des Finanzamts München
Das Finanzamt München gliedert sich in eine Zen-
tralabteilung und mehrere Abteilungen.

2.2 Gliederung der Zentralabteilung

2.2.1 Die Zentralabteilung gliedert sich in Sachgebie-
te und wird von der Leiterin oder dem Leiter des 
 Finanzamts München geführt.
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• berichtet der Leitung des Finanzamts über Ange-
legenheiten von besonderer oder grundlegender 
Bedeutung und

• ist nach Maßgabe des Personalvertretungsrechts 
Gesprächspartner der Personalvertretung und ar-
beitet mit ihr vertrauensvoll zusammen.

2.5.5 1Die Abteilungsleitung kann ihrer ständigen Ver-
tretung oder einer anderen Sachgebietsleiterin oder 
einem anderen Sachgebietsleiter die Wahrnehmung 
bestimmter Teile ihres Aufgabenbereichs übertragen. 
2Zur Übertragung kommen insbesondere folgende 
Aufgaben in Betracht:

• Kurzfristige Regelungen im Sinne der Nr. 2.2 
Abs. 3 Nr. 2 FAGO 2010 (Personaleinsatz bis zu 
zehn Arbeitstagen);

• Aufgaben nach Nr. 2.2 Abs. 3 Nr. 4, 6, 8 und 9 
FAGO 2010;

• Aufgaben aus dem Bereich der Geschäftsstelle 
(Nr. 2.2 Abs. 4 FAGO 2010), soweit es sich um ein-
fache oder regelmäßig wiederkehrende Vorgänge 
handelt, zum Beispiel Genehmigung von Anträgen 
auf Erholungsurlaub und auf Freistellung von der 
Arbeit.

3Die Übertragung der Aufgaben nach Nr. 2.2 Abs. 3 
Nr. 4 und 9 und nach Nr. 3.4.2 Abs. 3 FAGO 2010 
braucht nicht auf den Aufgabenbereich beschränkt 
werden; diese Aufgaben können auch für die ganze 
Abteilung übertragen werden.
4Die Wahrnehmung einzelner Aufgaben für einzelne 
Stellen oder Sachgebiete der Abteilung (Aufgaben-
bereich) kann einer Sachgebietsleiterin oder einem 
Sachgebietsleiter übertragen werden, wenn in der 
Abteilung nach dem Zuteilungssoll im Dienstzweig 
Allgemeine Steuerverwaltung mehr als 200 Arbeits-
kräfte einzusetzen sind oder – unabhängig vom 
Zuteilungssoll – Aufgaben auf Hauptsachgebiets-
leiterinnen und Hauptsachgebietsleiter für Betriebs-
prüfung und für Steuerfahndung übertragen sind.
5Die Übertragung von Aufgaben der Abteilungslei-
tung kann sich auf einzelne Sachgebietsleiterinnen 
oder auf einzelne Sachgebietsleiter beschränken; sie 
kann auch die Aufteilung der gesamten Abteilung 
in Aufgabenbereiche umfassen. 6Die Übertragung 
dieser Aufgaben erfolgt durch die Leitung des Fi-
nanzamts München und bedarf der Zustimmung des 
Landesamts für Steuern.

2.6 Vertretungsregelungen in der Leitungsebene des 
Finanzamts München

2.6.1 1Die Vertretung der Leiterin oder des Leiters des 
Finanzamts München obliegt der ständigen Vertre-
terin oder dem ständigen Vertreter. 2Die Vertretung 
wird vom Staatsministerium der Finanzen, für Lan-
desentwicklung und Heimat bestellt und ist zugleich 
leitende Person einer Abteilung. 
3Sie oder er ist durch die Zentralabteilung über 
grundlegende Vorgänge des Finanzamts auf dem 
Laufenden zu halten. 4Die Leiterin oder der Lei-
ter des Finanzamts bestimmt für die Leitung des 
 Finanzamts München mit Zustimmung des Lan-
desamts für Steuern die Vertretung der ständigen 
Vertreterin/des ständigen Vertreters.

• Sie führt regelmäßig Besprechungen mit den 
 Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern durch 
und unterrichtet die Abteilungsleiterinnen und 
 Abteilungsleiter laufend über alle wesentlichen 
Vorgänge.

• Sie ist zuständig für Auskünfte mit Öffentlichkeits-
wirkung nach Nr. 3.4.2 Abs. 3 FAGO 2010.

• Sie berichtet der übergeordneten Behörde in Fällen 
von abteilungsübergreifender Bedeutung und über 
Angelegenheiten von besonderer oder grundlegen-
der Bedeutung.

• Sie bemüht sich um ein gutes Einvernehmen mit 
anderen Behörden und hält gemeinsam mit den 
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern Kon-
takt mit Wirtschafts- und Berufsvertretungen.

• Sie leitet die Zentralabteilung und ist zuständig für 
die Fortentwicklung und Anpassung der Ablauf- 
und Aufbauorganisation im Finanzamt München.

2.5 Abteilungsleitung

2.5.1 1Die Abteilungen werden von Abteilungsleiterinnen 
und Abteilungsleitern geführt. 2Diese werden vom 
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwick-
lung und Heimat bestellt.

2.5.2 Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 
führen die Angelegenheiten ihrer Abteilungen in 
eigener Verantwortung und üben die Fach- und 
Dienstaufsicht über die Beschäftigten der Abteilung 
– soweit sie nicht der Leitung des Finanzamts Mün-
chen vorbehalten ist – aus.

2.5.3 1Die Abteilungsleitung ist für die rechtzeitige, sach-
gerechte und wirtschaftliche Erfüllung der Auf-
gaben in der jeweiligen Abteilung verantwortlich. 
2Sie unterstützt die Leitung des Finanzamts bei der 
Wahrnehmung der fachlichen, organisatorischen 
und personellen Aufgaben. 3Zu den Aufgaben der 
Abteilungsleitung gehört insbesondere:
• Abteilungsinterner Personaleinsatz sowie sonstige 

organisatorische und personelle (abteilungsinter-
ne) Aufgaben einschließlich der Dienstaufsicht im 
Auftrag der Leitung des Finanzamts (Nr. 2.3 Abs. 1 
FAGO 2010);

• die Ausübung der Fachaufsicht (im Auftrag der Lei-
tung des Finanzamts), insbesondere die Ausübung 
der für die Leiterin oder den Leiter des Finanzamts 
nach den Vorschriften über das Zeichnungsrecht 
in den Finanzämtern zustehenden abschließenden 
Zeichnungsbefugnisse1.

2.5.4 Die Abteilungsleitung
• sorgt in den jeweiligen Abteilungen für angemesse-

ne Arbeitsbedingungen und achtet auf die Einhal-
tung der Vorschriften über den Arbeitsschutz, die 
Gleichstellung von Frau und Mann, den Mutter-
schutz, den Jugendarbeitsschutz, die Inklusion von 
Menschen mit Behinderung und den Datenschutz,

• führt in der jeweiligen Abteilung regelmäßig Be-
sprechungen mit den Aufgabenbereichsleiterinnen 
und Aufgabenbereichsleitern, Hauptsachgebietslei-
terinnen und Hauptsachgebietsleitern und Sachge-
bietsleiterinnen und Sachgebietsleitern durch,

1  Vergleiche Anlage 1 der Ergänzenden Bestimmungen zu Nr. 4 der 
FAGO 2010
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2.6.2 Die Vertretung der jeweiligen leitenden Person einer 
Abteilung wird auf Vorschlag des Landesamts für 
Steuern vom Staatsministerium der Finanzen, für 
Landesentwicklung und Heimat bestellt.

3	 Geschäftsgang

3.1 Behandlung der Eingänge bei den zuständigen Stel-
len

3.1.1 Eingänge sind geordnet über die Abteilungsleitung 
und Sachgebietsleitung dem zuständigen Arbeits-
gebiet zuzuleiten, soweit sich aus den nachfolgenden 
Absätzen nichts Abweichendes ergibt.

3.1.2 1Die Abteilungsleitung kann auf die Vorlage be-
stimmter Eingänge verzichten. 2Sofern keine abwei-
chende Regelung getroffen ist, sind formularmäßige 
Schreiben (zum  Beispiel Steuererklärungen) unmit-
telbar den Arbeitsgebieten zuzuleiten. 3Soweit Auf-
gaben der Leitung des Finanzamts München nach 
Nr. 2.2 Abs. 5 FAGO 2010 auf die ständige Vertre-
tung oder auf einzelne Sachgebietsleiterinnen oder 
Sachgebietsleiter übertragen worden sind, werden 
die jeweiligen Eingänge diesen vorgelegt. 4Auf die 
Vorlage bestimmter Eingänge kann verzichtet wer-
den. 

3.2 Vorlage an die Leitung des Finanzamts München
Der Leitung des Finanzamts sind vorzulegen
a) Schreiben von Obersten Dienstbehörden;
b) Schreiben des Bayerischen Obersten Rechnungs-

hofes;
c) Vorgänge von grundsätzlicher oder politischer 

Bedeutung;
d) Vorgänge von erheblicher finanzieller Tragweite;
e) Vorgänge, deren Vorlage von ihr/ihm oder einer 

Sachgebietsleiterin/einem Sachgebietsleiter der 
Zentralabteilung angeordnet worden ist;

f) Schreiben an die Zentralabteilung, soweit sie von 
grundsätzlicher Bedeutung sind.

3.3 Vorlage an die Abteilungsleitung
Der jeweiligen Abteilungsleitung für ihren Zustän-
digkeitsbereich sind vorzulegen
a) Eingänge von obersten Dienstbehörden, soweit 

sie nicht der Leitung des Finanzamts München 
vorzulegen sind;

b) Schreiben der Leitung des Finanzamts München 
und der Sachgebietsleiterinnen/Sachgebietsleiter 
der Zentralabteilung;

c) Eingänge, deren Vorlage sich die Abteilungslei-
tung vorbehalten hat;

d) Schreiben, die unmittelbar an diese gerichtet sind;
e) Vorgänge, die in ihre Zuständigkeit fallen und in 

ihrer Bedeutung über den Einzelfall hinausgehen;
f) Vorgänge, deren Vorlage sie angeordnet haben.

3.4 Sicht- und Geschäftsgangsvermerke
1Für Sicht- und Geschäftsgangsvermerke werden 
folgende Farben verwendet:
a) Leiterin oder Leiter des Finanzamts München: 

grün,
b) Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter: rot,
c) Sachgebietsleiterin oder Sachgebietsleiter: blau,
d) Alle übrigen Bearbeiterinnen oder Bearbeiter: 

braun oder schwarz.

2Die Vertretung zeichnet im Vertretungsfall mit der 
Farbe der zu Vertretenden/des zu Vertretenden.

3.5 Rücksprachen

3.5.1 Rücksprachen, welche die Leiterin oder der Leiter des 
Finanzamts München anordnet, sind grundsätzlich 
von den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern 
wahrzunehmen.

3.5.2 Rücksprachen, die von der Abteilungsleitung wahr-
zunehmen sind, können von dieser auf die Sach-
gebietsleitung delegiert werden. Diese hat die Ab-
teilungsleitung über das Ergebnis der Rücksprachen 
zu unterrichten.

3.5.3 Soweit Rücksprachen telefonisch oder auf elekt-
ronischem Wege wahrgenommen werden, hat die 
 Bedienstete oder der Bedienstete einen Erledigungs-
vermerk mit Datumsangabe anzubringen und das 
Ergebnis stichwortartig festzuhalten.

3.5.4 1Sonstige Rücksprachen sind unabhängig vom 
 Anordnenden unverzüglich in der Regel durch die 
nächste Leitungsebene wahrzunehmen. 2Erfolgt die 
Erledigung durch einen Dritten, ist diese über das 
Ergebnis der Rücksprache zu unterrichten.

3.6 Zeichnungsregelung auf Entwürfen

3.6.1 Vorgänge, die von der Entwurfsverfasserin oder vom 
Entwurfverfasser nicht selbst unterschrieben wer-
den, sind von dieser/diesem abzuzeichnen.

3.6.2 1Erfolgt die abschließende Zeichnung durch die Lei-
terin oder durch den Leiter des Finanzamts Mün-
chen, so erfolgt eine Zeichnung auch durch die 
zuständige Abteilungsleitung, die zuständige Sach-
gebietsleitung und durch die zuständige Sachbear-
beiterin oder den zuständigen Sachbearbeiter. 2Eine 
weitere Mitzeichnung erfolgt in der Regel nicht.

4	 Zeichnungsvorbehalte,	Unterrichtungspflicht

4.1 Zeichnungsvorbehalte

4.1.1 Die Leitung des Finanzamts München zeichnet ab-
schließend
a) alle Schreiben an oberste Dienstbehörden, die 

über den bloßen Vollzug von Aufgaben hinaus-
gehen;

b) Schreiben von grundsätzlicher oder politischer 
Bedeutung oder von erheblicher finanzieller Trag-
weite;

c) Schreiben an Europa-, Bundestags-, Landtagsab-
geordnete oder an andere wichtige Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens;

d) Schreiben in wichtigen persönlichen Angelegen-
heiten der Beamtinnen/Beamten und Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmern des Finanzamts Mün-
chen;

e) Urkunden in beamtenrechtlichen Angelegen-
heiten und Schreiben an Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer des Finanzamts München, soweit 
das Grundverhältnis berührt ist;

f) Schreiben in Presse-, Rundfunk- und Fernseh-
angelegenheiten;

g) Haushaltsbeiträge und Mittelanforderungen;
h) Verträge mit erheblicher finanzieller Tragweite;
i) Schreiben, deren Zeichnung sie/er sich allgemein 

oder im Einzelfall vorbehalten hat.
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4.1.2 Die jeweilige Abteilungsleitung für ihren Zuständig-
keitsbereich zeichnet abschließend
a) Vorlagen an die Leitung des Finanzamts Mün-

chen;
b) Vorgänge gemäß Nr. 4.1.1, soweit die Leitung des 

Finanzamts diese im Einzelfall oder für eine Viel-
zahl von Einzelfällen überträgt.

4.1.3 Im Übrigen richten sich die Bestimmungen über 
das Zeichnungsrecht nach den Anlagen 1 bis 4 der 
 Ergänzenden Bestimmungen zu Nr. 4 der FAGOBek, 
wobei vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser 
Geschäftsordnung die Zeichnungsbefugnisse für die 
Leiterin oder den Leiter des Finanzamts (Anlage 1) 
im Finanzamt München den jeweiligen Abteilungs-
leiterinnen und Abteilungsleitern zugewiesen wer-
den.

4.2 Unterrichtung der Leitung des Finanzamts München 
durch die Abteilungsleitung

4.2.1 Die Abteilungsleitung unterrichtet die Leitung des 
Finanzamts München über
a) Fachanfragen, die von übergeordneten Behörden 

unmittelbar an die Abteilungen gerichtet werden 
und deren Beantwortung;

b) Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerden, soweit 
diese von den Abteilungsleiterinnen oder Abtei-
lungsleitern unmittelbar beantwortet werden;

c) Auskünfte von grundsätzlicher Bedeutung.

4.2.2 Die Unterrichtung erfolgt in der Regel durch Über-
sendung eines Abdrucks des Vorgangs.

4.2.3 In Zweifelsfällen stimmt sich die Abteilungsleitung 
mit der Leitung des Finanzamts München ab, ob eine 
unmittelbare Erledigung durch die Abteilung oder 
eine Abgabe an die Zentralabteilung erfolgen soll.

5	 Personalangelegenheiten

5.1 Urlaub, Dienst- und Arbeitsbefreiung
1Über Anträge der Abteilungsleiterinnen und 
 Abteilungsleiter auf Urlaub oder Dienstbefreiung 
entscheidet die Leitung des Finanzamts München. 
2Im Übrigen erfolgt die Bewilligung durch die Ab-
teilungsleitung. 3Diese kann die Ausübung ihrer 
Befugnis auf die Sachgebietsleitung, für Anwärte-
rinnen und Anwärter auf die Ausbildungsleitung 
übertragen.

5.2 Dienstreisen, Dienstgänge

5.2.1 1Die Genehmigung für Dienst- und Fortbildungs-
reisen für Beschäftigte der Zentralabteilung und für 
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter ist der 
Leitung des Finanzamts München vorbehalten. 2Für 
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter werden 
durch die Leitung des Finanzamts München gene-
relle Berechtigungen für die Dienstreisen gewährt; 
Einzelheiten hierzu sind einer gesonderten Ver-
fügung vorbehalten.

5.2.2 Im Übrigen erteilt die Reisegenehmigungen die 
 Abteilungsleitung.

5.3 Dienstausweise
Dienstausweise werden auf Antrag durch die Zent-
ralabteilung ausgestellt, wenn dafür eine dienstliche 
Notwendigkeit besteht.
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7072.1-F

Richtlinie	zur	Förderung	 
Regionaler	Initiativen	im	Freistaat	Bayern	für	

Zukunftsprojekte der Landesentwicklung  
(Förderrichtlinie	Landesentwicklung	–	FöRLa)

Bekanntmachung  
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	 

für Landesentwicklung und Heimat 

vom	4.	August	2017,	Az.	58-L	9198-1/149

1Der Freistaat Bayern gewährt Zuwendungen für die Um-
setzung von Projekten in Zukunftsthemen der Landesent-
wicklung durch Regionalmanagements, Regionalmarke-
tings und Konversionsmanagements (Regionale Initiativen) 
nach Maßgabe dieser Richtlinie und der allgemeinen haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen. 2Für die Zuwendungen 
gelten insbesondere die Vorschriften der Art. 23 und 44 der 
Bayerischen Haushaltsordnung  (BayHO), die dazu erlasse-
nen Verwaltungsvorschriften, die Art. 48, 49 und 49a des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) 
sowie die zum Bestandteil der Förderbescheide zu erklä-
renden Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun-
gen zur Projektförderung (ANBest-P) oder Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektför-
derung an kommunale Körperschaften (ANBest-K). 3Die 
Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel. 4Die nach Haushaltsjahren 
zugewiesenen Fördermittel unterliegen der Jährlichkeit.

1. Zweck der Zuwendung
1Durch die Zuwendungen sollen gleichwertige 
 Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz 
Bayern, in Stadt und Land (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 der 
Verfassung) gefördert und gesichert werden.
2Im Einzelnen sollen die Zuwendungen dazu bei-
tragen,
– die räumliche Wettbewerbsfähigkeit der Regionen 

zu stärken,
– die Entwicklungschancen der Teilräume durch 

Kooperation, Vernetzung und interkommunale 
Zusammenarbeit zu nutzen und zu verbessern,

– die Eigeninitiative der regionalen Akteure zur 
Entwicklung von innovativen, maßgeschneiderten 
Lösungen für gemeinsame Zukunftsfragen, insb. 
für die Herausforderungen durch den demografi-
schen Wandel, vor Ort zu unterstützen,

– nachhaltige, von den regionalen Partnern mitge-
tragene Projekte zu etablieren,

– die sozioökonomischen Auswirkungen des Kon-
versionsprozesses der Bundeswehr und der US-
Streitkräfte für die Regionen auszugleichen.

2. Gegenstand der Förderung
Mit dieser Richtlinie wird die Vorbereitung und 
Durchführung von neuen, regionalen Projekten in 
folgenden zentralen Zukunftsthemen der Landesent-
wicklung gefördert:
– Demografischer Wandel,
– Wettbewerbsfähigkeit,
– Siedlungsentwicklung,
– Regionale Identität,
– Klimawandel.

3. Zuwendungsempfänger
Antrags- und zuwendungsberechtigt sind die rechts-
fähigen öffentlichen oder privatrechtlichen Träger 
von in Abstimmung mit dem Bayerischen Staats-
ministerium der Finanzen, für Landesentwicklung 
und Heimat (Staatsministerium) eingerichteten 
 Regionalen Initiativen im Freistaat Bayern.

4. Zuwendungsvoraussetzungen
Eine Förderung nach dieser Richtlinie kommt nur in 
Betracht, wenn folgende weitere Voraussetzungen 
erfüllt sind:
– Übereinstimmung der Projekte mit den Fest-

legungen aus dem Landesentwicklungsprogramm 
Bayern und den einschlägigen Regionalplänen,

– Übereinstimmung der Projekte mit vorhandenen 
regionalen Entwicklungsstrategien,

– Abstimmung der Projekte mit vorhandenen Ent-
wicklungsinitiativen,

– Beitrag der Projekte zu einer querschnittsorien-
tierten Regionalentwicklung,

– Leitung der Projekte durch die Regionale Initiati-
ve,

– die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen je 
Projekt mehr als 10 000 € und je Antrag mehr als 
25 000 €, 

– Sicherung der Gesamtfinanzierung,
– Vorliegen eines Evaluationskonzepts für jeden 

 Bewilligungszeitraum,
– vor der Antragstellung Durchführung eines 

 Beratungsgesprächs mit Vertretern der Service-
stelle Bayern Regional des Staatsministeriums 
und dem/der zuständigen „Beauftragten für 
 Regionalmanagement und regionale Initiativen“ 
bei den  Regierungen, sowie

– Antragstellung unter Verwendung der Muster-
gliederung; das Formular kann unter 
www.landesentwicklung-bayern.de/rm bezogen 
werden.

5. Art	und	Umfang	der	Zuwendung

5.1 Art der Förderung
Die Zuwendung wird als Projektförderung im Wege 
der Anteilfinanzierung auf Basis der zuwendungsfä-
higen Ausgaben gewährt.

5.2 Zuwendungsfähige Ausgaben
Zuwendungsfähig sind nachfolgende Ausgaben, die 
für die Vorbereitung und Umsetzung der geförderten 
Projekte in dem Bewilligungszeitraum erforderlich 
sind:
– 1Personalausgaben für Regionalmanager/Regio-

nalmanagerinnen und Konversionsmanager/Kon-
versionsmanagerinnen sowie weitere Mitarbeiter/
Mitarbeiterinnen (Assistenz, Sachbearbeitung, 
geringfügig Beschäftigte) in Höhe der vergleich-
baren TV-L Entgeltgruppe. 2Eine Besserstellung 
im Sinne einer Vergütung von mehr als 20 % über 
dem vergleichbaren TV-L Bruttogehalt führt zu 
einer Förderschädlichkeit der Personalausgaben. 
3Vergütungen nach TVöD erfahren einen pau-
schalen Abzug in Höhe von 5 %.

Bayerische regionale Förderprogramme 
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6. Mehrfachförderung

6.1 Eine Förderung nach dieser Richtlinie entfällt, wenn 
für die Maßnahme andere Mittel des Freistaates 
 Bayern in Anspruch genommen werden.

6.2 Die parallele Inanspruchnahme einer Förderung 
nach der Förderrichtlinie Regionalmanagement 
(FöRReg) und der vorliegenden Richtlinie ist grund-
sätzlich nicht möglich.

7. Antragstellung
1Anträge sind in zweifacher Ausfertigung bei der 
Servicestelle Bayern Regional des Staatsministe-
riums einzureichen. 2Zu der bayernweit einheit-
lichen Anwendung der Fördermodalitäten sowie 
zu der  Koordinierung der Projekte erfolgt dort eine 
Vorprüfung der Anträge.

8. Bewilligung

8.1 Der Bewilligungszeitraum beträgt maximal drei 
 Jahre (Grundphase).

8.2 Nach diesem Zeitraum ist eine weitere Förderung 
(Anschlussförderung) von maximal drei weiteren 
Jahren unter folgenden Voraussetzungen möglich:
– Die in der Grundphase geförderten Projekte haben 

ausweislich der Auswertung des Evaluationskon-
zepts zu der Verbesserung der sozioökonomischen 
Strukturen der Region beigetragen (Zielerrei-
chung). 

– Die für die Anschlussförderung beantragten 
Projekte zielen auf die weitere Optimierung der 
 sozioökonomischen Strukturen der Region (posi-
tive Entwicklungsprognose).

– Feststellung von Zielerreichung und positiver Ent-
wicklungsprognose durch die Servicestelle Bayern 
Regional und den zuständigen „Beauftragten für 
Regionalmanagement und regionale Initiativen“/
die zuständige „Beauftragte für Regionalmanage-
ment und regionale Initiativen“ bei den Regierun-
gen.

– Die für die Grundphase geltenden Bestimmungen 
dieser Richtlinie finden für die Anschlussförde-
rung entsprechende Anwendung.

8.3 Die örtlich zuständige Regierung – höhere Landes-
planungsbehörde – ist die Bewilligungsbehörde.

8.4 1Zuwendungen dürfen nur für solche Vorhaben 
 bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden 
sind. 2Die Bewilligungsbehörde kann im Einzelfall 
dem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zustimmen; 
ein Anspruch auf eine Förderung kann hieraus nicht 
 abgeleitet werden. 

8.5 Der Zuwendungsbescheid enthält folgende weitere 
Nebenbestimmungen:
– Für jedes Projekt führt die Regionale Initiative 

zwei Evaluationen pro Projektjahr durch (Doku-
mentation des Projektfortschritts unter Verwen-
dung des Musters „Übersicht Evaluation“; das 
Formular kann unter www.landesentwicklung-
bayern.de/rm bezogen werden).

– 1Der Zuwendungsempfänger informiert im Rah-
men einer jährlich einzuberufenden Lenkungs-
gruppe die Servicestelle Bayern Regional und den 
zuständigen „Beauftragten für Regionalmanage-
ment und regionale Initiativen“/die zuständige 

4Zuwendungsfähig sind das Bruttoentgelt samt 
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie 
sonstige tarifvertraglich oder kraft betrieblicher 
Übung zustehende Gratifikationen.
5Personal, das nur zum Teil für ein gefördertes 
Projekt tätig ist, erbringt den Nachweis der pro-
jektbezogenen Tätigkeit durch Stundenlisten.

– Fahrt- und Übernachtungsausgaben entsprechend 
dem Bayerischen Reisekostengesetz (BayRKG).

– Ausgaben für Bewirtung bei öffentlichkeitswirksa-
men Veranstaltungen in angemessenem Umfang.

– Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit in ange-
messenem Umfang.

– Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte zu 
marktüblichen Preisen.

5.3 Höhe der Förderung

5.3.1 Der Basisfördersatz beträgt 50 % der unter Nr. 5.2 
aufgeführten zuwendungsfähigen Ausgaben.

5.3.2 Der Basisfördersatz erhöht sich kumulativ wie folgt:

– 10 Prozentpunkte, sofern sich der räumliche Wir-
kungskreis der Regionalen Initiative mehrheitlich 
im ländlichen Raum befindet.

– 20 Prozentpunkte, sofern sich der räumliche Wir-
kungskreis der Regionalen Initiative mehrheitlich 
im Raum mit besonderem Handlungsbedarf befin-
det.

– 10 Prozentpunkte, sofern der räumliche Wirkungs-
kreis des geförderten Projekts über einen Land-
kreis hinausgeht.

5.3.3 Eine Eigenbeteiligung von mindestens 10 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben in Form von baren 
Mitteln des Zuwendungsempfängers ist erforderlich.

5.3.4 Die Regelförderung beträgt grundsätzlich bis zu 
100 000 € pro Projektjahr.

5.3.5 Für Regionalmanagements/Regionalmarketings, de-
ren räumlicher Wirkungskreis sich mehrheitlich im 
Raum mit besonderem Handlungsbedarf befindet, 
erhöht sich der Förderbetrag um bis zu 50 000 € pro 
Projektjahr.

5.3.6 Für Regionalmanagements/Regionalmarketings, die 
mehr als das Gebiet von zwei Landkreisen umfassen, 
erhöht sich der Förderbetrag um bis zu 50 000 € pro 
Projektjahr. 

5.3.7 Die kumulative Inanspruchnahme der erhöhten 
Regelförderung nach Nrn. 5.3.5 und 5.3.6 ist ausge-
schlossen.

5.3.8 Für Konversionsmanagements erhöht sich bei beson-
derer Betroffenheit (insbesondere Anzahl der durch 
Militärkonversion aufgegebenen Standorte; Größe 
der Konversionsfläche; Anzahl der abgezogenen 
Dienstposten im Verhältnis zu den sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten; sozioökonomische 
Auswirkungen) der Förderbetrag um bis zu 50 000 € 
pro Projektjahr. 

5.3.9 Maßgeblich für die Gebietskategorien der Nr. 5.3 
sind die Festlegungen des Landesentwicklungs-
programms Bayern in der jeweils geltenden Fas-
sung oder der durch den Ministerrat beschlossenen 
 erweiterten Fördergebietskulissen im Zeitpunkt des 
Beginns des Förderzeitraums.
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„Beauftragte für Regionalmanagement und regi-
onale Initiativen“ bei den Regierungen über den 
Stand der geförderten Projekte und das Ergebnis 
der periodischen Evaluation. 2In diesem Gremium 
wird insbesondere über den weiteren Fortgang der 
Projekte entschieden. 3Die weitere Besetzung der 
Lenkungsgruppe erfolgt in Abstimmung mit der 
Servicestelle Bayern Regional. 

– Die Auszahlung des Restbetrages in Höhe von 
20 % der Zuwendung (Einbehalt) erfolgt nach der 
Prüfung des Verwendungsnachweises.

– Bei öffentlichkeitsbezogenen Maßnahmen im 
Rahmen der geförderten Projekte ist auf die För-
derung durch das Staatsministerium hinzuweisen.

– Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, der 
Servicestelle Bayern Regional auf Anfrage Aus-
kunft zu den geförderten Projekten zu geben.

– Die Regionale Initiative nimmt an den Erfah-
rungsaustauschen der Servicestelle Bayern Regi-
onal teil.

8.6 1Die Auszahlung der zugewiesenen Zuwendungen 
kann in zwei Teilbeträgen je Haushaltsjahr erfolgen. 
2Jedem Auszahlungsantrag ist ein hinsichtlich Pro-
jektfortschritt aussagekräftiger Sachstandsbericht 
beizufügen.

9. Inkrafttreten,	Außerkrafttreten
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Oktober 2017 
in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 
 außer Kraft.

L a z i k  
Ministerialdirektor
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(FMBl. 2013 S. 43, StAnz. Nr. 4), die zuletzt am 28. März 
2015 (FMBl. S. 198, StAnz. Nr. 34) geändert worden 
sind.

Die Niederschriftserklärungen und die Änderungstarifver-
träge wurden mit Ausnahme des Änderungstarifvertrages 
Nr. 2 vom 17. Februar 2017 zum Tarifvertrag über die Ein-
gruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der 
Länder (TV EntgO-L) und des Tarifvertrages zur Verein-
barung der Entgeltordnung Lehrkräfte vom 17. Februar 
2017 getrennt, aber inhaltsgleich abgeschlossen mit

–  ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bun-
desvorstand –, diese zugleich handelnd für die Gewerk-
schaft der Polizei, die Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt und die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft,

und

–  dbb beamtenbund und tarifunion, vertreten durch die 
Bundesleitung.

Der Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 17. Februar 2017 
zum Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Ent-
geltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) 
und der Tarifvertrag zur Vereinbarung der Entgeltord-
nung Lehrkräfte vom 17. Februar 2017 wurden mit ver.di 
– Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di – Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft – Bundesvorstand –, diese 
zugleich handelnd für die Gewerkschaft der Polizei und 
die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, und der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – Hauptvor-
stand – sowie dbb beamtenbund und tarifunion, vertreten 
durch die Bundesleitung, abgeschlossen.

Abschnitt	II

Die Tarifverträge sind im Intranet abrufbar (www.stmf.
bybn.de; Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder/Änderungstarifverträge) bzw. stehen im 
Internet als Download 

(www.stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/ 
tarifvertrag.zip)

zur Verfügung.

L a z i k  
Ministerialdirektor

Tarifverträge	 
für	die	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	 

im	öffentlichen	Dienst	der	Länder

Bekanntmachung  
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	 

für Landesentwicklung und Heimat

vom	30.	Juli	2017,	Az.	25-P	2600-1/38

Abschnitt	I

Nachstehend wird Folgendes zum Vollzug bekannt gege-
ben:

1. Änderungstarifvertrag Nr. 8 vom 17. Februar 2017 zum 
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der 
Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangs-
rechts (TVÜ-Länder) vom 12. Oktober 2006 (FMBl. 2007 
S. 5, 6; StAnz. Nr. 48), der zuletzt durch Änderungstarif-
vertrag Nr. 7 vom 28. März 2015 (FMBl. S. 227; StAnz. 
Nr. 35) geändert worden ist,

2. Änderungstarifvertrag Nr. 9 vom 17. Februar 2017 
zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Län-
der  (TV-L) vom 12. Oktober 2006 (FMBl. 2007 S. 5, 38; 
StAnz. Nr. 49), der zuletzt durch Änderungstarifvertrag 
Nr. 8 vom 28. März 2015 (FMBl. S. 227, 228, StAnz. 
Nr. 35) geändert worden ist,

3. Änderungstarifvertrag Nr. 6 vom 17. Februar 2017 zum 
Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso-
nenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) 
vom 12. Oktober 2006 (FMBl. 2007 S. 5, 94; StAnz. 
Nr. 49), der zuletzt durch Änderungstarifvertrag Nr. 5 
vom 28. März 2015 (FMBl. S. 227, 247; StAnz. Nr. 35) 
geändert worden ist,

4. Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 17. Februar 2017 zum 
Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgelt-
ordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) 
vom 28. März 2015 (FMBl. S. 198, StAnz. Nr. 34), der 
durch Änderungstarifvertrag Nr. 1 vom 2. Februar 2016 
(FMBl. S. 137, StAnz. Nr. 11) geändert worden ist, 

5. Tarifvertrag zur Vereinbarung der Entgeltordnung Lehr-
kräfte vom 17. Februar 2017 und

6. Änderung der Niederschriftserklärungen zum TV-L, 
TVÜ-Länder, TVA-L BBiG, TVA-L Pflege, TV Entgelt-
umwandlung und TV ZUSI-L vom 12. Dezember 2012 

Tarifrecht
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Änderungstarifvertrag	Nr.	8	 
zum Tarifvertrag  

zur	Überleitung	der	Beschäftigten	der	Länder	in	
den	TV-L	 

und	zur	Regelung	des	Übergangsrechts	 
(TVÜ-Länder)	

vom 17. Februar 2017

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart: 

§	1	 
Änderung	des	TVÜ-Länder

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der 
Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangs-
rechts (TVÜ-Länder) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geän-
dert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 7 vom 28. März 
2015, wird wie folgt geändert:

1. Die Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4 Satz 2 wird wie 
folgt gefasst:

“Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4 Satz 2:
Die Besitzstandszulage erhöht sich ab 1. Januar 2017 
um 2,2 v. H. und ab 1. Januar 2018 um 2,35 v. H.“

2. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 5 werden folgende Sätze 3 bis 5 ange-
fügt:

“3Für Beschäftigte in einer der Entgeltgruppen 9 
bis 15 (Anlage B zum TV-L) sowie 13 Ü (§ 19) bzw. 
der Entgeltgruppen KR 9a bis 11a (Anlage C zum 
TV-L) wird bei Erreichen der Stufe 6 auch der Un-
terschiedsbetrag zwischen Stufe 5 und Stufe 6 auf 
den Strukturausgleich angerechnet. 4Satz 3 gilt ent-
sprechend bei Beschäftigten in Entgeltgruppe 9 mit 
besonderer Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 
für den Erhöhungsbetrag nach Anlage B zum TV-L. 
5Satz 3 findet keine Anwendung auf Beschäftigte im 
Sinne von § 19 Absatz 2 Satz 2.“

b) Die Protokollerklärung zu § 12 Absatz 5 wird wie 
folgt geändert:

aa) Das Wort “Protokollerklärung“ wird durch das 
Wort “Protokollerklärungen“ ersetzt und dem 
bisherigen Text wird die Angabe “1.“ voran-
gestellt.

bb) Es wird folgende Protokollerklärung Nr. 2 an-
gefügt:

“2. 1Für Beschäftigte, die in der Zeit vom 1. Ja-
nuar 2018 bis zum 30. September 2018 der 
Stufe 6 zugeordnet werden, wird auch die 
Erhöhung des Unterschiedsbetrages am 
1. Oktober 2018 auf den Strukturausgleich 
angerechnet. 2Satz 1 gilt entsprechend 
bei Beschäftigten in Entgeltgruppe 9 mit 
 besonderer Stufenlaufzeit von fünf Jahren 
in Stufe 2 für den Erhöhungsbetrag nach 

Anlage B zum TV-L. 3Satz 1 findet keine 
Anwendung auf Beschäftigte im Sinne von 
§ 19 Absatz 2 Satz 2.“

3. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

“2Die besonderen Tabellenwerte betragen

a) in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 
2017

Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe 6

2.017,89 2.215,64 2.291,26 2.384,33 2.448,30 2.500,63

b) ab 1. Januar 2018

Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5 Stufe 6

2.065,31 2.267,71 2.345,10 2.440,36 2.505,84 2.559,39“

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

“1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 13 Ü 
übergeleitet worden sind, gelten folgende Tabellen-
werte:

a) in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 
2017

Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4a Stufe	4b Stufe	5

Nach 2 
Jahren in 

Stufe 2

Nach 4 
Jahren in 

Stufe 3

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4a

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4b

Beträge 
aus

(E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5)

E	13	Ü 3.982,18 4.194,60 4.564,80 4.941,07 5.517,62

b) in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis 30. September 
2018

Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4a Stufe	4b Stufe	5 Stufe 6

Nach 2 
Jahren 
in Stufe 

2

Nach 4 
Jahren 
in Stufe 

3

Nach 3 
Jahren 
in Stufe 

4a

Nach 3 
Jahren 
in Stufe 

4b

Nach 5 
Jahren 
in Stufe 

5

Beträge 
aus

(E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) (E14/6)

E	13	Ü 4.075,76 4.293,17 4.672,07 5.057,19 5.647,28 5.731,99

c) ab 1. Oktober 2018

Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4a Stufe	4b Stufe	5 Stufe 6

Nach 2 
Jahren 
in Stufe 

2

Nach 4 
Jahren 
in Stufe 

3

Nach 3 
Jahren 
in Stufe 

4a

Nach 3 
Jahren 
in Stufe 

4b

Nach 5 
Jahren in 

Stufe 5

Beträge 
aus

(E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) (E14/6)

E	13	Ü 4.075,76 4.293,17 4.672,07 5.057,19 5.647,28 5.816,70“

c) In Absatz 2 werden die Sätze 2 und 3 wie folgt ge-
fasst und folgende Protokollerklärungen angefügt:

“2Bei Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschul-
rahmengesetz, die in die Entgeltgruppe 13 Ü über-
geleitet werden und bei denen das Vergleichsentgelt 
im Zeitpunkt der Überleitung den Betrag von 3.300 
Euro nicht erreicht, erhöht sich der Tabellenwert in 
der Stufe 6 um den Betrag, der sich ergibt, wenn 
von 200 Euro die Differenz zwischen den Stufen 5 
und 6 der Entgelttabelle abgezogen wird. 3Das-
selbe gilt bei Neueinstellungen von Beschäftigten 
im Sinne des § 53 Hochschulrahmengesetz in die 
Stufen 1 oder 2 der Entgeltgruppe 13 für die Erhö-
hung des Tabellenwertes der Stufe 6 der Entgelt-
gruppe 13.
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Änderungstarifvertrag	Nr.	9	 
zum Tarifvertrag  

für	den	öffentlichen	Dienst	der	Länder	 
(TV-L)

vom 17. Februar 2017

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits

und

…

andererseits
wird Folgendes vereinbart:

§	1	 
Änderung	des	TV-L	zum	1.	Januar	2017

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geändert durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 8 vom 28. März 2015, wird wie 
folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird in Teil A Abschnitt III nach 
der Angabe zu § 19 folgende Angabe eingefügt:

“§ 19a Zulagen“

2. § 1 Absatz 2 Buchstabe e wird wie folgt gefasst:

“e) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler, Volontärin-
nen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikanten,“

3. § 3 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

“2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen 
Betriebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt handeln, so-
weit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen 
Arzt geeinigt haben.“

4. Den Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2 wird fol-
gende Protokollerklärung Nr. 4 angefügt:

“4. Sofern gemäß § 16 Absatz 3 Satz 2 für die Tätigkeit 
eine besondere Stufenlaufzeit von fünf Jahren in 
Stufe 2 gilt, erfolgt in den Fällen des Satzes 3 die 
Einstellung in Stufe 3 bei Vorliegen einer einschlä-
gigen Berufserfahrung von mindestens sechs Jah-
ren.“

5. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Satz 2 wird jeweils die Angabe “1 bis 8“ 
durch die Angabe “2 bis 8“ ersetzt.

b) Satz 2 der Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2 
wird wie folgt gefasst:

“2Sie betragen

a) in den Entgeltgruppen 2 bis 8

 – 31,34 Euro ab 1. Januar 2017,

 – 32,08 Euro ab 1. Januar 2018,

b) in den Entgeltgruppen 9 bis 15

 – 62,66 Euro ab 1. Januar 2017, 

 – 64,13 Euro ab 1. Januar 2018.“

6. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt:

Protokollerklärung zu § 19 Absatz 2 Satz 2:

Die Erhöhung des Tabellenwertes beträgt

– 115,29 Euro vom 1. Januar 2018 bis 30. September 
2018,

– 30,58 Euro ab 1. Oktober 2018.

Protokollerklärung zu § 19 Absatz 2 Satz 3:

Die Erhöhung des Tabellenwertes beträgt

– 120,51 Euro vom 1. Januar 2018 bis 30. September 
2018,

– 41,02 Euro ab 1. Oktober 2018.“

d) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

“3Für sie gelten folgende Tabellenwerte:

a) in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 
2017
Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5

5.408,39 6.003,13 6.567,55 6.937,75 7.028,80

b) ab 1. Januar 2018
Stufe	1 Stufe	2 Stufe	3 Stufe	4 Stufe	5

5.535,49 6.144,20 6.721,89 7.100,79 7.193,98

e) Es wird folgender Absatz 5 angefügt:

“(5) 1Für am 1. Januar 2018 vorhandene Beschäf-
tigte der Entgeltgruppe 13 Ü wird die bis zum 
31. Dezember 2017 in Stufe 5 bzw. in der indivi-
duellen Endstufe zurückgelegte Zeit angerech-
net. 2Ist das Tabellenentgelt der Stufe 6 nied-
riger als der bisherige Betrag der individuellen 
Endstufe, werden die Beschäftigten erneut 
einer individuellen Endstufe unter Beibehal-
tung der bisherigen Entgelthöhe zugeordnet; 
§ 6 Absatz 4 Sätze 3 bis 5 TVÜ-Länder gelten 
entsprechend.“

4. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe “Entgeltta-
belle zum TV-L“ die Angabe “bis zum 31. Dezember 
2016“ eingefügt.

b) In der Protokollerklärung zu § 20 wird die Angabe 
“ab 1.3.2016“ durch die Angabe “vom 1.3.2016 bis 
31.12.2016“ ersetzt.

5. In § 30 Absatz 4 wird das Datum “31. Dezember 2016“ 
durch das Datum “31. Dezember 2018“ ersetzt.

6. In Nr. 9 der Anlage 1 Teil B wird die Angabe “§§ 5, 6, 
7 bis 10“ durch die Angabe “§§ 5, 7, 9 und 10“ ersetzt. 

7. Nr. 14 und Nr. 15 der Anlage 1 Teil C werden unter 
Beibehaltung der Nummerierung gestrichen.

§	2	 
Ausnahmen	vom	Geltungsbereich

Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 17. Februar 
2017 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, gilt 
dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis zum 31. August 
2017 schriftlich beantragen.

§	3	 
Inkrafttreten

1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 
in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 1 Nummer 2 und 3 
Buchstaben c und e am 1. Januar 2018 in Kraft.

Berlin, den 17. Februar 2017
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“§	19a	 
Zulagen

(1) 1Beschäftigte in Justizvollzugseinrichtungen, in 
abgeschlossenen Vorführbereichen der Gerichte, in 
Psychiatrischen Krankenhäusern und in Abschiebe-
hafteinrichtungen erhalten unter den gleichen Vor-
aussetzungen und in der gleichen Höhe eine monat-
liche Zulage (Vollzugszulage), wie sie entsprechende 
 Beamte des Arbeitgebers als Amts- oder Stellen zulage 
zum Ausgleich der besonderen Anforderungen im 
jewei ligen Bereich erhalten. 2Die Vollzugszulage 
wird nur für Zeiträume gezahlt, für die den Beschäf-
tigten Tabellenentgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im 
Krankheitsfall zusteht. 3Sie ist bei der Bemessung des 
Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen. 4Die 
Vollzugszulage ist kein zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1:

Der Anspruch auf die Vollzugszulage besteht, wenn 
die Beschäftigten überwiegend in den jeweiligen Ein-
richtungen bzw. Bereichen beschäftigt sind.

(2) Die Vollzugszulage vermindert sich, wenn für den-
selben Zeitraum

a) den nach Teil I, II oder III der Entgeltordnung zum 
TV-L eingruppierten Beschäftigten eine Wechsel-
schicht- oder Schichtzulage zusteht, um die Hälfte 
dieser Zulage,

b) den nach Teil IV der Entgeltordnung zum TV-L 
eingruppierten Beschäftigten eine Wechselschicht-
zulage zusteht, um 25,56 Euro,

c) eine Zulage nach der Vorbemerkung Nr. 5 zu Teil IV 
der Entgeltordnung zum TV-L zusteht, um 46,02 
Euro,

d) eine Gefahrenzulage nach § 1 Absatz 1 Nr. 5 des 
Tarifvertrages zu § 33 Absatz 1 Buchstabe c BAT – 
ggf. i. V. m. dem TV Zulagen Ang-O – zusteht, um 
15,34 Euro,

e) ein Zuschlag nach Abschnitt F Nr. 2 der Anlage 
zum Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß 
§ 29 MTL II (TVZ zum MTL) - ggf. i. V. m. dem TVZ 
zum MTArb-O-TdL - zusteht, um 15,34 Euro;

in den Fällen der Buchstaben c und d beträgt die Ver-
minderung insgesamt  höchstens 46,02 Euro.“

7. Satz 2 der Protokollerklärung Nr. 4 zu § 21 Satz 2 und 3 
wird wie folgt gefasst:

“2Der Erhöhungssatz beträgt für

– vor dem 1. Januar 2017 zustehende Entgeltbestand-
teile 1,98 v. H. und

– vor dem 1. Januar 2018 zustehende Entgeltbestand-
teile 2,12 v. H.“

8. In § 39 Absatz 4 Buchstabe g wird das Datum “31. De-
zember 2016“ durch das Datum “31. Dezember 2018“ 
ersetzt.

9. § 41 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

a) § 3 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

“2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen 
Betriebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt handeln, 
soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen 
 anderen Arzt geeinigt haben.“

b) Die Protokollerklärung Nr. 3 zu § 3 Absatz 10 wird 
wie folgt gefasst:

“3. Der Einsatzzuschlag beträgt

– 19,55 Euro ab 1. Januar 2017,

– 20,01 Euro ab 1. Januar 2018.“

10. § 42 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

a) § 3 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

“2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen 
Betriebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt handeln, 
soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen an-
deren Arzt geeinigt haben.“

b) Die Protokollerklärung Nr. 3 zu § 3 Absatz 10 wird 
wie folgt gefasst:

“3. Der Einsatzzuschlag beträgt

– 19,55 Euro ab 1. Januar 2017,

– 20,01 Euro ab 1. Januar 2018.“

11. In § 43 Nr. 2 wird § 3 Absatz 5 Satz 2 wie folgt gefasst:

 “2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen 
 Betriebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt handeln, 
 soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen ande-
ren Arzt geeinigt haben.“

12. § 44 Nr. 2a wird wie folgt gefasst:

“Nr.	2a	 
Zu	Abschnitt	III	–	Eingruppierung,	Entgelt	und	

sonstige Leistungen –

Die §§ 12 bis 14, 16 und 17 finden Anwendung nach 
Maßgabe der §§ 3 bis 7  des Tarifvertrages über die 
Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehr-
kräfte der Länder (TV EntgO-L) in der jeweils gelten-
den Fassung.“

13. § 47 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

“Nr.	3	 
Zu	Abschnitt	V	-	Befristung	und	Beendigung	des	

	Arbeitsverhältnisses	-	Übergangszahlung

(1) 1Das Arbeitsverhältnis von Beschäftigten mit einer 
Tätigkeit von mindestens 36 Jahren bei demselben 
Arbeitgeber im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst 
des Justizvollzugsdienstes oder im Einsatzdienst der 
Berufsfeuerwehr endet auf schriftliches Verlangen 
der/des Beschäftigten zu dem von ihr/ihm gewünsch-
ten Zeitpunkt, frühestens jedoch 36 Kalendermonate 
vor dem Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgren-
ze und nicht vor dem Zeitpunkt, zu dem vergleich-
bare  Beamtinnen und Beamte des Arbeitgebers im 
Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst des Justizvoll-
zugsdienstes beziehungsweise im Einsatzdienst der 
 Berufsfeuerwehr in den gesetzlichen Ruhestand tre-
ten. 2Besteht ein Anspruch auf Altersrente für schwer-
behinderte Menschen, tritt an die Stelle der Regelal-
tersgrenze die Altersgrenze für die abschlagsfreie 
Inanspruchnahme der Altersrente für schwerbehin-
derte Menschen. 3Bei einer kürzeren Beschäftigung 
im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst des Justiz-
vollzugsdienstes beziehungsweise im Einsatzdienst 
der Berufsfeuerwehr als 36 Jahre ist Satz 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass sich die 36-monatige Frist 
um jeweils einen Monat für jedes fehlende volle Be-
schäftigungsjahr vermindert. 4Die/Der Beschäftigte 
hat das Verlangen mindestens drei Monate vor dem 
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“(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten 
 jeweils eine monatliche Entgeltgruppenzulage 
gemäß  Anlage F Abschnitt I Nrn. 5 und 13.)“

bb) Den Fallgruppen 3 und 4 wird jeweils folgender 
Text angefügt:

 “(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten 
eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß 
Anlage F Abschnitt I Nr. 13.)“

d) In Entgeltgruppe 8 wird in den Fallgruppen 1 und 
2 der Klammervermerk jeweils wie folgt gefasst:

 “(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten jeweils 
eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß An-
lage F Abschnitt I Nrn. 6 und 13.)“

16. Anlage A Teil II Abschnitt 20 Unterabschnitt 4 wird 
wie folgt geändert:

a) In Entgeltgruppe 11 wird der Fallgruppe 2 folgender 
Text angefügt:

 “(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage 
F Abschnitt I Nr. 14.)“

b) Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

aa) In Fallgruppe 1 wird der zweite Klammerver-
merk wie folgt gefasst:

 “(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)“

bb) Der Fallgruppe 2 wird folgender Text angefügt:

 “(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten 
eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß 
 Anlage F Abschnitt I Nr. 12.)“

c) Die Protokollerklärung wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort “Protokollerklärung“ wird durch das 
Wort “Protokollerklärungen“ ersetzt und dem 
bisherigen Text wird die Angabe “Nr. 1“ vor-
angestellt.

bb) Es wird folgende Protokollerklärung Nr. 2 
 angefügt:

“Nr. 2 (1) Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit, die Entscheidungen 
zur Vermeidung der Gefährdung des 
Kindeswohls treffen und in Zusam-
menarbeit mit dem Familiengericht 
beziehungsweise Vormundschafts-
gericht Maßnahmen einleiten, welche 
zur  Gefahrenabwehr erforderlich sind, 
oder mit gleichwertigen Tätigkeiten, die 
für die Entscheidung zur zwangsweisen 
Unterbringung von Menschen mit psy-
chischen Krankheiten erforderlich sind 
(zum Beispiel Sozialpsychiatrischer 
Dienst der örtlichen Stellen der Städte), 
erhalten neben der Entgeltgruppenzu-
lage gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 5 
eine monatliche Entgeltgruppenzulage 
gemäß Anlage F Abschnitt I Nr. 12.

 (2) Unter Absatz 1 fallen auch Beschäf-
tigte mit dem Abschluss Diplompäd-
agoge, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten von Sozial-
arbeitern beziehungsweise Sozialpäd-
agogen mit staatlicher Anerkennung 

von ihr/ihm gewünschten Beendigungszeitpunkt zu 
erklären.

(2) 1Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis nach 
 Absatz 1 geendet hat, erhalten für jeden Kalender-
monat, der nach dem Ausscheiden und vor dem Er-
reichen der Altersgrenze nach Absatz 1 Satz 1 bezie-
hungsweise 2 liegt, eine Übergangszahlung in Höhe 
von 65 v. H. des monatlichen Tabellenentgelts der 
Entgeltgruppe 7 Stufe 6. 2Bei Beschäftigten, die zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens in der Entgeltgruppe 8 
oder höher bzw. in der Entgeltgruppe KR 9b oder hö-
her eingruppiert sind, ist Berechnungsgrundlage für 
die Übergangszahlung das monatliche Tabellenentgelt 
der Entgeltgruppe 8 Stufe 6. 3Die Übergangszahlung 
erfolgt in einer Summe mit dem Ausscheiden der/des 
Beschäftigten. 4Auf Wunsch der/des Beschäftigten 
kann die Übergangszahlung auch in Teilbeträgen 
ausgezahlt werden.

(3) 1Bei Beschäftigten, für die am 31. Dezember 2016 
§ 47 Nr. 3 Absatz 4 Satz 1 Buchstabe a in der am 31. De-
zember 2016 geltenden Fassung gegolten hat, beträgt 
der Bemessungssatz für die Übergangszahlung abwei-
chend von Absatz 2 Satz 1 75 v. H. 2Bei Beschäftigten, 
für die am 31. Dezember 2016 § 47 Nr. 3 Absatz 4 Satz 1 
Buchstabe b in der am 31. Dezember 2016 geltenden 
Fassung gegolten hat, beträgt der Bemessungssatz 
für die Übergangszahlung abweichend von Absatz 2 
Satz 1 71 v. H.

(4) Auf Beschäftigte, die Anspruch auf Altersrente für 
besonders langjährig Versicherte haben, finden die 
vorstehenden Regelungen keine Anwendung.“

14. In Anlage A wird die Vorbemerkung Nr. 4 zu allen 
Teilen der Entgeltordnung wie folgt gefasst:

“4. 1Die Entgeltordnung zum TV-L (Anlage A) gilt 
nur für diejenigen Lehrkräfte, für die in den Tei-
len II oder IV ein besonderes Tätigkeitsmerkmal 
vereinbart ist. 2Für Beschäftigte als Lehrkräfte, 
die unter den Geltungsbereich des § 44 fallen, gel-
ten ausschließlich die Eingruppierungsregelun-
gen der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum  
TV EntgO-L).“

15. Anlage A Teil II Abschnitt 20 Unterabschnitt 2 wird 
wie folgt geändert:

a) In Entgeltgruppe 11 wird der einzigen Fallgruppe 
folgender Text angefügt:

 “(Beschäftigte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine 
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage F 
Abschnitt I Nr. 13.)“

b) Entgeltgruppe 10 wird wie folgt geändert:

aa) In den Fallgruppen 1 und 2 wird der Klammer-
vermerk jeweils wie folgt gefasst:

 “(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten je-
weils eine monatliche Entgeltgruppenzulage 
gemäß Anlage F Abschnitt I Nrn. 3 und 13.)“

bb) Den Fallgruppen 3 und 4 wird jeweils folgender 
Text angefügt:

 “(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten 
eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß 
Anlage F Abschnitt I Nr. 13.)“

c) Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

aa) In den Fallgruppen 1 und 2 wird der Klammer-
vermerk jeweils wie folgt gefasst:
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ausüben, denen Tätigkeiten im Sinne 
von Absatz 1 übertragen sind.

 (3) 1Das „Treffen von Entscheidungen 
zur Vermeidung der Gefährdung des 
Kindeswohls und die Einleitung von 
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit 
dem Familiengericht beziehungswei-
se Vormundschaftsgericht, welche zur 
Gefahrenabwehr erforderlich sind“, sind 
im Allgemeinen Sozialen Dienst bei 
 Tätigkeiten im Rahmen der Fallverant-
wortung bei 

 –  Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB 
VIII,

 –  der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII,

 –  der Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen (§ 42 SGB VIII),

 –  der Mitwirkung in Verfahren vor den 
Familiengerichten (§ 50 SGB VIII)

 einschließlich der damit in Zusammen-
hang stehenden Tätigkeiten erfüllt. 2Die 
Durchführung der Hilfen nach den 
 getroffenen Entscheidungen (zum Bei-
spiel Erziehung in einer  Tagesgruppe, 
Vollzeitpflege oder Heim erziehung) 
fällt nicht unter Absatz 1. 3Die in Auf-
gabengebieten außerhalb des All-
gemeinen Sozialen Dienstes wie zum 
Beispiel Erziehungsbeistandschaft, 
Pflege kinderdienst, Adoptionsvermitt-
lung, Jugendgerichtshilfe, Vormund-
schaft, Pflegschaft auszuübenden 
 Tätigkeiten fallen nicht unter Absatz 1, 
es sei denn, dass durch Organisa-
tionsentscheidung des Arbeitgebers im 
Rahmen dieser Aufgabengebiete eben-
falls Tätigkeiten auszuüben sind, die die 
 Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen.“

17. Anlage A Teil II Abschnitt 20 Unterabschnitt 6 wird 
wie folgt geändert:

a) Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

aa) In Fallgruppe 1 wird der zweite Klammerver-
merk wie folgt gefasst:

 “(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten 
 jeweils eine monatliche Entgeltgruppenzulage 
gemäß Anlage F Abschnitt I Nrn. 7 und 13.)“

bb) In Fallgruppe 2 wird nach dem ersten Klam-
mervermerk folgender Text eingefügt:

 “(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten 
eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß 
 Anlage F Abschnitt I Nr. 13.)“

b) Entgeltgruppe 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Fallgruppe 1 wird der erste Klammerver-
merk wie folgt gefasst:

 “(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten 
 jeweils eine monatliche Entgeltgruppenzulage 
gemäß Anlage F Abschnitt I Nrn. 10 und 13.)“

bb) In Fallgruppe 2 wird vor dem Klammervermerk 
folgender Text eingefügt:

 “(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten 
eine monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß 
Anlage F Abschnitt I Nr. 13.)“

18. In Anlage A Teil IV Abschnitt 1 Unterabschnitt 6 wird 
in Entgeltgruppe KR 7a der Fallgruppe 4 folgender 
Text angefügt:
“(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2)“

19. In Anlage A Teil IV Abschnitt 1 Unterabschnitt 8 wird 
Entgeltgruppe KR 7a wie folgt geändert:

a) Der Fallgruppe 1 wird folgender Text angefügt:

“(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2)“

b) In Fallgruppe 2 wird der Klammervermerk wie folgt 
gefasst:

 “(keine Stufen 1 und 6)“

20. In Anlage A Teil IV Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 wird 
in Entgeltgruppe KR 7a der Fallgruppe 2 folgender 
Text angefügt:
“(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2)“

21. In Anlage A Teil IV Abschnitt 3 Unterabschnitt 4 wird 
in Entgeltgruppe KR 7a der einzigen Fallgruppe fol-
gender Text angefügt:
“(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2)“

22. In Anlage A Teil IV Abschnitt 3 Unterabschnitt 5 wird 
Entgeltgruppe KR 7a wie folgt geändert:

a) Der Fallgruppe 1 wird folgender Text angefügt:
“(keine Stufe 1, Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2)“

b) In Fallgruppe 2 wird der Klammervermerk wie folgt 
gefasst:
“(keine Stufen 1 und 6)“

23. Die Anlagen B bis F erhalten die sich aus den Anla-
gen 1 bis 5 dieses Tarifvertrages ergebende Fassung.

§	2	 
Änderungen	des	TV-L	zum	1.	Januar	2018

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geändert durch § 1 
dieses Tarifvertrages, wird wie folgt geändert:

1. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
“1Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen jeweils 
sechs Stufen.“

b) In Absatz 3 Satz 1 wird nach der Angabe “in 
 Stufe 5“ die Angabe “bei den Entgeltgruppen 2 bis 
8“ gestrichen.

2. Anlage A Teil IV wird wie folgt geändert:

a) In Abschnitt 1 Unterabschnitte 1 bis 7 wird jeweils 
in den Entgeltgruppen KR 11a, KR 10a, KR 9d, KR 
9c, KR 9b und KR 9a die Angabe “, keine Stufe 6“ 
gestrichen.

b) In Abschnitt 2 Unterabschnitte 1 bis 3 wird jeweils 
in den Entgeltgruppen KR 10a, KR 9d, KR 9c und 
KR 9b die Angabe “, keine Stufe 6“ gestrichen.

c) In Abschnitt 3 Unterabschnitte 1 bis 3 und 5 wird 
jeweils in den Entgeltgruppen KR 10a, KR 9d, KR 9c 
und KR 9b die Angabe “, keine Stufe 6“ gestrichen.
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pen des Teils II Abschnitt 20 der Entgeltordnung zum 
TV-L eingruppiert wären.

4. Im Zusammenhang mit der Streichung der Stufe 1 
in der Entgeltgruppe KR 7a zum 1. Januar 2017 (§ 1 
Nrn. 18 bis 22) gilt folgende Übergangsregelung:
1Beschäftigte, die am 31. Dezember 2016 der Stufe 1 
der Entgeltgruppe KR 7a zugeordnet waren, werden 
am 1. Januar 2017 der Stufe 2 der Entgeltgruppe KR 7a 
zugeordnet; die in Stufe 1 zurückgelegte Zeit wird auf 
die Stufenlaufzeit in Stufe 2 angerechnet. 2Befinden 
sich Beschäftigte am 1. Januar 2017 bereits in Stufe 2, 
wird die in Stufe 1 verbrachte Zeit auf die Laufzeit in 
Stufe 2 angerechnet. 

5. Im Zusammenhang mit der Einführung der Stufe 6 in 
den Entgeltgruppen 9 bis 15 (Anlage B zum TV-L) und 
KR 9a bis KR 11a (Anlage C zum TV-L) zum 1. Januar 
2018 (§ 2 Nr. 1 und 2) gelten folgende Übergangsrege-
lungen:

(1) 1Für am 1. Januar 2018 vorhandene Beschäftigte 
der Entgeltgruppen 9 bis 15 (Anlage B zum TV-L) 
bzw. der Entgeltgruppen KR 9a bis KR 11a (An-
lage C zum TV-L) wird die bis zum 31. Dezember 
2017 in Stufe 5 bzw. in der individuellen Endstufe 
zurückgelegte Zeit angerechnet. 2Ist das Tabel-
lenentgelt der Stufe 6 niedriger als der bisherige 
Betrag der individuellen Endstufe, werden die 
Beschäftigten erneut einer individuellen End stufe 
unter Beibehaltung der bisherigen Entgelthöhe 
 zugeordnet; § 6 Absatz 4 Sätze 3 bis 5 TVÜ-Länder 
gelten entsprechend.

(2) 1Für am 1. Januar 2018 vorhandene Beschäftigte 
der Entgeltgruppe 9 mit einer besonderen Stufen-
laufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 oder von sieben 
Jahren in Stufe 3 wird die bis zum 31. Dezember 
2017 in Stufe 4 bzw. in der individuellen Endstufe 
zurückgelegte Zeit angerechnet. 2Ist das Tabel-
lenentgelt der Stufe 4 zuzüglich des Erhöhungs-
betrages nach Anlage B zum TV-L niedriger als 
der bisherige Betrag der individuellen Endstufe, 
verbleiben die Beschäftigten in ihrer individuellen 
Endstufe unter Beibehaltung der bisherigen Ent-
gelthöhe; § 6 Absatz 4 Sätze 3 bis 5 TVÜ-Länder 
gelten entsprechend.

§	5	 
Ausnahmen	vom	Geltungsbereich

Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 17. Februar 
2017 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, gilt 
dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis zum 31. August 
2017 schriftlich beantragen.

§ 6  
Inkrafttreten

1. Dieser Tarifvertrag tritt vorbehaltlich der Nrn. 2 bis 4 
mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in Kraft. 

2. § 1 Nrn. 4 und 12 treten am 1. März 2017 in Kraft.

3. § 2 und § 4 Nr. 5 treten am 1. Januar 2018 in Kraft.

4.  § 3 tritt am 1. Oktober 2018 in Kraft.

Berlin, den 17. Februar 2017

§	3	 
Änderungen	des	TV-L	zum	1.	Oktober	2018

Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geändert durch § 2 
dieses Tarifvertrages, wird Anlage A Teil IV Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 wie folgt geändert:

1. In Entgeltgruppe KR 12a wird im Klammervermerk 
die Angabe “, keine Stufe 6“ gestrichen.

2. In Entgeltgruppe KR 11b werden die Klammerver-
merke jeweils wie folgt gefasst:
“(keine Stufen 1, 2 und 3)“

§	4	 
Übergangsregelungen

1. Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Vollzugs-
zulage zum 1. Januar 2017 (§ 1 Nr. 6) gelten folgende 
Übergangsregelungen:

(1) Soweit Beschäftigte in Justizvollzugseinrichtun-
gen, in abgeschlossenen Vorführbereichen der 
 Gerichte, in Psychiatrischen Krankenhäusern 
und in Abschiebehafteinrichtungen am 17. Feb-
ruar 2017 nach den bisherigen Tarifregelungen 
 Anspruch auf eine höhere Vollzugszulage haben 
als nach § 19a TV-L in der ab 1. Januar 2017 gel-
tenden Fassung, wird ihnen der bisherige Betrag 
fortgezahlt, solange die anspruchsbegründende 
Tätigkeit unverändert ausgeübt wird.

(2) § 19a Absatz 2 Buchstabe a bzw. Buchstabe b TV-L 
findet auch auf Beschäftigte im Sinne von § 29a 
Absatz 2 TVÜ-Länder Anwendung, wenn sie  einen 
Antrag nach § 29a Absatz 3 TVÜ-Länder nicht ge-
stellt haben und bei Anwendung von § 12 TV-L 
nach der Entgeltordnung zum TV-L eingruppiert 
wären.

2. Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Über-
gangszahlung im Justizvollzugsdienst zum 1. Januar 
2017 (§ 1 Nr. 13) gilt folgende Übergangsregelung:

Am 31. Dezember 2016 schon und am 1. Januar 2017 
noch beim selben Arbeitgeber im Arbeitsverhält-
nis stehende Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis 
bei Fortgeltung von § 47 Nr. 3 TV-L in der bis zum  
31. Dezember 2016 geltenden Fassung innerhalb von 
acht Jahren nach dem 31. Dezember 2016 auf schrift-
liches Verlangen vorgezogen enden würde, können bis 
zum 31. Dezember 2017 schriftlich bei ihrem Arbeit-
geber beantragen, dass an Stelle von § 47 Nr. 3 TV-L 
in der ab 1. Januar 2017 geltenden Fassung § 47 Nr. 3 
TV-L in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fas-
sung weiterhin Anwendung findet.

3. Im Zusammenhang mit der Einführung von Ent-
geltgruppenzulagen für Beschäftigte im Sozial- und 
 Erziehungsdienst zum 1. Januar 2017 (§ 1 Nrn. 15 bis 
17) gilt folgende Übergangsregelung:

Beschäftigte im Sinne von § 29a Absatz 2 TVÜ-Län-
der, die einen Antrag nach § 29a Absatz 3 TVÜ-Länder 
nicht gestellt haben, erhalten eine Entgeltgruppen-
zulage im Sinne von Anlage F Abschnitt I Nrn. 12 bis 
14 TV-L, wenn sie bei Anwendung von § 12 TV-L nach 
einer der in § 1 Nrn. 15 bis 17 aufgeführten Fallgrup-
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Anlage 1 
 
 
 
Anlage B zum TV-L 

Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15 
 

- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 4.297,75 4.765,07 4.941,07 5.566,18 6.039,56  

14 3.891,16 4.315,96 4.564,80 4.941,07 5.517,62  

13 3.587,71 3.982,18 4.194,60 4.607,28 5.177,75  

12 3.233,48 3.569,49 4.067,14 4.504,11 5.068,51  

11 3.128,79 3.442,05 3.690,86 4.067,14 4.613,36  

10 3.018,29 3.322,50 3.569,49 3.818,31 4.291,71  

9 2.686,75 2.960,11 3.099,71 3.478,46 3.794,05  

8 2.523,90 2.779,82 2.896,13 3.006,65 3.128,79 3.204,40 

7 2.372,68 2.611,14 2.768,18 2.884,50 2.977,58 3.058,98 

6 2.331,97 2.564,61 2.680,94 2.797,27 2.872,87 2.954,29 

5 2.238,90 2.459,92 2.576,25 2.686,75 2.774,00 2.832,16 

4 2.134,21 2.349,43 2.494,82 2.576,25 2.657,68 2.710,01 

3 2.105,13 2.314,52 2.372,68 2.465,74 2.541,35 2.605,32 

2 1.953,91 2.145,84 2.204,02 2.262,17 2.395,94 2.535,54 

1 Je 4 Jahre 1.756,17 1.785,23 1.820,13 1.855,04 1.942,28 
 
  



FMBl. Nr. 12/2017350

 

 

13 

 
 
Anlage B zum TV-L 

Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15 
 

- gültig vom 1. Januar 2018 bis 30. September 2018 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 4.398,75 4.877,05 5.057,19 5.696,99 6.181,49 6.274,21 

14 3.982,60 4.417,39 4.672,07 5.057,19 5.647,28 5.731,99 

13 3.672,02 4.075,76 4.293,17 4.715,55 5.299,43 5.378,92 

12 3.309,47 3.653,37 4.162,72 4.609,96 5.187,62 5.265,44 

11 3.202,32 3.522,94 3.777,60 4.162,72 4.721,77 4.792,59 

10 3.089,22 3.400,58 3.653,37 3.908,04 4.392,57 4.458,46 

9 2.749,89 3.029,67 3.172,55 3.560,20 3.883,21 3.941,46 

8 2.583,21 2.845,15 2.964,19 3.077,31 3.202,32 3.279,70 

7 2.428,44 2.672,50 2.833,23 2.952,29 3.047,55 3.130,87 

6 2.386,77 2.624,88 2.743,94 2.863,01 2.940,38 3.023,72 

5 2.291,51 2.517,73 2.636,79 2.749,89 2.839,19 2.898,72 

4 2.184,36 2.404,64 2.553,45 2.636,79 2.720,14 2.773,70 

3 2.154,60 2.368,91 2.428,44 2.523,68 2.601,07 2.666,55 

2 1.999,83 2.196,27 2.255,81 2.315,33 2.452,24 2.595,13 

1 Je 4 Jahre 1.797,44 1.827,18 1.862,90 1.898,63 1.987,92 
 
In der Entgeltgruppe 9 mit besonderer Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 oder 
von sieben Jahren in Stufe 3 erhöht sich der Tabellenwert nach fünf Jahren in Stufe 
4 um 53,41 Euro. 
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Anlage B zum TV-L 

Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15 
 

- gültig ab 1. Oktober 2018 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

15 4.398,75 4.877,05 5.057,19 5.696,99 6.181,49 6.366,93 

14 3.982,60 4.417,39 4.672,07 5.057,19 5.647,28 5.816,70 

13 3.672,02 4.075,76 4.293,17 4.715,55 5.299,43 5.458,41 

12 3.309,47 3.653,37 4.162,72 4.609,96 5.187,62 5.343,25 

11 3.202,32 3.522,94 3.777,60 4.162,72 4.721,77 4.863,42 

10 3.089,22 3.400,58 3.653,37 3.908,04 4.392,57 4.524,35 

9 2.749,89 3.029,67 3.172,55 3.560,20 3.883,21 3.999,71 

8 2.583,21 2.845,15 2.964,19 3.077,31 3.202,32 3.279,70 

7 2.428,44 2.672,50 2.833,23 2.952,29 3.047,55 3.130,87 

6 2.386,77 2.624,88 2.743,94 2.863,01 2.940,38 3.023,72 

5 2.291,51 2.517,73 2.636,79 2.749,89 2.839,19 2.898,72 

4 2.184,36 2.404,64 2.553,45 2.636,79 2.720,14 2.773,70 

3 2.154,60 2.368,91 2.428,44 2.523,68 2.601,07 2.666,55 

2 1.999,83 2.196,27 2.255,81 2.315,33 2.452,24 2.595,13 

1 Je 4 Jahre 1.797,44 1.827,18 1.862,90 1.898,63 1.987,92 
 
In der Entgeltgruppe 9 mit besonderer Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 oder 
von sieben Jahren in Stufe 3 erhöht sich der Tabellenwert nach fünf Jahren in Stufe 
4 um 106,81 Euro. 
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Anlage 2 
 
 
 

Anlage C zum TV-L 

Entgelttabelle für Pflegekräfte 
 

- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

KR 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

12a   4.067,14 4.504,11 5.068,51  

11b    4.067,14 4.613,36  

11a   3.690,86 4.067,14 4.613,36  

10a   3.569,49 3.818,31 4.291,71  

9d   3.478,46 3.794,05 4.042,86  

9c   3.381,83 3.618,04 3.842,57  

9b   3.099,71 3.478,46 3.618,04  

9a   3.099,71 3.204,40 3.381,83  

8a  2.768,18 2.896,13 3.006,65 3.204,40 3.381,83 

7a  2.611,14 2.768,18 3.006,65 3.128,79 3.250,92 

4a 2.192,39 2.349,43 2.494,82 2.797,27 2.872,87 3.018,29 

3a 2.105,13 2.314,52 2.372,68 2.465,74 2.541,35 2.710,01 
  

In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 
fünf Jahren in Stufe 5 um 249,80 Euro. 
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Anlage C zum TV-L 

Entgelttabelle für Pflegekräfte 
 

- gültig vom 1. Januar 2018 bis 30. September 2018 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

KR 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

12a   4.162,72 4.609,96 5.187,62  

11b    4.162,72 4.721,77  

11a   3.777,60 4.162,72 4.721,77 4.792,60 

10a   3.653,37 3.908,04 4.392,57 4.458,46 

9d   3.560,20 3.883,21 4.137,87 4.199,94 

9c   3.461,30 3.703,06 3.932,87 3.991,87 

9b   3.172,55 3.560,20 3.703,06 3.758,61 

9a   3.172,55 3.279,70 3.461,30 3.513,22 

8a  2.833,23 2.964,19 3.077,31 3.279,70 3.461,30 

7a  2.672,50 2.833,23 3.077,31 3.202,32 3.327,32 

4a 2.243,91 2.404,64 2.553,45 2.863,01 2.940,38 3.089,22 

3a 2.154,60 2.368,91 2.428,44 2.523,68 2.601,07 2.773,70 
  

In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 
fünf Jahren in Stufe 5 um 255,67 Euro. 
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Anlage C zum TV-L 

Entgelttabelle für Pflegekräfte 
 

- gültig ab 1. Oktober 2018 - 

  

Entgelt- 
gruppe 

KR 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

12a   4.162,72 4.609,96 5.187,62 5.443,29 

11b    4.162,72 4.721,77 4.977,44 

11a   3.777,60 4.162,72 4.721,77 4.863,42 

10a   3.653,37 3.908,04 4.392,57 4.524,35 

9d   3.560,20 3.883,21 4.137,87 4.262,01 

9c   3.461,30 3.703,06 3.932,87 4.050,86 

9b   3.172,55 3.560,20 3.703,06 3.814,15 

9a   3.172,55 3.279,70 3.461,30 3.565,14 

8a  2.833,23 2.964,19 3.077,31 3.279,70 3.461,30 

7a  2.672,50 2.833,23 3.077,31 3.202,32 3.327,32 

4a 2.243,91 2.404,64 2.553,45 2.863,01 2.940,38 3.089,22 

3a 2.154,60 2.368,91 2.428,44 2.523,68 2.601,07 2.773,70 
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Anlage 3 
 
 
 

Anlage D zum TV-L 

Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte  
im Geltungsbereich des § 41 TV-L 

 
Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden 

 
- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

Entgelt- 
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

Ä 1 
4.564,80 4.819,68 5.001,76 5.317,35 5.693,63 

im im im  im ab dem 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 

Ä 2 
6.003,13 6.500,79 6.937,75 

  

ab dem ab dem ab dem  

1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 

Ä 3 

7.502,17 7.939,13 8.564,24 

ab dem ab dem ab dem  

1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 

Ä 4 

8.813,09 9.438,17 9.935,83 

ab dem ab dem ab dem  

1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 
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Anlage D zum TV-L 

Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte  
im Geltungsbereich des § 41 TV-L 

 
Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden 

 
- gültig ab 1. Januar 2018 - 

  

Entgelt- 
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

Ä 1 
4.672,07 4.932,94 5.119,30 5.442,31 5.827,43 

im im im  im ab dem 
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 

Ä 2 
6.144,20 6.653,56 7.100,79 

  

ab dem ab dem ab dem  
1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 

Ä 3 
7.678,47 8.125,70 8.765,50 
ab dem ab dem ab dem  
1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 

Ä 4 
9.020,20 9.659,97 10.169,32 
ab dem ab dem ab dem  
1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 
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Anlage 4 
 
 
 

Anlage E zum TV-L 

Bereitschaftsdienstentgelte  
 

(zu § 8 Abs. 6 Buchstabe e Satz 1 in der Fassung des § 42 Nr. 6 und 
des § 43 Nr. 5) 

A.  
Beschäftigte, deren Eingruppierung  

sich nach der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O richtet 
 

- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

Vergütungsgruppe Tarifgebiet West  
€ 

Tarifgebiet Ost  
€ 

VergGr. I 37,84 36,42 

VergGr. Ia 34,68 33,37 

VergGr. Ib 31,93 30,71 

VergGr. IIa 29,23 28,11 

VergGr. III 26,41 25,39 

VergGr. IVa 24,29 23,37 

VergGr. IVb 22,36 21,49 

VergGr. Va/b 21,56 20,75 

VergGr. Vc 20,49 19,73 

VergGr. VIb 19,03 18,31 

VergGr. VII 17,85 17,18 

VergGr. VIII 16,78 16,15 

VergGr. IXa 16,16 15,55 

VergGr. IXb 15,84 15,26 

VergGr. X 15,04 14,50 
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B. 
Beschäftigte, deren Eingruppierung 

sich nach der Anlage 1 b zum BAT/BAT-O richtet 
 

- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

Vergütungsgruppe Tarifgebiet West  
€ 

Tarifgebiet Ost  
€ 

Kr. XIII 31,43 30,24 

Kr. XII 28,95 27,86 

Kr. XI 27,31 26,30 

Kr. X 25,66 24,71 

Kr. IX 24,20 23,25 

Kr. VIII 23,76 22,84 

Kr. VII 22,41 21,56 

Kr. VI 21,74 20,92 

Kr. Va 20,93 20,13 

Kr. V 20,38 19,57 

Kr. IV 19,36 18,63 

Kr. III 18,34 17,66 

Kr. II 17,46 16,80 

Kr. I 16,68 16,06 
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C. 
Beschäftigte, deren Eingruppierung 

sich nach dem MTArb/MTArb-O richtet 
 

- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

Lohngruppe Tarifgebiet West  
€ 

Tarifgebiet Ost  
€ 

Lgr. 9 21,25 20,43 

Lgr. 8a 20,79 19,99 

Lgr. 8 20,33 19,54 

Lgr. 7a 19,89 19,15 

Lgr. 7 19,44 18,71 

Lgr. 6a 19,03 18,31 

Lgr. 6 18,63 17,90 

Lgr. 5a 18,21 17,53 

Lgr. 5 17,81 17,14 

Lgr. 4a 17,43 16,77 

Lgr. 4 17,04 16,38 

Lgr. 3a 16,68 16,06 

Lgr. 3 16,31 15,70 

Lgr. 2a 15,94 15,36 

Lgr. 2 15,62 15,00 

Lgr. 1a 15,29 14,68 

Lgr. 1 14,93 14,36 
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Anlage E zum TV-L 

Bereitschaftsdienstentgelte  
 

(zu § 8 Abs. 6 Buchstabe e Satz 1 in der Fassung des § 42 Nr. 6 und 
des § 43 Nr. 5) 

A.  
Beschäftigte, deren Eingruppierung  

sich nach der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O richtet 
 

- gültig ab 1. Januar 2018 - 

  

Vergütungsgruppe Tarifgebiet West  
€ 

Tarifgebiet Ost  
€ 

VergGr. I 38,73 37,28 

VergGr. Ia 35,49 34,15 

VergGr. Ib 32,68 31,43 

VergGr. IIa 29,92 28,77 

VergGr. III 27,03 25,99 

VergGr. IVa 24,86 23,92 

VergGr. IVb 22,89 22,00 

VergGr. Va/b 22,07 21,24 

VergGr. Vc 20,97 20,19 

VergGr. VIb 19,48 18,74 

VergGr. VII 18,27 17,58 

VergGr. VIII 17,17 16,53 

VergGr. IXa 16,54 15,92 

VergGr. IXb 16,21 15,62 

VergGr. X 15,39 14,84 
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B. 
Beschäftigte, deren Eingruppierung 

sich nach der Anlage 1 b zum BAT/BAT-O richtet 
 

- gültig ab 1. Januar 2018 - 

  

Vergütungsgruppe Tarifgebiet West  
€ 

Tarifgebiet Ost  
€ 

Kr. XIII 32,17 30,95 

Kr. XII 29,63 28,51 

Kr. XI 27,95 26,92 

Kr. X 26,26 25,29 

Kr. IX 24,77 23,80 

Kr. VIII 24,32 23,38 

Kr. VII 22,94 22,07 

Kr. VI 22,25 21,41 

Kr. Va 21,42 20,60 

Kr. V 20,86 20,03 

Kr. IV 19,81 19,07 

Kr. III 18,77 18,08 

Kr. II 17,87 17,19 

Kr. I 17,07 16,44 
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C. 
Beschäftigte, deren Eingruppierung 

sich nach dem MTArb/MTArb-O richtet 
 

- gültig ab 1. Januar 2018 - 

  

Lohngruppe Tarifgebiet West  
€ 

Tarifgebiet Ost  
€ 

Lgr. 9 21,75 20,91 

Lgr. 8a 21,28 20,46 

Lgr. 8 20,81 20,00 

Lgr. 7a 20,36 19,60 

Lgr. 7 19,90 19,15 

Lgr. 6a 19,48 18,74 

Lgr. 6 19,07 18,32 

Lgr. 5a 18,64 17,94 

Lgr. 5 18,23 17,54 

Lgr. 4a 17,84 17,16 

Lgr. 4 17,44 16,76 

Lgr. 3a 17,07  16,44 

Lgr. 3 16,69 16,07 

Lgr. 2a 16,31 15,72 

Lgr. 2 15,99 15,35 

Lgr. 1a 15,65 15,02 

Lgr. 1 15,28 14,70 
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Anlage 5 
 
Anlage F zum TV-L 
 

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L) 
geregelten Zulagen 

 
- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  

I.  Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II 
 der Entgeltordnung 

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei  
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die  
jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindest- 
beträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt.  
2Sie betragen 

 

  

Nr. der  
Entgeltgruppenzulage Euro/Monat 

1 150,94 

2 142,37 

3 132,06 

4 124,56 

5 120,76 

6 117,76 

7 106,77 

8 105,99 

9 93,42 

10 80,74 

11 55,75 

 12 100,00 

 13 80,00 

 14 50,00 

 
  



FMBl. Nr. 12/2017364 

 

27 

II. Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8 
 der Entgeltordnung 

1Die Funktionszulagen 
- für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß Nr. 3 der Protokoller- 

klärungen zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie 
- für Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) gemäß Nr. 1 der  

Vorbemerkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils II der Entgeltord-
nung  

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarif- 
vertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz;  
Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen  
bleiben unberücksichtigt. 2Sie betragen 
 

  

Nr. der  
Funktionszulage Euro/Monat 

  

1 106,44 

2 92,29 

3 145,14 

4 128,33 

5 121,31 

6 114,86 

 

III. Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III 
 der Entgeltordnung  

Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgelt- 
ordnung betragen  

 

  

Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat 

  

1 155,90 

2 266,86 
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IV. Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst gemäß Teil IV 
 der Entgeltordnung 

Die Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst  
- gemäß Nr. 5 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung, 

- gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 des Teils IV  
der Entgeltordnung sowie 

- gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 des Teils IV  
der Entgeltordnung 

betragen  
 

  

Nr. der  
Zulage Euro/Monat Euro/Stunde 

 

1   1,46 

2 499,82   

3 463,79   

4 430,10   

5 398,84   

6 370,06   

7 343,42   
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Anlage F zum TV-L 
 

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L) 
geregelten Zulagen 

 
- gültig ab 1. Januar 2018 - 

  

I.  Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II 
 der Entgeltordnung 

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei  
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die  
jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindest- 
beträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt.  
2Sie betragen 

 

 

Nr. der  
Entgeltgruppenzulage Euro/Monat 

1 154,49 

2 145,72 

3 135,16 

4 127,49 

5 123,60 

6 120,53 

7 109,28 

8 108,48 

9 95,62 

10 82,64 

11 57,06 

 12 102,35 

 13 81,88 

 14 51,18 
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II. Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8 
 der Entgeltordnung 

1Die Funktionszulagen 
- für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß Nr. 3 der Protokoller- 

klärungen zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie 
- für Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) gemäß Nr. 1 der  

Vorbemerkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils II der Entgeltord-
nung  

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarif- 
vertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz;  
Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen  
bleiben unberücksichtigt. 2Sie betragen 
 

  

Nr. der  
Funktionszulage Euro/Monat 

  

1 108,94 

2 94,46 

3 148,55 

4 131,35 

5 124,16 

6 117,56 
 

III. Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III 
 der Entgeltordnung  

Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgelt- 
ordnung betragen  

 

  

Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat 

  

1 159,56 

2 273,13 
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IV. Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst gemäß Teil IV 
 der Entgeltordnung 

Die Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst  
- gemäß Nr. 5 Absatz 4 der Vorbemerkungen zu Teil IV der Entgeltordnung, 

- gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 des Teils IV  
der Entgeltordnung sowie 

- gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 des Teils IV  
der Entgeltordnung 

betragen  
 

  

Nr. der  
Zulage Euro/Monat Euro/Stunde 

 

1   1,49 

2 511,57   

3 474,69   

4 440,21   

5 408,21   

6 378,76   

7 351,49   
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Änderungstarifvertrag Nr. 6  
zum Tarifvertrag  

über	die	Arbeitsbedingungen	 
der	Personenkraftwagenfahrer	der	Länder	 

(Pkw-Fahrer-TV-L)

vom 17. Februar 2017

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§	1	 
Änderung	des	Pkw-Fahrer-TV-L

Der Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Per-
sonenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) 
vom 12. Oktober 2006, zuletzt geändert durch den Ände-
rungstarifvertrag Nr. 5 vom 28. März 2015, wird wie folgt 
 geändert:

Die Anlagen 1 bis 3 erhalten die sich aus den Anlagen 1 
bis 3 dieses Tarifvertrages ergebende Fassung.

§	2	 
Ausnahmen	vom	Geltungsbereich

Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 17. Februar 
2017 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, gilt 
dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis zum 31. August 
2017 schriftlich beantragen.

§	3	 
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 
in Kraft.

Berlin, den 17. Februar 2017
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Anlage 1 
 

Anlage 1 zum Pkw-Fahrer-TV-L 

Pauschalentgelt  
(monatlich in Euro)  

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Länder  

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin (ab 1. Dezember 2017), Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie des Saarlandes   

 
- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  
 
Pauschalgruppe  

Übergeleitete  
Beschäftigte 

Neueingestellte  
Beschäftigte 

Stufen 
(§ 7 TVÜ-L) 

Entgeltgruppe  
E 4 

Stufen  
(§ 16 TV-L) 

Entgeltgruppe  
E 4 

Pauschalgruppe I  1. - 4. Jahr 2.762,37 
1. - 10. Jahr 2.710,01 

bei einer Arbeitszeit 
ab 170 (Übergeleitete) 
bzw. ab 185 (Neuein- 
gestellte) bis 196 Std. 

5. - 8. Jahr 2.814,72 

9. - 12. Jahr 2.890,32 11. - 15. Jahr 2.890,32 

ab 13. Jahr 2.965,94 ab 16. Jahr 2.965,94 

Pauschalgruppe II 1. - 4. Jahr 3.024,08 
1. - 10. Jahr 2.960,11 

bei einer Arbeitszeit  
von mehr als 196 bis 
221 Std. 

5. - 8. Jahr 3.076,43 

9. - 12. Jahr 3.152,04 11. - 15. Jahr 3.152,04 

ab 13. Jahr 3.227,67 ab 16. Jahr 3.227,67 

Pauschalgruppe III 1. - 4. Jahr 3.298,78 
1. - 10. Jahr 3.233,48 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 221 bis 
244 Std. 

5. - 8. Jahr 3.352,16 

9. - 12. Jahr 3.429,90 11. - 15. Jahr 3.429,90 

ab 13. Jahr 3.514,86 ab 16. Jahr 3.514,86 

Pauschalgruppe IV 1. - 4. Jahr 3.618,04 
1. - 10. Jahr 3.527,00 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 244 bis 
268 Std. 

5. - 8. Jahr 3.672,64 

9. - 12. Jahr 3.751,55 11. - 15. Jahr 3.751,55 

ab 13. Jahr 3.830,46 ab 16. Jahr 3.830,46 

Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 
 
 
nach § 5 Absatz 2 

1. - 4. Jahr 3.951,85 
1. - 10. Jahr 3.848,66 

5. - 8. Jahr 4.006,44 

9. - 12. Jahr 4.085,36 11. - 15. Jahr 4.085,36 

ab 13. Jahr 4.164,24 ab 16. Jahr 4.164,24 
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Anlage 1 
 

Anlage 1 zum Pkw-Fahrer-TV-L 

Pauschalentgelt  
(monatlich in Euro)  

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Länder  

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie des Saarlandes   

 
- gültig ab 1. Januar 2018 - 

  
 
Pauschalgruppe  

Übergeleitete  
Beschäftigte 

Neueingestellte  
Beschäftigte 

Stufen 
(§ 7 TVÜ-L) 

Entgeltgruppe  
E 4 

Stufen  
(§ 16 TV-L) 

Entgeltgruppe  
E 4 

Pauschalgruppe I  1. - 4. Jahr 2.827,29 
1. - 10. Jahr 2.773,70 

bei einer Arbeitszeit 
ab 170 (Übergeleitete) 
bzw. ab 185 (Neuein- 
gestellte) bis 196 Std. 

5. - 8. Jahr 2.880,87 

9. - 12. Jahr 2.958,24 11. - 15. Jahr 2.958,24 

ab 13. Jahr 3.035,64 ab 16. Jahr 3.035,64 

Pauschalgruppe II 1. - 4. Jahr 3.095,15 
1. - 10. Jahr 3.029,67 

bei einer Arbeitszeit  
von mehr als 196 bis 
221 Std. 

5. - 8. Jahr 3.148,73 

9. - 12. Jahr 3.226,11 11. - 15. Jahr 3.226,11 

ab 13. Jahr 3.303,52 ab 16. Jahr 3.303,52 

Pauschalgruppe III 1. - 4. Jahr 3.376,30 
1. - 10. Jahr 3.309,47 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 221 bis 
244 Std. 

5. - 8. Jahr 3.430,94 

9. - 12. Jahr 3.510,50 11. - 15. Jahr 3.510,50 

ab 13. Jahr 3.597,46 ab 16. Jahr 3.597,46 

Pauschalgruppe IV 1. - 4. Jahr 3.703,06 
1. - 10. Jahr 3.609,88 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 244 bis 
268 Std. 

5. - 8. Jahr 3.758,95 

9. - 12. Jahr 3.839,71 11. - 15. Jahr 3.839,71 

ab 13. Jahr 3.920,48 ab 16. Jahr 3.920,48 

Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 
 
 
nach § 5 Absatz 2 

1. - 4. Jahr 4.044,72 
1. - 10. Jahr 3.939,10 

5. - 8. Jahr 4.100,59 

9. - 12. Jahr 4.181,37 11. - 15. Jahr 4.181,37 

ab 13. Jahr 4.262,10 ab 16. Jahr 4.262,10 
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Anlage 2 
 

Anlage 2 zum Pkw-Fahrer-TV-L 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Freien und Hansestadt Hamburg 

 
- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  
 
Pauschalgruppe  

Übergeleitete  
Beschäftigte 

Neueingestellte  
Beschäftigte 

Stufen  
(§ 7 TVÜ-L) 

Entgeltgruppe Stufen 
(§ 16 TV-L) 

Entgeltgruppe 
E 4 E 4 E 5 

Pauschalgruppe I 1. - 4. Jahr 2.762,37   
1. - 10. Jahr 2.710,01 

bei einer Arbeitszeit 
ab 170 (Übergeleitete) 
bzw. ab 185 (Neuein- 
gestellte) bis 196 Std. 

5. - 8. Jahr 2.814,72   

9. - 12. Jahr 2.890,32   11. - 15. Jahr 2.890,32 

ab 13. Jahr 2.965,94 3.093,89 ab 16. Jahr 2.965,94 

Pauschalgruppe II 1. - 4. Jahr 3.024,08   
1. - 10. Jahr 2.960,11 

bei einer Arbeitszeit  
von mehr als 196 bis 
221 Std. 

5. - 8. Jahr 3.076,43   

9. - 12. Jahr 3.152,04   11. - 15. Jahr 3.152,04 

ab 13. Jahr 3.227,67 3.352,16 ab 16. Jahr 3.227,67 

Pauschalgruppe III 1. - 4. Jahr 3.298,78   
1. - 10. Jahr 3.233,48 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 221 bis 
244 Std. 

5. - 8. Jahr 3.352,16   

9. - 12. Jahr 3.429,90   11. - 15. Jahr 3.429,90 

ab 13. Jahr 3.514,86 3.666,58 ab 16. Jahr 3.514,86 

Pauschalgruppe IV 1. - 4. Jahr 3.618,04   
1. - 10. Jahr 3.527,00 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 244 bis 
268 Std. 

5. - 8. Jahr 3.672,64   

9. - 12. Jahr 3.751,55   11. - 15. Jahr 3.751,55 

ab 13. Jahr 3.830,46 4.000,38 ab 16. Jahr 3.830,46 

Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 
 
 
nach § 5 Absatz 2 

1. - 4. Jahr 3.951,85   
1. - 10. Jahr 3.848,66 

5. - 8. Jahr 4.006,44   

9. - 12. Jahr 4.085,36   11. - 15. Jahr 4.085,36 

ab 13. Jahr 4.164,24 4.231,00 ab 16. Jahr 4.164,24 
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Anlage 2 
 

Anlage 2 zum Pkw-Fahrer-TV-L 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Freien und Hansestadt Hamburg 

 
- gültig ab 1. Januar 2018 - 

  
 
Pauschalgruppe  

Übergeleitete  
Beschäftigte 

Neueingestellte  
Beschäftigte 

Stufen  
(§ 7 TVÜ-L) 

Entgeltgruppe Stufen 
(§ 16 TV-L) 

Entgeltgruppe 
E 4 E 4 E 5 

Pauschalgruppe I 1. - 4. Jahr 2.827,29   
1. - 10. Jahr 2.773,70 

bei einer Arbeitszeit 
ab 170 (Übergeleitete) 
bzw. ab 185 (Neuein- 
gestellte) bis 196 Std. 

5. - 8. Jahr 2.880,87   

9. - 12. Jahr 2.958,24   11. - 15. Jahr 2.958,24 

ab 13. Jahr 3.035,64 3.166,60 ab 16. Jahr 3.035,64 

Pauschalgruppe II 1. - 4. Jahr 3.095,15   
1. - 10. Jahr 3.029,67 

bei einer Arbeitszeit  
von mehr als 196 bis 
221 Std. 

5. - 8. Jahr 3.148,73   

9. - 12. Jahr 3.226,11   11. - 15. Jahr 3.226,11 

ab 13. Jahr 3.303,52 3.430,94 ab 16. Jahr 3.303,52 

Pauschalgruppe III 1. - 4. Jahr 3.376,30   
1. - 10. Jahr 3.309,47 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 221 bis 
244 Std. 

5. - 8. Jahr 3.430,94   

9. - 12. Jahr 3.510,50   11. - 15. Jahr 3.510,50 

ab 13. Jahr 3.597,46 3.752,74 ab 16. Jahr 3.597,46 

Pauschalgruppe IV 1. - 4. Jahr 3.703,06   
1. - 10. Jahr 3.609,88 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 244 bis 
268 Std. 

5. - 8. Jahr 3.758,95   

9. - 12. Jahr 3.839,71   11. - 15. Jahr 3.839,71 

ab 13. Jahr 3.920,48 4.094,39 ab 16. Jahr 3.920,48 

Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 
 
 
nach § 5 Absatz 2 

1. - 4. Jahr 4.044,72   
1. - 10. Jahr 3.939,10 

5. - 8. Jahr 4.100,59   

9. - 12. Jahr 4.181,37   11. - 15. Jahr 4.181,37 

ab 13. Jahr 4.262,10 4.330,43 ab 16. Jahr 4.262,10 
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Anlage 3 
 

Anlage 3 zum Pkw-Fahrer-TV-L 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Länder  

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen 

 
- gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 - 

  
 
Pauschalgruppe  

Übergeleitete  
Beschäftigte 

Neueingestellte  
Beschäftigte 

Stufen 
(§ 7 TVÜ-L) 

Entgeltgruppe  
E 4 

Stufen  
(§ 16 TV-L) 

Entgeltgruppe  
E 4 

Pauschalgruppe I 1. - 4. Jahr 2.762,37 
1. - 10. Jahr 2.710,01 

bei einer Arbeitszeit 
ab 174 (Übergeleitete) 
bzw. ab 189 (Neuein- 
gestellte) bis 199 Std. 

5. - 8. Jahr 2.814,72 

9. - 12. Jahr 2.890,32 11. - 15. Jahr 2.890,32 

ab 13. Jahr 2.965,94 ab 16. Jahr 2.965,94 

Pauschalgruppe II 1. - 4. Jahr 3.024,08 
1. - 10. Jahr 2.960,11 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 199 bis 
224 Std. 

5. - 8. Jahr 3.076,43 

9. - 12. Jahr 3.152,04 11. - 15. Jahr 3.152,04 

ab 13. Jahr 3.227,67 ab 16. Jahr 3.227,67 

Pauschalgruppe III 1. - 4. Jahr 3.298,78 
1. - 10. Jahr 3.233,48 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 224 bis 
248 Std. 

5. - 8. Jahr 3.352,16 

9. - 12. Jahr 3.429,90 11. - 15. Jahr 3.429,90 

ab 13. Jahr 3.514,86 ab 16. Jahr 3.514,86 

Pauschalgruppe IV 1. - 4. Jahr 3.618,04 
1. - 10. Jahr 3.527,00 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 248 bis  
272 1/2 Std. 

5. - 8. Jahr 3.672,64 

9. - 12. Jahr 3.751,55 11. - 15. Jahr 3.751,55 

ab 13. Jahr 3.830,46 ab 16. Jahr 3.830,46 

Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 
 
 
nach § 5 Absatz 2 

1. - 4. Jahr 3.951,85 
1. - 10. Jahr 3.848,66 

5. - 8. Jahr 4.006,44 

9. - 12. Jahr 4.085,36 11. - 15. Jahr 4.085,36 

ab 13. Jahr 4.164,24 ab 16. Jahr 4.164,24 
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Anlage 3 
 

Anlage 3 zum Pkw-Fahrer-TV-L 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

 
für Fahrer/Fahrerinnen der Länder  

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen 

 
- gültig ab 1. Januar 2018 - 

  
 
Pauschalgruppe  

Übergeleitete  
Beschäftigte 

Neueingestellte  
Beschäftigte 

Stufen 
(§ 7 TVÜ-L) 

Entgeltgruppe  
E 4 

Stufen  
(§ 16 TV-L) 

Entgeltgruppe  
E 4 

Pauschalgruppe I 1. - 4. Jahr 2.827,29 
1. - 10. Jahr 2.773,70 

bei einer Arbeitszeit 
ab 174 (Übergeleitete) 
bzw. ab 189 (Neuein- 
gestellte) bis 199 Std. 

5. - 8. Jahr 2.880,87 

9. - 12. Jahr 2.958,24 11. - 15. Jahr 2.958,24 

ab 13. Jahr 3.035,64 ab 16. Jahr 3.035,64 

Pauschalgruppe II 1. - 4. Jahr 3.095,15 
1. - 10. Jahr 3.029,67 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 199 bis 
224 Std. 

5. - 8. Jahr 3.148,73 

9. - 12. Jahr 3.226,11 11. - 15. Jahr 3.226,11 

ab 13. Jahr 3.303,52 ab 16. Jahr 3.303,52 

Pauschalgruppe III 1. - 4. Jahr 3.376,30 
1. - 10. Jahr 3.309,47 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 224 bis 
248 Std. 

5. - 8. Jahr 3.430,94 

9. - 12. Jahr 3.510,50 11. - 15. Jahr 3.510,50 

ab 13. Jahr 3.597,46 ab 16. Jahr 3.597,46 

Pauschalgruppe IV 1. - 4. Jahr 3.703,06 
1. - 10. Jahr 3.609,88 

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 248 bis  
272 1/2 Std. 

5. - 8. Jahr 3.758,95 

9. - 12. Jahr 3.839,71 11. - 15. Jahr 3.839,71 

ab 13. Jahr 3.920,48 ab 16. Jahr 3.920,48 

Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 
 
 
nach § 5 Absatz 2 

1. - 4. Jahr 4.044,72 
1. - 10. Jahr 3.939,10 

5. - 8. Jahr 4.100,59 

9. - 12. Jahr 4.181,37 11. - 15. Jahr 4.181,37 

ab 13. Jahr 4.262,10 ab 16. Jahr 4.262,10 
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Änderungstarifvertrag	Nr.	2	 
zum Tarifvertrag  

über die Eingruppierung und die Entgeltordnung  
für	die	Lehrkräfte	der	Länder	 

(TV	EntgO-L)	

vom	17.	Februar	2017

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

…

andererseits
wird Folgendes vereinbart:

§	1	 
Änderung	des	TV	EntgO-L

Der Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgelt-
ordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) vom 
28. März 2015, geändert durch den Änderungstarifvertrag 
Nr. 1 vom 2. Februar 2016, wird wie folgt geändert:

1. § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Im Einleitungssatz wird die Angabe “Anstelle von 
§ 44 Nr. 2a TV-L gilt Folgendes“ durch die Angabe 
“§ 16 Absätze 2 und 3 gelten mit folgenden Maß-
gaben“ ersetzt.

b) Nr. 2 wird unter Beibehaltung der Nummerierung 
gestrichen.

2. § 8 wird unter Beibehaltung der Paragrafenbezeich-
nung gestrichen.

3. In § 9 wird die Fassung des § 12 Absatz 5 TVÜ-Länder 
wie folgt geändert: 

a) Dem Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 ange-
fügt:
“3Für Lehrkräfte in einer der Entgeltgruppen 9 bis 
15 (Anlage B zum TV-L) sowie 13 Ü (§ 19 TVÜ-

Länder) wird bei Erreichen der Stufe 6 auch der 
Unterschiedsbetrag zwischen Stufe 5 und Stufe 6 
auf den Strukturausgleich angerechnet. 4Satz 3 gilt 
entsprechend bei Lehrkräften in Entgeltgruppe 9 
mit besonderer Stufenlaufzeit von fünf Jahren in 
Stufe 2 für den Erhöhungsbetrag nach Anlage B 
zum TV-L.“

b) Dem Satz 4 wird folgende Protokollerklärung ange-
fügt:

Protokollerklärung zu § 12 Absatz 5 Satz 3 und 4:

“1Für Lehrkräfte, die in der Zeit vom 1. Januar 2018 
bis zum 30. September 2018 der Stufe 6 zugeordnet 
werden, wird auch die Erhöhung des Unterschieds-
betrages am 1. Oktober 2018 auf den Strukturaus-
gleich angerechnet. 2Satz 1 gilt entsprechend bei 
Lehrkräften in Entgeltgruppe 9 mit besonderer 
Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 für den 
Erhöhungsbetrag nach Anlage B zum TV-L.“

§	2	 
Übergangsregelung	zu	§	11	TV	EntgO-L

1Der Antrag nach § 29a Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder i. d. F. 
von § 11 TV EntgO-L und/oder nach § 29a Absatz 3 Satz 4 
TVÜ-Länder i. d. F. von § 11 TV EntgO-L kann nur bis zum 
31. Mai 2017 gestellt werden (Ausschlussfrist). 2Der An-
trag wirkt für die Stufenzuordnung auf den 1. August 2015 
 zurück und wird zum 1. März 2017 entgeltwirksam. 3Nach 
dem 1. August 2015 eingetretene Änderungen der Stufen-
zuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben unbe-
rücksichtigt. 4Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. März 2017, 
beginnt die Frist von drei Monaten mit der Wiederaufnah-
me der Tätigkeit; der Antrag wirkt für die Stufen zuordnung 
auf den 1. August 2015 zurück und wird entgeltwirksam 
mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit.

§	3	 
Inkrafttreten

1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. März 2017 in Kraft. 2Abwei-
chend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 3 am 1. Januar 2018 in Kraft.

Berlin, den 17. Februar 2017
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Tarifvertrag  
zur	Vereinbarung	der	Entgeltordnung	Lehrkräfte	 

vom	17.	Februar	2017

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§	1	 
Geltung des Tarifvertrages über die Eingruppierung 
und	die	Entgeltordnung	für	die	Lehrkräfte	der	Länder	

(TV	EntgO-L)	vom	28.	März	2015

Die Tarifvertragsparteien vereinbaren den als Anlage	1 
zu diesem Tarifvertrag beigefügten Tarifvertrag über die 
Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte 
der Länder (TV EntgO-L) vom 28. März 2015.

§	2	 
Geltung	des	Änderungstarifvertrages	Nr.	1	zum	
 Tarifvertrag über die Eingruppierung und die 
	Entgeltordnung	für	die	Lehrkräfte	der	Länder	 

(TV	EntgO-L)	vom	2.	Februar	2016

Die Tarifvertragsparteien vereinbaren den als Anlage 2 
zu diesem Tarifvertrag beigefügten Änderungstarifver-
trag Nr. 1 zum Tarifvertrag über die Eingruppierung 
und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder  
(TV EntgO-L) vom 2. Februar 2016.

§	3	 
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. März 2017 in Kraft. 

Berlin, den 17. Februar 2017
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Anlage	1

Tarifvertrag  
über die Eingruppierung und die Entgeltordnung  

für	die	Lehrkräfte	der	Länder	 
(TV	EntgO-L)	

vom	28.	März	2015

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

…

andererseits
wird Folgendes vereinbart:

Präambel

Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zum hohen 
 gesellschaftlichen Wert der schulischen Bildung und 
 Erziehung. Zur Gewährleistung der bestehenden hohen 
Unterrichtsqualität in den Ländern halten sie auch für die 
tarifvertraglich beschäftigten Lehrkräfte grundsätzlich 
eine vollständige Lehrerausbildung, die auch den erfolg-
reich abgeschlossenen Vorbereitungsdienst einschließt, 
für erforderlich.

Abschnitt	I	 
Allgemeine	Vorschriften	 

§	1	 
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für Lehrkräfte an allgemeinbilden-
den und berufsbildenden Schulen, die unter den Geltungs-
bereich des § 44 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) fallen.

§	2	 
Maßgaben	zum	TV-L	und	zum	TVÜ-Länder

(1)  Für die Eingruppierung der Lehrkräfte gilt der TV-L 
mit den Maßgaben in Abschnitt II.

(2)  Für die Überleitung der am 31. Juli 2015 vorhandenen 
Lehrkräfte in die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 
zum TV EntgO-L) gilt der Tarifvertrag zur Überleitung 
der Beschäftigten in den TV-L und zur Regelung des 
Übergangsrechts (TVÜ-Länder) mit den Maßgaben in 
Abschnitt III.

Abschnitt	II	 
Maßgaben	zum	TV-L	 

§	3	 
Maßgabe	zu	§	12	TV-L	-	Eingruppierung	-

§ 12 TV-L gilt in folgender Fassung:

„§	12	 
Eingruppierung

(1) 1Die Eingruppierung der Lehrkraft richtet sich nach 
den Eingruppierungsregelungen der Entgeltordnung 
Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L). 2Die Lehrkraft 
erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie ein-
gruppiert ist. 3Die Lehrkraft ist in der Entgeltgruppe 
eingruppiert, die sich für die gesamte von ihr nicht 
nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit aus den 
Eingruppierungsregelungen ergibt.

(2) Die Entgeltgruppe der Lehrkraft ist im Arbeitsvertrag 
anzugeben.“

§	4	 
Maßgabe	zu	§	13	TV-L	 

-	Eingruppierung	in	besonderen	Fällen	-

§ 13 TV-L findet keine Anwendung.

§	5	 
Maßgabe	zu	§	14	TV-L	 

-	Vorübergehende	Übertragung	einer	höherwertigen	
Tätigkeit	-

§ 14 TV-L gilt in folgender Fassung:

„§	14	 
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen 

Tätigkeit

(1) Wird einer unter Abschnitt 1 der Entgeltordnung Lehr-
kräfte (Anlage zum TV EntgO-L) fallenden Lehrkraft 
vorübergehend eine Tätigkeit übertragen, die einer 
höheren Entgeltgruppe zugeordnet ist, erhält sie eine 
persönliche Zulage, wenn die Voraussetzungen – stün-
de sie im Beamtenverhältnis – für die Zahlung einer 
Zulage nach dem beim Arbeitgeber geltenden Besol-
dungsrecht bei vorübergehender Übertragung der Auf-
gaben eines höherwertigen Amtes erfüllt wären.

(2)  Die persönliche Zulage bemisst sich aus dem Unter-
schiedsbetrag zu dem Betrag, der sich für die Lehrkraft 
bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 
und 2 ergeben hätte.“

§ 6  
Maßgaben	zu	§	16	TV-L	-	Stufen	der	Entgelttabelle	-

(1) § 16 Absatz 1 Satz 2 TV-L und § 16 Absatz 3 Satz 2 
TV-L gelten mit der Maßgabe, dass Entgeltordnung 
im Sinne der Vorschrift die Entgeltordnung Lehrkräfte 
(Anlage zum TV EntgO-L) ist.

(2) Anstelle von § 44 Nr. 2a TV-L gilt Folgendes:

1. Bei Anwendung des § 16 Absatz 2 Satz 2 TV-L gilt:
1Für ab 1. April 2011 neu zu begründende Arbeits-
verhältnisse von Lehrkräften werden im Rahmen 
des § 16 Absatz 2 Satz 2 TV-L Zeiten einschlägiger 
Berufserfahrung aus mehreren Arbeitsverhältnis-
sen zum selben Arbeitgeber, zuzüglich einer ein-
maligen Berücksichtigung der nach Ziffer 4 Satz 1 
angerechneten Zeit des Referendariats oder Vorbe-
reitungsdienstes, zusammengerechnet. 2Die Nr. 3 
der Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2 TV-L 
bleibt unberührt.

2. Für ab 1. August 2015 neu zu begründende Arbeits-
verhältnisse von Lehrkräften im Sinne der Entgelt-
ordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L), die 
gemäß § 16 Absatz 1 Satz 2 TV-L der besonderen 
Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 unterfal-
len, gilt § 16 Absatz 2 Satz 3 TV-L in folgender Fas-
sung: 

„Ist die einschlägige Berufserfahrung von 
mindestens einem Jahr in einem Arbeitsver-
hältnis zu einem anderen Arbeitgeber erwor-
ben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 
2,  beziehungsweise – bei Vorliegen einer ein-
schlägigen Berufserfahrung von mindestens 
sechs Jahren – in Stufe 3.“
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Abschnitt	III	 
Maßgaben	zum	TVÜ-Länder	 

§	9	 
Maßgabe	zu	§	12	TVÜ-Länder	-	Strukturausgleich	-

§ 12 Absatz 5 TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„(5) 1Bei Höhergruppierungen wird der Unterschieds betrag 
zum bisherigen Entgelt auf den Strukturausgleich 
angerechnet. 2Dies gilt auch, wenn die Höhergrup-
pierung aufgrund der Überleitung von Beschäftig-
ten in die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum  
TV  EntgO-L) gemäß § 29a Absatz 3 erfolgt.“

§	10	 
Maßgaben	zu	§	17	TVÜ-Länder	-	Eingruppierung	-

(1) § 17 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:
„(1) 1Die Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergü-

tungsgruppen der Anlage 1a zum BAT/BAT-O so-
wie § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 
zum BAT-O vom 8. Mai 1991 gelten über den 
31. Oktober 2006 hinaus bis zum 31. Dezember 
2011 fort. 2Für Beschäftigte, die unter § 2 Nr. 3 des 
Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 
8. Mai 1991 fallen, gelten die entsprechenden 
Vorschriften des Satzes 1 auch über den 31. De-
zember 2011 hinaus bis zum 31. Juli 2015 fort.“

(2) § 17 Absatz 3 TVÜ-Länder gilt nicht.

(3) § 17 Absatz 7 TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:
„(7) 1Für Eingruppierungen ab dem 1. November 2006 

bis zum 31. Dezember 2011 werden die Vergü-
tungsgruppen der Allgemeinen Vergütungsord-
nung (Anlage 1a zum BAT) gemäß Anlage 4 den 
Entgeltgruppen des TV-L zugeordnet. 2Für Lehr-
kräfte, die unter den Geltungsbereich des § 44 
TV-L und unter § 2 Nr. 3 des Änderungstarifver-
trages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 fallen, 
gilt Satz 1 für Eingruppierungen in der Zeit vom 
1. Januar 2012 bis zum 31. Juli 2015 fort. 3In den 
Fällen des § 16 Absatz 2a TV-L kann die Eingrup-
pierung auch über den 31. Juli 2015 hinaus unter 
Anwendung der Anlage 2 in die im  unmittelbar 
vorhergehenden Arbeitsverhältnis gemäß § 4 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Anlage 2, § 8 Absatz 1 
und 3, oder durch vergleichbare Regelungen 
erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern das 
unmittelbar vorhergehende Arbeitsverhältnis 
vor dem 1. November 2006 begründet worden ist 
und derselben Ausgangsvergütungsgruppe zuge-
ordnet war; im vorhergehenden Arbeitsverhältnis 
noch nicht vollzogene Bewährungs-, Tätigkeits- 
oder Zeitaufstiege werden in dem neuen Arbeits-
verhältnis nicht weitergeführt.

 Protokollerklärung zu § 17 Absatz 7 Satz 1:
 Für das Land Berlin tritt an die Stelle des Datums 

„1. November 2006“ das Datum „1. September 
2008“.“

3. Für ab 1. August 2015 neu zu begründende 
 Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften im Sinne von 
Abschnitt 2 Ziffer 1 der Entgeltordnung Lehrkräfte 
(Anlage zum TV EntgO-L) gilt § 16 Absatz 2 Satz 3 
TV-L in folgender Fassung:

„Ist die einschlägige Berufserfahrung von min-
destens zwei Jahren in einem Arbeitsverhält-
nis zu einem anderen Arbeitgeber erworben 
worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, 
beziehungsweise - bei Vorliegen einer einschlä-
gigen Berufserfahrung von mindestens sieben 
Jahren - in Stufe 3.“

4. Bei Anwendung des § 16 Absatz 3 Satz 1 TV-L gilt:
1Für ab 1. März 2009 neu zu begründende Arbeits-
verhältnisse von Lehrkräften wird die zur Vor-
bereitung auf den Lehrerberuf abgeleistete Zeit 
des Referendariats oder des Vorbereitungsdienstes 
im Umfang von sechs Monaten auf die Stufenlauf-
zeit der Stufe 1 angerechnet. 2Für ab 1. August 
2015 neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von 
Lehrkräften im Sinne von Abschnitt 2 Ziffer 1 der 
Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-
L)  beträgt die Stufenlaufzeit in Stufe 1 zwei Jahre 
und in  Stufe 2 fünf Jahre.

§	7	 
Maßgabe	zu	§	17	TV-L	-	 

Allgemeine	Regelung	zu	den	Stufen	-

Die Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. Halbsatz 
TV-L gilt in folgender Fassung:

„Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. Halbsatz:

Für nachstehend aufgeführte Lehrkräfte im Sinne der Ent-
geltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) gelten 
folgende Höhergruppierungen nicht als „Höhergruppie-
rungen über mehr als eine Entgeltgruppe“:

–  Lehrkräfte nach Abschnitt 1 von der Entgeltgruppe 11 in 
die Entgeltgruppe 13,

–  Lehrkräfte nach Abschnitt 2 Ziffer 1 von der Entgelt-
gruppe 11 in die Entgeltgruppe 13, 

–  Lehrkräfte nach Abschnitt 2 Ziffer 2 von der Entgelt-
gruppe 10 in die Entgeltgruppe 12,

–  Lehrkräfte nach Abschnitt 5 Ziffer 1 von der Entgelt-
gruppe 11 in die Entgeltgruppe 13 und

–  Lehrkräfte nach Abschnitt 6 von der Entgeltgruppe 11 in 
die Entgeltgruppe 13.“

§	8	 
Maßgabe	zu	Anlage	A	des	TV-L	 
-	Entgeltordnung	zum	TV-L	-

Die Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgelt-
ordnung zum TV-L (Anlage A zum TV-L) gilt in folgender 
Fassung:

„4. 1Für Beschäftigte als Lehrkräfte, die unter den Gel-
tungsbereich des § 44 TV-L fallen, gelten nur die Ein-
gruppierungsregelungen der Entgeltordnung Lehr-
kräfte (Anlage zum TV EntgO-L). 2Für die übrigen 
Lehrkräfte gilt die Entgeltordnung zum TV-L, wenn 
für sie in den Teilen II oder IV ein besonderes Tätig-
keitsmerkmal vereinbart ist.“
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§	11	 
Maßgabe	zu	§	29a	TVÜ-Länder	-	Überleitung	in	die	

Entgeltordnung	zum	TV-L	am	1.	Januar	2012	-

§ 29a TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„§	29a	 
Überleitung	der	Lehrkräfte	in	die	Entgeltordnung	

Lehrkräfte	 
(Anlage	zum	TV	EntgO-L)	am	1.	August	2015

(1) 1Für in den TV-L übergeleitete und für zwischen dem 
1. November 2006 und dem 31. Juli 2015 neu ein-
gestellte Lehrkräfte gelten für Eingruppierungen ab 
dem 1. August 2015 der § 12 TV-L in der Fassung des 
§ 3 TV EntgO-L sowie die Entgeltordnung Lehrkräfte 
(Anlage zum TV EntgO-L). 2Hängt die Eingruppie-
rung nach Satz 1 von der Zeit einer Tätigkeit oder 
Berufsausübung ab, wird die vor dem 1. August 2015 
zurückgelegte Zeit so berücksichtigt, wie sie zu be-
rücksichtigen wäre, wenn die Entgeltordnung Lehr-
kräfte (Anlage zum TV EntgO-L) bereits seit dem Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses gegolten hätte.

(2) 1In den TV-L übergeleitete und ab dem 1. November 
2006 neu eingestellte Lehrkräfte,
– deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der 

Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsverbandes der 
TdL ist, über den 31. Juli 2015 hinaus fortbesteht, 
und 

– die am 1. August 2015 unter den Geltungsbereich 
des § 44 TV-L fallen, 

sind – jedoch unter Beibehaltung der bisherigen 
Entgeltgruppe für die Dauer der unverändert auszu-
übenden Tätigkeit – zum 1. August 2015 in die Ent-
geltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) 
übergeleitet; Absatz 3 bleibt unberührt. 2Soweit an 
die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe in Ab-
weichung von § 16 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 
TV-L besondere Stufenregelungen geknüpft waren, 
gelten diese für die Dauer der unverändert auszuüben-
den Tätigkeit fort.

Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2:
1Bisherige Entgeltgruppe ist die Entgeltgruppe, die 
sich aufgrund der Regelungen in 
– den Lehrer-Richtlinien der TdL, 
– § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum 

BAT-O vom 8. Mai 1991 i. V. m. den Lehrer-Richtli-
nien-O der TdL oder 

– landesspezifischen Eingruppierungsregelungen

ergibt, die am 31. Juli 2015 auf das Arbeitsverhält-
nis der Lehrkraft anzuwenden sind. 2Die vorläufige 
Zuordnung zu der Entgeltgruppe des TV-L nach der 
Anlage 2 oder 4 gilt als Eingruppierung. 3Eine Über-
prüfung und Neufeststellung der Eingruppierungen 

findet aufgrund der Überleitung in die Entgeltordnung 
Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) nicht statt.

(3) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 nach 
der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV 
EntgO-L) eine höhere Entgeltgruppe, sind die Lehr-
kräfte auf Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, 
die sich nach § 12 TV-L in der Fassung des § 3 TV 
EntgO-L ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höhe-
ren Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen 
für Höhergruppierungen (§ 17 Absatz 4 TV-L in der 
Fassung des § 7 TV EntgO-L). 3War die Lehrkraft in 
der bisherigen Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, 
wird sie abweichend von Satz 2 der Stufe 1 der höhe-
ren Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 
verbrachte Zeit wird angerechnet. 4Satz 1 gilt für den 
erstmaligen Anspruch auf eine Entgeltgruppenzulage 
entsprechend. 5Satz 1 gilt für den Anspruch auf die 
Angleichungszulage (Anhang 1 zur Anlage zum TV 
EntgO-L) entsprechend.

Protokollerklärung zu § 29a Absatz 3 Satz 1:
Die Regelung gilt auch im Falle des Wechsels von 
 einem Eingruppierungsmerkmal der Entgelt gruppe 9 
mit dem Zusatz „Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2,  
Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6“ 
in ein Eingruppierungsmerkmal der Entgeltgruppe 9 
ohne Zusatz.

(4) 1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 und/oder nach 
 Absatz 3 Satz 4 kann nur bis zum 31. Juli 2016 gestellt 
werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. August 
2015 zurück; nach dem Inkrafttreten der Entgeltord-
nung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) eingetre-
tene Änderungen der Stufenzuordnung in der bishe-
rigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung 
nach Absatz 3 Satz 2 und 3 unberücksichtigt. 2Ruht das 
 Arbeitsverhältnis am 1. August 2015, beginnt die Frist 
von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; 
der Antrag wirkt auf den 1. August 2015 zurück.

(5) 1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 5 kann nur bis zum 
31. Juli 2017 gestellt werden (Ausschlussfrist) und 
wirkt auf den 1. August 2016 zurück. 2Ruht das 
 Arbeitsverhältnis am 1. August 2016, beginnt die Frist 
von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; 
der Antrag wirkt auf den 1. August 2016 zurück.“

Abschnitt	IV	 
Schlussvorschriften  

§	12	 
Inkrafttreten,	Laufzeit

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2015 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann ohne Nachwirkung mit einer 
Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-
halbjahres gekündigt werden, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2018.
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2. 1Die Lehrkraft, die ihre Tätigkeit an verschiede-
nen Schulformen nicht nur vorübergehend aus-
zuüben hat, ist nach der Tätigkeit eingruppiert, 
die zeitlich mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für 
die Feststellung, welche Tätigkeit mindestens 
zur Hälfte anfällt, ist von der für die jeweilige 
Schulform geltenden Pflichtstundenzahl auszu-
gehen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit 
a) in mehreren Schulzweigen oder 
b) in mehreren Schul- bzw. Klassenstufen 

auszuüben hat.

(1) 1Die Lehrkraft ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, 
die nach Satz 3 der beim Arbeitgeber geltenden Besol-
dungsgruppe entspricht, in welche sie eingestuft wäre, 
wenn sie unter Zugrundelegung ihrer fachlichen und 
pädagogischen Voraussetzungen im Beamtenverhältnis 
stünde. 2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besol-
dungsgesetz Beförderungsämter in einer höheren Besol-
dungsgruppe als dem Eingangsamt ausgebracht, erfolgt 
eine Höhergruppierung unter denselben Voraussetzungen 
wie eine Beförderung bei einer vergleichbaren beamteten 
Lehrkraft. 3Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 9 9*) **)
A 10 9**)
A 11 10**)

A 12, 12a 11**)
A 13 13
A 14 14
A 15 15.

*)  Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine 
monatliche Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(2) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen als 
ihrer Lehramtsbefähigung entsprechenden Schulform aus-
zuüben und wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrer 
Lehramtsbefähigung nach Absatz 1 Satz 3 einer  höheren 
Entgeltgruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft mit einer 
dieser anderen Schulform entsprechenden Lehramts-
befähigung, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 3 
die Lehramtsbefähigung zugrunde zu legen, die dieser 
anderen Schulform entspricht.
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungs-
gesetz für die Laufbahn, die der Schulform entspricht, an 
der die Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat, Beförde-
rungsämter in einer höheren Besoldungsgruppe als dem 
Eingangsamt ausgebracht, erfolgt eine Höhergruppierung 
in die nach Absatz 1 Satz 3 entsprechende Entgeltgruppe 
unter denselben Voraussetzungen wie eine Beförderung 
bei einer vergleichbaren beamteten Lehrkraft an dieser 
Schulform.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft 
ihre Tätigkeit 
a) in einem anderen als ihrer Lehramtsbefähigung ent-

sprechenden Schulzweig oder 
b) in einer anderen als ihrer Lehramtsbefähigung entspre-

chenden Schul- bzw. Klassenstufe 
auszuüben hat. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Lehrkräf-
te mit der Befähigung 
a) für das Lehramt an Förderschulen/Sonderschulen, 
b) für das Lehramt für Sonderpädagogik,

Anlage	zum	TV	EntgO-L

Entgeltordnung	Lehrkräfte

Vorbemerkungen	zu	allen	Abschnitten	der	Entgeltord-
nung	Lehrkräfte

1. (1) Für das Verhältnis der Abschnitte zueinander 
gelten die Regelungen der Absätze 2 bis 8.
(2) Für Lehrkräfte in der Tätigkeit von Lehrkräf-
ten mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an 
einer wissenschaftlichen Hochschule und mit ab-
geschlossenem Referendariat oder Vorbereitungs-
dienst gelten nur die Abschnitte 1 und 2.
(3) Für Lehrkräfte in der Tätigkeit von Fachlehrern 
im Sinne der Vorbemerkungen zu Abschnitt 3 gel-
ten nur die Abschnitte 1 und 3.
(4) Für Lehrkräfte, die herkunftssprachlichen Er-
gänzungsunterricht erteilen, gilt nur Abschnitt 4 
Unterabschnitt 1.
(5) Für pädagogische und heilpädagogische Unter-
richtshilfen und sonderpädagogische Fachkräfte, 
die nach landesrechtlichen Vorschriften Lehrkräfte 
sind oder nach landesrechtlichen Vorschriften Lehr-
kräften gleichgestellt sind, gelten nur Abschnitt 1 
und Abschnitt 4 Unterabschnitt 2.
(6) Für Lehrkräfte in Schulkindergärten oder in 
Vorschulklassen für schulpflichtige Kinder gilt nur 
Abschnitt 4 Unterabschnitt 3.
(7) Für Lehrkräfte mit einer Ausbildung als Leh-
rer, als Freundschaftspionierleiter oder als Erzie-
her jeweils nach dem Recht der ehemaligen DDR 
in der Tätigkeit von Lehrkräften mit abgeschlos-
senem Lehramtsstudium an einer wissenschaftli-
chen Hochschule und mit abgeschlossenem Refe-
rendariat oder Vorbereitungsdienst gelten nur die 
 Abschnitte 1 und 5.
(8) Für Lehrkräfte mit einer Ausbildung nach dem 
Recht der ehemaligen DDR, die im Arbeitsverhält-
nis zum Freistaat Sachsen stehen, gilt Abschnitt 6, 
soweit diese dort aufgeführt sind.

2. 1Die Lehrkraft, die Tätigkeiten aus verschiedenen 
Abschnitten bzw. Unterabschnitten nicht nur vor-
übergehend auszuüben hat, ist nach der Tätigkeit 
eingruppiert, die zeitlich mindestens zur Hälfte an-
fällt. 2Für die Feststellung, welche Tätigkeit mindes-
tens zur Hälfte anfällt, ist von der für die jeweilige 
Tätigkeit geltenden Pflichtstundenzahl auszugehen.

3. Im Land Berlin gilt die Entgeltordnung Lehrkräf-
te nicht für Ballettpädagogen und Lehrkräfte für 
Artistik einschließlich der Leitungskräfte für die 
Bereiche Ballett und Artistik an der Staatlichen Bal-
lettschule Berlin und Schule für Artistik sowie für 
amerikanische Lehrkräfte an der John-F.-Kennedy-
Schule. 

1.	 Lehrkräfte,	bei	denen	die	fachlichen	und	pädago-
gischen Voraussetzungen für die Übernahme in 
das	Beamtenverhältnis	erfüllt	sind

Vorbemerkungen

1. Dieser Abschnitt gilt für Lehrkräfte, bei denen 
die fachlichen und pädagogischen Vorausset-
zungen für die Übernahme in das Beamtenver-
hältnis erfüllt sind. 
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die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durchführen.

(3) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen als 
ihrer Lehramtsbefähigung entsprechenden Schulform aus-
zuüben und wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrer 
Lehramtsbefähigung nach Absatz 1 Satz 3 einer niedrige-
ren Entgeltgruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft mit einer 
dieser anderen Schulform entsprechenden Lehramtsbefä-
higung, sind für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 3 die 
erworbene Lehramtsbefähigung und eine entsprechende 
Tätigkeit zugrunde zu legen. 
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsge-
setz für die Laufbahn, die der Lehramtsbefähigung der 
Lehrkraft entspricht, Beförderungsämter in einer höheren 
Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt ausgebracht, er-
folgt eine Höhergruppierung unter denselben Vorausset-
zungen wie eine Beförderung bei einer in vergleichbarer 
Tätigkeit beamteten Lehrkraft an der Schulform, an der die 
Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat; für die Zuordnung 
nach Absatz 1 Satz 3 ist das Beförderungsamt für die Lauf-
bahn zugrunde zu legen, die der Lehramtsbefähigung der 
Lehrkraft entspricht.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft 
ihre Tätigkeit 

a) in einem anderen als ihrer Lehramtsbefähigung ent-
sprechenden Schulzweig oder 

b) in einer anderen als ihrer Lehramtsbefähigung entspre-
chenden Schul- bzw. Klassenstufe 

auszuüben hat.

(4) 1Die Lehrkraft erhält eine Entgeltgruppenzulage, wenn 
sie – stünde sie im Beamtenverhältnis – nach dem beim 
Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht in ihrer Besol-
dungsgruppe Anspruch auf eine Zulage hätte. 2Satz 1 gilt 
nicht für

a) Zulagen, die unabhängig davon zustehen können, ob die 
Beamtin oder der Beamte als Lehrkraft tätig ist, sowie

b) die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der Vor-
bemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A 
und B (Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes) in der 
am 30. Juni 2009 geltenden Fassung oder einer ver-
gleichbaren landesrechtlichen Regelung.

3Soweit die besoldungsrechtliche Zulage als Beförderungs-
amt gewährt wird, gilt für die Gewährung der Entgeltgrup-
penzulage Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 4Die Höhe der 
Entgeltgruppenzulage entspricht der Höhe der Zulage 
nach dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht. 
5Die Entgeltgruppenzulage ist nicht zusatzversorgungs-
pflichtig, soweit die entsprechende besoldungsrechtliche 
Zulage nicht ruhegehaltfähig ist.

(5) 1In den Fällen von Absatz 2 Satz 1 und 3 gilt Absatz 4 
mit der Maßgabe, dass von der Besoldungsgruppe auszu-
gehen ist, in welche die Lehrkraft mit der dieser Schulform, 
diesem Schulzweig bzw. dieser Schul- bzw. Klassenstufe 
entsprechenden Lehramtsbefähigung und entsprechender 
Tätigkeit eingestuft wäre. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte 
mit der Befähigung 

a) für das Lehramt an Förderschulen/Sonderschulen, 

b) für das Lehramt für Sonderpädagogik,

die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durchführen.

(6) In den Fällen von Absatz 3 Satz 1 und 3 gilt Absatz 4 mit 
der Maßgabe, dass von der Besoldungsgruppe auszugehen 
ist, in welche die Lehrkraft mit der erworbenen Lehramts-
befähigung und entsprechender Tätigkeit eingestuft wäre. 

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Soweit im jeweiligen Landesrecht anstelle des 
 Begriffs „Schulform“ der Begriff „Schulart“ ver-
wendet wird, ist dem Begriff „Schulform“ der 
 Begriff „Schulart“ gleichgestellt.

Nr. 2 (1) 1Für Lehrkräfte mit einer Ausbildung als Lehrer, 
als Freundschaftspionierleiter oder als Erzieher mit 
Lehrbefähigung jeweils nach dem Recht der ehe-
maligen DDR gilt als Beamtenverhältnis, in das die 
Lehrkraft übernommen werden könnte, das Beam-
tenverhältnis, für das in dem Besoldungsgesetz, das 
beim Arbeitgeber im Zeitpunkt der Eingruppierung 
gilt, ein Eingangsamt ausgebracht ist, dessen Vor-
aussetzungen die Lehrkraft erfüllt. 2Eine fehlende 
tatsächliche Möglichkeit der Übernahme in das 
 Beamtenverhältnis im Zeitpunkt der Eingrup-
pierung z. B. aufgrund einer zwischenzeitlichen 
Schließung der Laufbahn ist unschädlich.
(2) Lehrkräfte mit einer Ausbildung als Lehrer nach 
dem Recht der ehemaligen DDR haben ihre Tätig-
keit an einer anderen als ihrer Lehramtsbefähigung 
entsprechenden Schulform z. B. in folgenden Fällen 
auszuüben:
a)  Lehrer für untere Klassen an einem Gymnasium, 

an einer Realschule oder an einer Sonderschule/
Förderschule;

b) Diplom-Lehrer für zwei Fächer an einer Grund-
schule oder an einer Sonderschule/Förderschule;

c) Sonderschullehrer an einer Grundschule, an 
 einer Realschule oder an einem Gymnasium, 
soweit sie nicht sonderpädagogische Fördermaß-
nahmen durchführen.

Nr. 3 Besoldungsrechtliche Ausgleichszulagen gelten 
auch dann als Zulagen im Sinne von Absatz 4 Satz 2 
Buchstabe a, wenn ihre Voraussetzungen an einen 
lehrkräftespezifischen Sachverhalt anknüpfen, z. B. 
a) § 13 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Bundesbesoldungsge-

setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zul. geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1466), und 

b) § 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Besoldungs gesetz 
Schleswig-Holstein vom 26. Januar 2012  
(GVOBl. S. 153). 

Nr. 4 Für Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum 
Land Berlin stehen, gelten für die Anwendung von 
 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie von Absatz 5 Satz 1 
folgende Maßgaben: 
a)  Hat eine Lehrkraft mit einem Studium nach § 7 

Absatz 1 Nr. 3 oder 4 Lehrerbildungsgesetz in der 
bis zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung ihre 
Tätigkeit 

 –  an einer Grundschule oder 
 –  an einer anderen Schulform im Grundschulteil 
 auszuüben, ist für die Zuordnung nach  Absatz 1 

Satz 3 die Besoldungsgruppe zugrunde zu  legen, 
in welche eine Lehrkraft mit einem Studium 
nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 Lehrerbildungs gesetz in 
der bis zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung 
eingestuft wäre.

b) Buchstabe a gilt für eine Lehrkraft mit einem 
Studium nach § 7 Absatz 2 Satz 1 erste Alter-
native Lehrerbildungsgesetz in der bis zum 
19. Februar 2014 geltenden Fassung, die keine 
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de beamtenrechtliche Beförderungswartezeit um 
fünf Jahre verlängert. 4Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 12, 12a 11*) **)

A 13 13*)
A 14 14*)
A 15 15*).

*)  Stufe 2 nach 2 Jahren in Stufe 1, Stufe 3 nach 5 Jah-
ren in Stufe 2

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine 
monatliche Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(2) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer an-
deren als ihrem Lehramtsstudium entsprechen-
den Schulform auszuüben und wäre sie bei einem 
Einsatz entsprechend ihrem Lehramtsstudium 
nach Absatz 1 Satz 4 einer höheren Entgeltgrup-
pe zuzuordnen als eine Lehrkraft mit einem dieser 
anderen Schulform entsprechenden Lehramtsstu-
dium, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 
das Lehramtsstudium zugrunde zu legen, das die-
ser anderen Schulform entspricht. 2Sind in dem 
beim Arbeit geber geltenden Besoldungsgesetz für 
die Laufbahn, die der Schulform entspricht, an der 
die Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat, Beför-
derungsämter in einer höheren Besoldungsgrup-
pe als dem Eingangsamt ausgebracht, erfolgt eine 
Höhergruppierung in die nach Absatz 1 Satz 4 ent-
sprechende Entgeltgruppe unter denselben Voraus-
setzungen wie eine Beförderung bei einer vergleich-
baren beamteten Lehrkraft an dieser Schulform, 
wobei sich die jeweils geltende beamtenrechtliche 
Beförderungswartezeit um fünf Jahre verlängert.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die 
Lehrkraft ihre Tätigkeit 
a) in einem anderen als ihrem Lehramtsstudium 

entsprechenden Schulzweig oder 
b) in einer anderen als ihrem Lehramtsstudium ent-

sprechenden Schul- bzw. Klassenstufe 
auszuüben hat. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für 
Lehrkräfte mit einem abgeschlossenen Studium 
a) für das Lehramt an Förderschulen/Sonderschu-

len,
b) für das Lehramt für Sonderpädagogik, 
die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durch-
führen.
(3) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer 
 anderen als ihrem Lehramtsstudium entsprechen-
den Schulform auszuüben und wäre sie bei einem 
Einsatz entsprechend ihrem Lehramtsstudium nach 
Absatz 1 Satz 4 einer niedrigeren Entgeltgruppe zu-
zuordnen als eine Lehrkraft mit  einem dieser ande-
ren Schulform entsprechenden Lehramtsstudium, 
sind für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 das 
von ihr abgeschlossene Lehramtsstudium und eine 
entsprechende Tätigkeit zugrunde zu legen. 
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besol-
dungsgesetz für die Laufbahn, die dem Lehramts-
studium der Lehrkraft entspricht, Beförderungs-
ämter in einer höheren Besoldungsgruppe als dem 
Eingangsamt ausgebracht, erfolgt eine Höhergrup-
pierung unter denselben Voraussetzungen wie eine 
Beförderung bei einer in vergleichbarer Tätigkeit 
beamteten Lehrkraft an der Schulform, an der die 
Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat, wobei sich 

sonderpädagogischen Fördermaßnahmen durch-
führt, entsprechend.

Nr. 5 Für Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Frei-
staat Sachsen stehen, gilt Folgendes:
Für Lehrkräfte mit abgeschlossenem Lehramtsstu-
dium an einer wissenschaftlichen Hochschule und 
mit abgeschlossenem Vorbereitungsdienst für das 
Lehramt Sonderpädagogik gilt für die Anwendung 
dieses Abschnittes das dieser Ausbildung entspre-
chende Amt als in Besoldungsgruppe A 13 aus-
gebracht.

2.	 Lehrkräfte,	bei	denen	die	fachlichen	und	pädago-
gischen Voraussetzungen für die Übernahme in 
das	Beamtenverhältnis	nicht	erfüllt	sind,	in	der	
Tätigkeit	von	Lehrkräften	mit	abgeschlossenem	
Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen 
Hochschule	und	mit	abgeschlossenem	Referen-
dariat oder Vorbereitungsdienst

Vorbemerkungen

1. Dieser Abschnitt gilt für Lehrkräfte, 
 bei denen die fachlichen und pädagogischen 

Voraussetzungen für die Übernahme in das 
Beamtenverhältnis nicht erfüllt sind, in der Tä-
tigkeit von Lehrkräften mit abgeschlossenem 
Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen 
Hochschule und mit abgeschlossenem Referen-
dariat oder Vorbereitungsdienst.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2. 1Die Lehrkraft, die ihre Tätigkeit an verschiede-
nen Schulformen nicht nur vorübergehend aus-
zuüben hat, ist nach der Tätigkeit eingruppiert, 
die zeitlich mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für 
die Feststellung, welche Tätigkeit mindestens 
zur Hälfte anfällt, ist von der für die jeweilige 
Schulform geltenden Pflichtstundenzahl auszu-
gehen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit 
a) in mehreren Schulzweigen oder 
b) in mehreren Schul- bzw. Klassenstufen 
auszuüben hat.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

1. (1) 1Die Lehrkraft mit abgeschlossenem Lehramts-
studium an einer wissenschaftlichen Hochschule, 
die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraus-
setzungen zum Unterrichten in mindestens zwei 
Fächern hat, ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, 
die nach Satz 4 der beim Arbeitgeber geltenden Be-
soldungsgruppe entspricht, in welche sie eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 und 3 
im Beamtenverhältnis stünde. 2Für die Ermittlung 
dieser Besoldungsgruppe ist das Beamtenverhält-
nis zugrunde zu legen, in das die Lehrkraft über-
nommen werden könnte, wenn sie nach Abschluss 
ihres Lehramtsstudiums zur Vorbereitung auf den 
Lehrerberuf das Referendariat oder den Vorberei-
tungsdienst abgeschlossen hätte. 3Sind in dem beim 
Arbeitgeber geltenden Besoldungsgesetz Beförde-
rungsämter in einer höheren Besoldungsgruppe 
als dem Eingangsamt ausgebracht, erfolgt eine 
 Höhergruppierung in die nach Satz 4 entsprechen-
de Entgeltgruppe unter denselben Voraussetzun-
gen wie eine Beförderung bei einer vergleichbaren 
 beamteten Lehrkraft, wobei sich die jeweils gelten-
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die jeweils geltende beamtenrechtliche Beförde-
rungswartezeit um fünf Jahre verlängert; für die 
Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 ist das Beförde-
rungsamt für die Laufbahn zugrunde zu legen, die 
dem Lehramtsstudium der Lehrkraft entspricht.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die 
Lehrkraft ihre Tätigkeit 
a) in einem anderen als ihrem Lehramtsstudium 

entsprechenden Schulzweig oder 
b) in einer anderen als ihrem Lehramtsstudium 

entsprechenden Schul- bzw. Klassenstufe aus-
zuüben hat. 

(4) 1Die Lehrkraft im Sinne von Absatz 1 Satz 1 er-
hält eine Entgeltgruppenzulage, wenn sie – stünde 
sie im Beamtenverhältnis – nach dem beim Ar-
beitgeber geltenden Besoldungsrecht in ihrer Be-
soldungsgruppe Anspruch auf eine Zulage hätte. 
2Satz 1 gilt nicht für
a) Zulagen, die unabhängig davon zustehen kön-

nen, ob die Beamtin oder der Beamte als Lehr-
kraft tätig ist, sowie

b) die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der 
Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungs-
ordnungen A und B (Anlage I des Bundes-
besoldungsgesetzes) in der am 30. Juni 2009 
geltenden Fassung oder einer vergleichbaren 
landesrechtlichen Regelung.

3Soweit die besoldungsrechtliche Zulage als Be-
förderungsamt gewährt wird, gilt für die Gewäh-
rung der Entgeltgruppenzulage Absatz 1 Satz 3 
entsprechend. 4Die Höhe der Entgeltgruppenzu-
lage entspricht der Höhe der Zulage nach dem 
beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht. 5Die 
Entgeltgruppenzulage ist nicht zusatzversorgungs-
pflichtig, soweit die entsprechende besoldungs-
rechtliche Zulage nicht ruhegehaltfähig ist.
(5) 1In den Fällen von Absatz 2 Satz 1 und 3 gilt Ab-
satz 4 mit der Maßgabe, dass von der Besoldungs-
gruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft 
mit der dieser Schulform, diesem Schulzweig bzw. 
dieser Schul- bzw. Klassenstufe entsprechenden 
Lehramtsbefähigung und entsprechender Tätigkeit 
eingestuft wäre. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte mit 
der Befähigung 
a) für das Lehramt an Förderschulen/Sonderschu-

len, 
b) für das Lehramt für Sonderpädagogik,
die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durch-
führen.
(6) In den Fällen von Absatz 3 Satz 1 und 3 gilt Ab-
satz 4 mit der Maßgabe, dass von der Besoldungs-
gruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft mit 
der erworbenen Lehramtsbefähigung und entspre-
chender Tätigkeit eingestuft wäre. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
12 und 13)

2. 1Die Lehrkraft, die 
a) eine wissenschaftliche Hochschulbildung oder 
b) ein Studium an einer Hochschule für Kunst oder 

Musik oder an einer vergleichbaren Einrichtung 
mit einem Mastergrad oder mit einem vergleich-
baren Abschluss

abgeschlossen hat, und die aufgrund ihres Studi-
ums die fachlichen Voraussetzungen zum Unter-

richten in mindestens einem Schulfach hat, ist in 
der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgrup-
pe entspricht, in welche sie im Eingangsamt ein-
gestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 
im Beamtenverhältnis stünde. 2Für die Ermittlung 
dieser Besoldungsgruppe ist das Beamtenverhältnis 
zugrunde zu legen, in das eine Lehrkraft übernom-
men werden könnte, wenn sie
a) aufgrund eines einschlägigen abgeschlossenen 

Lehramtsstudiums an einer wissenschaftlichen 
Hochschule die Fähigkeit zum Unterrichten in 
mindestens zwei Fächern hätte und

b) zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf das 
 Referendariat oder den Vorbereitungsdienst 
 abgeschlossen hätte;

das Lehramtsstudium ist nur dann einschlägig, 
wenn es der auszuübenden Tätigkeit entspricht. 
3Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 12, 12a 10**)

A 13 12.

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine 
 monatliche Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 
10, 11, 12 und 13)

3. 1Die Lehrkraft, die 
a) eine Hochschulbildung oder
b) ein Studium an einer Hochschule für Kunst 

oder Musik oder an einer vergleichbaren Ein-
richtung mit einem Bachelorgrad oder mit  einem 
vergleichbaren Abschluss 

abgeschlossen hat, und die aufgrund ihres Studi-
ums die fachlichen Voraussetzungen zum Unter-
richten in mindestens einem Schulfach hat, ist in 
der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 2 der 
beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe ent-
spricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Ziffer 2 Satz 2 
im Beamtenverhältnis stünde. 2Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 12, 12a 10 

A 13 11.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 
10, 11, 12 und 13)

4. 1Die Lehrkraft, die nicht mindestens die Voraus-
setzungen von Ziffer 3 Satz 1 erfüllt, ist in der Ent-
geltgruppe eingruppiert, die nach Satz 2 der beim 
Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe ent-
spricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Ziffer 2 Satz 2 
im Beamtenverhältnis stünde. 2Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 12, 12a 9

A 13 10.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 5, 12 und 
13)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, 
Technische Hochschulen sowie andere Hochschu-
len, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen anerkannt sind.
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reife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung 
als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 
sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. – vorgeschrieben ist. 2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für 
den Abschluss vorgeschrieben sind.

Nr. 8 (1) Einer Hochschule für Kunst oder Musik ver-
gleichbare Einrichtungen sind

a) entsprechende Hochschulinstitute,

b) Hochschulen bzw. Hochschulinstitute für Kir-
chenmusik,

c) Konservatorien und Musikakademien,

d) Kunstakademien,
soweit sie nicht bereits Hochschulen nach Landes-
recht sind.
(2) Einem Mastergrad vergleichbar ist z. B. die 
 Ablegung der A-Prüfung für Kirchenmusik.
(3) Einem Bachelorgrad vergleichbar ist z. B. die 
Ablegung der B-Prüfung für Kirchenmusik.

Nr. 9 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt 
vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 
Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit 
dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer 
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder 
ein Bachelorgrad verliehen wurde. 
(2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 
2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakade-
mien.
(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt 
voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Stu-
diengang abgelegt wird, der seinerseits mindes-
tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvor-
aussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern – ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – 
vorgeschrieben ist. 

Nr. 10 Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als 

a) abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung, 

b) mit einem Mastergrad abgeschlossenes Stu dium 
an einer Hochschule für Kunst oder Musik,

c) abgeschlossene Hochschulbildung,

d) mit einem Bachelorgrad abgeschlossenes Stu-
dium an einer Hochschule für Kunst oder  Musik, 

wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

Nr. 11 Eine Lehrkraft, die ein pädagogisches oder erzie-
hungswissenschaftliches Studium abgeschlossen 
hat und an einer Förderschule eingesetzt wird oder 
sonderpädagogische Fördermaßnahmen durchzu-
führen hat, gilt als Lehrkraft, die aufgrund ihres 
Studiums die fachlichen Voraussetzungen zum Un-
terrichten in mindestens einem Schulfach hat. 

Nr. 2 Ein abgeschlossenes Lehramtsstudium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule liegt vor, wenn das 
Studium lehramtsbezogen ist und mit einer ersten 
Staatsprüfung, mit einer Diplomprüfung oder mit 
einer Masterprüfung beendet worden ist.

Nr. 3  Soweit im jeweiligen Landesrecht anstelle des Be-
griffs „Schulform“ der Begriff „Schulart“ verwen-
det wird, ist dem Begriff „Schulform“ der Begriff 
„Schulart“ gleichgestellt.

Nr. 4  Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als abgeschlossenes Lehramtsstudium, wenn er 
von der zuständigen Landesbehörde dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

Nr. 5  1Ein Lehramtsstudium entspricht der auszuübenden 
Tätigkeit, wenn es dem Lehramt für die Schulform 
entspricht, in der die Tätigkeit auszuüben ist. 2So-
weit in Schulformen Lehrämter nach Schulzweigen 
unterschieden werden, entspricht ein Lehramts-
studium der auszuübenden Tätigkeit, wenn es dem 
Lehramt für den Schulzweig entspricht, in dem die 
Tätigkeit auszuüben ist. 3Soweit in Schulformen 
Lehrämter nach Schul- bzw. Klassenstufen unter-
schieden werden, entspricht ein Lehramtsstudium 
der auszuübenden Tätigkeit, wenn es dem Lehramt 
für die Schul- bzw. Klassenstufe entspricht, in der 
die Tätigkeit auszuüben ist.

Nr. 6 Besoldungsrechtliche Ausgleichszulagen gelten 
auch dann als Zulagen im Sinne von Absatz 4 Satz 2 
Buchstabe a, wenn ihre Voraussetzungen an einen 
lehrkräftespezifischen Sachverhalt anknüpfen, z. B. 
a) § 13 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Bundesbesoldungs-

gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zul. geän-
dert durch Art. 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1466), und 

b) § 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Besoldungsge-
setz Schleswig-Holstein vom 26. Januar 2012  
(GVOBl. S. 153). 

Nr. 7  (1) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt vor, wenn das Studium mit einer 
ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung 
oder mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 
2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die 
Akademische Abschlussprüfung (Magisterprü-
fung) einer Philosophischen Fakultät nur in den 
Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten 
Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder ei-
ner Masterprüfung nach den einschlägigen Aus-
bildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung liegt auch vor, wenn der Mastergrad an einer 
Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur 
Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur entspre-
chenden Qualifikationsebene eröffnet; dies setzt 
voraus, dass der Masterstudiengang das Akkre-
ditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, 
solange dies nach dem jeweils geltenden Landes-
beamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des 
höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Quali-
fikationsebene gefordert ist.

(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprü-
fung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
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Nr. 12 Für Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Land 
Berlin stehen, gilt Folgendes:
(1) Für die Anwendung der Ziffer 1 Absatz 2 Satz 1 
und 3 gelten folgende Maßgaben: 
a) Hat eine Lehrkraft mit einem Studium nach § 7 

Absatz 1 Nr. 3 oder 4 Lehrerbildungsgesetz in der 
bis zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung ihre 
Tätigkeit 
–  an einer Grundschule oder 
–  an einer anderen Schulform im Grundschulteil 
auszuüben, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 
Satz 4 die Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, 
in welche eine Lehrkraft mit einem Studium 
nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 Lehrerbildungsgesetz in 
der bis zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung 
eingestuft wäre.

b) Buchstabe a gilt für eine Lehrkraft mit einem 
Studium nach § 7 Absatz 2 Satz 1 erste Alterna-
tive Lehrerbildungsgesetz in der bis zum 19. Fe-
bruar 2014 geltenden Fassung, die keine sonder-
pädagogischen Fördermaßnahmen durchführt, 
entsprechend.

(2) Für die Anwendung der Ziffern 2, 3 und 4 gilt 
bis zum Außerkrafttreten der Verordnung über die 
Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten der 
Laufbahnfachrichtung Bildung vom 18. Dezem-
ber 2012 für Lehrkräfte, die ihre Tätigkeit an ei-
ner Grundschule oder an einer anderen Schule im 
Grundschulteil auszuüben haben, Folgendes: 
Anstelle der Wörter „aufgrund eines einschlägigen 
Lehramtsstudiums an einer wissenschaftlichen 
Hochschule die Fähigkeit zum Unterrichten in min-
destens zwei Fächern hätte und“ gelten die Wörter 
„ein Lehramtsstudium nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 des 
Lehrerbildungsgesetzes in der bis zum 19. Februar 
2014 geltenden Fassung absolviert hätte und“.
(3) Lehrkräfte an der Staatlichen Europa-Schule 
und an der Nelson-Mandela-Schule, die nicht aus-
schließlich muttersprachlichen Unterricht erteilen,
a)  mit abgeschlossener Ausbildung an einer auslän-

dischen wissenschaftlichen Hochschule und mit 
voller ausländischer Lehrbefähigung gelten als 
Lehrkräfte im Sinne der Ziffer 2, soweit sie nicht 
von Ziffer 1 erfasst sind, und 

b) mit sonstiger ausländischer Lehrerausbildung 
(z. B. in Lehrerbildungsinstituten) und mit voller 
ausländischer Lehrbefähigung gelten als Lehr-
kräfte im Sinne der Ziffer 3.

Nr. 13 Für Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Frei-
staat Sachsen stehen, gilt Folgendes:
Für Lehrkräfte in der Tätigkeit von Lehrkräften 
mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule und mit abge-
schlossenem Vorbereitungsdienst für das Lehramt 
Sonderpädagogik gilt für die Anwendung dieses 
Abschnittes das dieser Tätigkeit entsprechende Amt 
als in Besoldungsgruppe A 13 ausgebracht.

3.	 Lehrkräfte,	bei	denen	die	fachlichen	und	pädago-
gischen Voraussetzungen für die Übernahme in 
das	Beamtenverhältnis	nicht	erfüllt	sind,	in	der	
Tätigkeit	von	Fachlehrern

Vorbemerkungen

1. 1Dieser Abschnitt gilt für Lehrkräfte, bei denen 
die fachlichen und pädagogischen Vorausset-
zungen für die Übernahme in das Beamtenver-
hältnis nicht erfüllt sind, in der Tätigkeit von 
–  Fachlehrern, 
–  Fachoberlehrern, 
–  Fachschullehrern, 
–  Fachschuloberlehrern, 
–  Förderlehrern, 
–  Lehrern für Fachpraxis, 
–  Lehrkräften für gestaltendes Werken und 

Technik, 
–  Lehrkräften für Hauswirtschaft, 
–  technischen Lehrern, 
–  Lehrern für technische Fächer,
–  Lehrkräften für musisch-technische Fächer,
–  Lehrkräften für textiles Gestalten, 
–  Lehrkräften für Werken, 
–  Werkstattlehrern oder 
–  Werkmeistern sowie
–  vergleichbaren Lehrkräften

im Sinne des beim Arbeitgeber geltenden 
 Besoldungsrechts bzw. – soweit entsprechen-
de Ämter nicht ausgebracht sind – im Sinne 
der beim Arbeitgeber geltenden Regelungen. 
2Dieser Abschnitt gilt darüber hinaus für die 
in den Unterabschnitten 4 und 5 ausdrücklich 
aufgeführten Beschäftigten.

2. Soweit in diesem Abschnitt der Begriff „Fach-
lehrer“ verwendet wird, sind auch die weiteren 
in Nr. 1 aufgeführten Lehrkräfte erfasst.

3.1	 Lehrkräfte	in	der	Tätigkeit	von	beamteten	Fach-
lehrern mit abgeschlossener Hochschulbildung

Vorbemerkung
Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte in der 
 Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit ab-
geschlossener Hochschulbildung.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

1. 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener Hochschulbil-
dung, die aufgrund ihres Studiums die fachlichen 
Voraussetzungen zum Unterrichten in mindestens 
einem Schulfach hat, ist in der Entgeltgruppe ein-
gruppiert, die nach Satz 3 der beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldungsgruppe entspricht, in welche 
sie im Eingangsamt eingestuft wäre, wenn sie nach 
Maßgabe von Satz 2 im Beamtenverhältnis stünde. 
2Für die Ermittlung dieser Besoldungsgruppe ist 
das Beamtenverhältnis zugrunde zu legen, in das 
die Lehrkraft übernommen werden könnte, wenn 
sie über ihre abgeschlossene Hochschulbildung hi-
naus alle weiteren laufbahnrechtlich vorgeschriebe-
nen Voraussetzungen erfüllen würde. 3Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 10 9**)
A 11 10**). 

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine 
monatliche Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)
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Mindeststudienzeit von sechs Semestern – ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – 
vorgeschrieben ist. 

Nr. 3  Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, wenn er 
von der zuständigen Landesbehörde dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

3.2	 Lehrkräfte	in	der	Tätigkeit	von	beamteten	Fach-
lehrern	 mit	 abgeschlossener	 fachspezifischer,	
mindestens	dreijähriger	Berufsausbildung	und	
abgeschlossener	Aufstiegsfortbildung

Vorbemerkung
Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte in der 
 Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit abge-
schlossener fachspezifischer, mindestens dreijäh-
riger Berufsausbildung und abgeschlossener Auf-
stiegsfortbildung.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

1. 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener fachspezi-
fischer, mindestens dreijähriger Berufsausbildung 
und abgeschlossener Aufstiegsfortbildung ist in 
der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgrup-
pe entspricht, in welche sie im Eingangsamt ein-
gestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 
im Beamtenverhältnis stünde. 2Für die Ermittlung 
dieser Besoldungsgruppe ist das Beamtenverhältnis 
zugrunde zu legen, in das die Lehrkraft übernom-
men werden könnte, wenn sie über ihre abgeschlos-
sene Ausbildung und Aufstiegsfortbildung hinaus 
alle weiteren laufbahnrechtlich vorgeschriebenen 
 Voraussetzungen erfüllen würde. 3Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 9 9*) **)
A 10 9**)
A 11 10**).

*)  Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine 
monatliche Angleichungszulage gemäß Anhang 1

2. 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener fachspezifi-
scher, mindestens dreijähriger Berufsausbildung ist 
in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 
entspricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im Be-
amtenverhältnis stünde. 2Für die Ermittlung dieser 
Besoldungsgruppe ist das der auszuübenden Tätig-
keit entsprechende Beamtenverhältnis zugrunde zu 
legen, in das eine Lehrkraft übernommen werden 
könnte, wenn sie über eine abgeschlossene Ausbil-
dung und Aufstiegsfortbildung hinaus alle weiteren 
laufbahnrechtlich vorgeschriebenen Voraussetzun-
gen erfüllen würde. 3Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 9 8**)
A 10 9*) **)
A 11 9**).

*)  Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine 
monatliche Angleichungszulage gemäß Anhang 1

2. 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener fachspezifi-
scher, mindestens dreijähriger Berufsausbildung, ist 
in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgrup-
pe entspricht, in welche sie im Eingangsamt ein-
gestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 
im  Beamtenverhältnis stünde. 2Für die Ermittlung 
dieser Besoldungsgruppe ist das der auszuübenden 
Tätigkeit entsprechende Beamtenverhältnis zugrun-
de zu legen, in das eine Lehrkraft übernommen 
werden könnte, wenn sie über eine abgeschlossene 
Hochschulbildung hinaus alle weiteren laufbahn-
rechtlich vorgeschriebenen Voraussetzungen erfül-
len würde. 3Es entspricht 

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 10 9*) **)
A 11 9**).

*)  Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine 
monatliche Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3. 1Die Lehrkraft, die nicht mindestens die Voraus-
setzungen von Ziffer 2 Satz 1 erfüllt, ist in der Ent-
geltgruppe eingruppiert, die nach Satz 2 der beim 
Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe ent-
spricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Ziffer 2 Satz 2 
im Beamtenverhältnis stünde. 2Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 10 8**)
A 11 9*) **).

*)  Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine 
monatliche Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Eine Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit ab-
geschlossener Hochschulbildung liegt vor, wenn es 
sich um eine Tätigkeit handelt, die beamtete Fach-
lehrer einer Laufbahn bzw. Qualifikationsebene 
auszuüben haben, für deren Zugang nach dem beim 
Arbeitgeber geltenden Laufbahnrecht zumindest 
auch eine abgeschlossene Hochschulbildung erfor-
derlich ist.

Nr. 2 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt 
vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 
Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit 
dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer 
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder 
ein Bachelorgrad verliehen wurde. 
(2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 
2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakade-
mien.
(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt 
voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Stu-
diengang abgelegt wird, der seinerseits mindes-
tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvor-
aussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
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3.4	 Lehrkräfte	in	der	Tätigkeit	von	Fachlehrern	an	
allgemeinbildenden	Schulen,	für	die	in	dem	beim	
Arbeitgeber	geltenden	Besoldungsrecht	kein	Amt	
ausgebracht ist

Vorbemerkungen

1. Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte in 
der Tätigkeit von Fachlehrern an allgemein-
bildenden Schulen, soweit für die Tätigkeit der 
Lehrkraft in dem beim Arbeitgeber geltenden 
Besoldungsrecht 
a) das Amt eines Fachlehrers nicht ausgebracht 

ist oder 
b) das Amt eines Fachlehrers zwar ausgebracht 

ist, jedoch eine tatsächliche Möglichkeit 
der Übernahme in das Beamtenverhältnis 
im Zeitpunkt der Eingruppierung aufgrund 
einer zwischenzeitlichen Schließung der 
Laufbahn nicht besteht.

2. 1Die Lehrkraft, die ihre Tätigkeit an verschiede-
nen Schulformen nicht nur vorübergehend aus-
zuüben hat, ist nach der Tätigkeit eingruppiert, 
die zeitlich mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für 
die Feststellung, welche Tätigkeit mindestens 
zur Hälfte anfällt, ist von der für die jeweilige 
Schulform geltenden Pflichtstundenzahl auszu-
gehen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit 
a) in mehreren Schulzweigen oder 
b) in mehreren Schul- bzw. Klassenstufen 
auszuüben hat.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe	9

1.  Fachlehrer 
mit Lehrbefähigung oder mit Unterrichtserlaubnis 
für mindestens zwei Fächer.

2. Erzieher, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten mit 
entsprechender staatlicher Prüfung oder staatlicher 
Anerkennung und anerkannter mindestens einjäh-
riger sonderpädagogischer Zusatzausbildung als 
Fachlehrer an Förderschulen/Sonderschulen.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3.	 Lehrkräfte für Textverarbeitung und Kurzschrift mit 
staatlicher Prüfung für Lehrer der Kurzschrift und 
des Maschineschreibens.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

4. Fachlehrer mit abgeschlossener Ausbildung als 
Fachlehrer an Förderschulen für geistig Behinderte 
und Körperbehinderte oder als Fachlehrer im För-
derschwerpunkt geistige Entwicklung.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

5.  Lehrkräfte für Werken sowie Lehrkräfte für Gestal-
tendes Werken und Technik mit Lehrbefähigung 
für Werkarbeit an Grund-, Haupt- und höheren 
Schulen, wenn die Ausbildung den Abschluss  einer 
Realschule und ein mindestens viersemestriges 
Studium an einem staatlichen oder einem staatlich 
anerkannten Ausbildungsinstitut voraussetzt.
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

6.  Lehrkräfte für Textverarbeitung und Informations-
technologie sowie Lehrkräfte für Textverarbeitung 
und Kurzschrift.

3. 1Die Lehrkraft, die nicht mindestens die Voraus-
setzungen von Ziffer 2 Satz 1 erfüllt, ist in der Ent-
geltgruppe eingruppiert, die nach Satz 2 der beim 
Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe ent-
spricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Ziffer 2 Satz 2 
im Beamtenverhältnis stünde. 2Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 9 7**)
A 10 8**)
A 11 9*) **).

*)  Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jah-
ren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine 
monatliche Angleichungszulage gemäß Anhang 1

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Eine Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit ab-
geschlossener fachspezifischer, mindestens dreijäh-
riger Berufsausbildung und abgeschlossener Auf-
stiegsfortbildung liegt vor, wenn es sich um eine 
Tätigkeit handelt, die beamtete Fachlehrer  einer 
Laufbahn bzw. Qualifikationsebene auszuüben 
haben, für deren Zugang nach dem beim Arbeit-
geber geltenden Laufbahnrecht zumindest auch 
eine abgeschlossene fachspezifische, mindestens 
dreijährige Berufsausbildung und eine abgeschlos-
sene Aufstiegsfortbildung erforderlich sind.

Nr. 2 Eine abgeschlossene Aufstiegsfortbildung liegt vor, 
wenn die Lehrkraft eine Meisterprüfung oder eine 
andere nach dem Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 6. März 2009 vergleichbare berufliche 
Aufstiegsfortbildung abgeschlossen hat. 

3.3	 Lehrkräfte	in	der	Tätigkeit	von	sonstigen	beamte-
ten Fachlehrern 

Vorbemerkung

Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte in der 
 Tätigkeit von beamteten Fachlehrern, die nicht un-
ter die Unterabschnitte 1 oder 2 fallen.
1Die Lehrkraft ist in der Entgeltgruppe eingrup-
piert, die nach Satz 3 der beim Arbeitgeber gelten-
den Besoldungsgruppe entspricht, in welche sie 
im Eingangsamt eingestuft wäre, wenn sie nach 
Maßgabe von Satz 2 im Beamtenverhältnis stünde. 
2Für die Ermittlung dieser Besoldungsgruppe ist 
das Beamtenverhältnis zugrunde zu legen, in das 
die Lehrkraft übernommen werden könnte, wenn 
sie alle laufbahnrechtlich vorgeschriebenen Voraus-
setzungen erfüllen würde. 3Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 9 8**)
A 10 9*) **).

*)  Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine 
monatliche Angleichungszulage gemäß Anhang 1
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(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

7.	 Erzieher, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten mit 
entsprechender staatlicher Prüfung oder staatlicher 
Anerkennung als Fachlehrer an Förderschulen/Son-
derschulen.
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe	8

Fachlehrer mit Lehrbefähigung oder mit Unter-
richtserlaubnis für ein Fach.

Entgeltgruppe	7

Fachlehrer.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Soweit im jeweiligen Landesrecht anstelle des Be-
griffs „Schulform“ der Begriff „Schulart“ verwen-
det wird, ist dem Begriff „Schulform“ der Begriff 
„Schulart“ gleichgestellt.

Nr. 2 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Land Baden-
Württemberg.

Nr. 3  Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Land Berlin.

Nr. 4 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Freistaat Sach-
sen.

3.5	 Lehrkräfte	in	der	Tätigkeit	von	Fachlehrern	an	
berufsbildenden	Schulen,	 für	die	 in	dem	beim	
Arbeitgeber	geltenden	Besoldungsrecht	kein	Amt	
ausgebracht ist

Vorbemerkungen

1. (1) Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte 
in der Tätigkeit von Fachlehrern an berufsbil-
denden Schulen, soweit für die Tätigkeit der 
Lehrkraft in dem beim Arbeitgeber geltenden 
Besoldungsrecht 
a) das Amt eines Fachlehrers nicht ausgebracht 

ist oder
b) das Amt eines Fachlehrers zwar ausgebracht 

ist, jedoch eine tatsächliche Möglichkeit 
der Übernahme in das Beamtenverhältnis 
im Zeitpunkt der Eingruppierung aufgrund 
einer zwischenzeitlichen Schließung der 
Laufbahn nicht besteht.

(2) Für Lehrkräfte im Sinne von Absatz 1 gelten 
a) auch das Tätigkeitsmerkmal in Entgelt-

gruppe 9 Fallgruppe 6 und
b) im Land Berlin auch das Tätigkeitsmerkmal 

in Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 
des Unterabschnitts 4. 

2. Lehrkräfte mit abgeschlossener Ausbildung 
als Lehrkraft für den fachpraktischen Un-
terricht an berufsbildenden Schulen, die im 
 Arbeitsverhältnis zum Freistaat Sachsen ste-
hen, sind eingruppiert wie Lehrer nach An-
hang 2 Abschn. B im berufspraktischen Un-
terricht mit abgeschlossener Ausbildung als 
Fachlehrer für Fachpraxis und abgeschlossener 
handwerklicher Ausbildung nach mindestens 
sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit 
dem 1. August 1991 nach Maßgabe der Vorbe-
merkung Nummer 6 zum Anhang 2.

Entgeltgruppe	10

Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung, die aufgrund ihres Studiums die 
fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten in 
mindestens einem Schulfach haben, in der Tätigkeit 
von Fachlehrern.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)

Entgeltgruppe	9

1. Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulbildung 
die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraus-
setzungen zum Unterrichten in mindestens einem 
Schulfach haben, in der Tätigkeit von Fachlehrern.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 4 und 5)

2. Lehrkräfte mit abgeschlossener fachspezifischer 
Ausbildung und Aufstiegsfortbildung in der Tätig-
keit von Fachlehrern.
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe	8

Lehrkräfte mit abgeschlossener fachspezifischer, 
mindestens dreijähriger Ausbildung in der Tätigkeit 
von Fachlehrern.

Entgeltgruppe	7

Lehrkräfte in der Tätigkeit von Fachlehrern.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 (1) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt vor, wenn das Studium mit ei-
ner ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplom-
prüfung oder mit einer Masterprüfung beendet 
worden ist. 2Diesen Prüfungen steht eine Pro-
motion oder die Akademische Abschlussprüfung 
(Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät 
nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung 
einer ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprü-
fung oder  einer Masterprüfung nach den einschlä-
gigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen 
ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt auch vor, wenn der Mastergrad 
an einer Fachhochschule erlangt wurde und den 
Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. 
zur entsprechenden Qualifikationsebene eröffnet; 
dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang das 
Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen 
hat, solange dies nach dem jeweils geltenden Lan-
desbeamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des 
höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifi-
kationsebene gefordert ist.
(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprü-
fung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
reife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung 
als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 
sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. – vorgeschrieben ist. 2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für 
den Abschluss vorgeschrieben sind.
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4.	 Lehrkräfte,	 die	 herkunftssprachlichen	 Ergän-
zungsunterricht	 erteilen;	 pädagogische	 Unter-
richtshilfen,	die	nach	landesrechtlichen	Vorschrif-
ten	Lehrkräfte	sind	oder	nach	landesrechtlichen	
Vorschriften	Lehrkräften	gleichgestellt	sind;	Lehr-
kräfte	in	Schulkindergärten	oder	in	Vorschulklas-
sen	für	schulpflichtige	Kinder

4.1	 Lehrkräfte,	 die	 herkunftssprachlichen	 Ergän-
zungsunterricht erteilen

Vorbemerkung
Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte, die her-
kunftssprachlichen Ergänzungsunterricht nach 
landesrechtlichen Vorschriften erteilen.

Entgeltgruppe	10

Lehrkräfte 
a) mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an  einer 

wissenschaftlichen Hochschule oder 
b) mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-

schulbildung.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 5)

Entgeltgruppe	9

Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulbildung.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 5)

Entgeltgruppe	8	

Lehrkräfte mit anderweitiger abgeschlossener fach-
spezifischer, mindestens dreijähriger Berufsausbil-
dung.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe	7

Lehrkräfte, die nicht mindestens die Voraussetzun-
gen der Entgeltgruppe 8 erfüllen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, 
Technische Hochschulen sowie andere Hochschu-
len, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen anerkannt sind.

Nr. 2 Ein abgeschlossenes Lehramtsstudium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule liegt vor, wenn das 
Studium lehramtsbezogen ist und mit einer ersten 
Staatsprüfung, mit einer Diplomprüfung oder mit 
einer Masterprüfung beendet worden ist.

Nr. 3 (1) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt vor, wenn das Studium mit einer 
ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung 
oder mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 
2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die 
Akademische Abschlussprüfung (Magisterprü-
fung) einer Philosophischen Fakultät nur in den 
Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten 
Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder   ei-
ner Masterprüfung nach den einschlägigen Aus-
bildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung liegt auch vor, wenn der Mastergrad an einer 
Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur 
Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur entspre-
chenden Qualifikationsebene eröffnet; dies setzt 
voraus, dass der Masterstudiengang das Akkre-
ditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, 
solange dies nach dem jeweils geltenden Landes-

Nr. 2 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt 
vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 
Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit 
dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer 
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder 
ein Bachelorgrad verliehen wurde. 
(2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 
2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakade-
mien.
(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt 
voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Stu-
diengang abgelegt wird, der seinerseits mindes-
tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvor-
aussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern – ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – 
vorgeschrieben ist. 

Nr. 3 Das Tätigkeitsmerkmal erstreckt sich im Land 
Berlin und im Freistaat Thüringen auch auf Lehr-
kräfte mit einer nach dem Recht der ehemaligen 
DDR abgeschlossenen Hochschulausbildung als 
Diplom-Pädagoge von mindestens zwei Studien-
jahren mit einer Lehrbefähigung bezogen auf das 
Unterrichtsprofil der berufsbildenden Schule, an der 
sie als Lehrkraft tätig sind, die überwiegend min-
destens in einem Fach Unterricht erteilen, das dem 
Berufsfeld des Studienfaches entspricht (entspre-
chend dem Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 7. Oktober 1994).

Nr. 4 Das Tätigkeitsmerkmal erstreckt sich im Land Ber-
lin und im Land Sachsen-Anhalt auch auf Lehrkräf-
te mit einem nach dem Recht der ehemaligen DDR 
erworbenen Abschluss als
a) Ingenieur-Pädagoge,
b) Ökonompädagoge,
c) Agraringenieurpädagoge,
d) Musikpädagoge oder
e) Medizinpädagoge,
wenn diese berufstheoretischen Unterricht erteilen.

Nr. 5 Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als 
a) abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-

dung, 
b) abgeschlossene Hochschulbildung,
wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

Nr. 6 Eine abgeschlossene Aufstiegsfortbildung liegt vor, 
wenn die Lehrkraft eine Meisterprüfung oder eine 
andere nach dem Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 6. März 2009 vergleichbare berufliche 
Aufstiegsfortbildung abgeschlossen hat. 
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beamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des 
höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Quali-
fikationsebene gefordert ist.
(2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprü-
fung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
reife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung 
als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 
sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. – vorgeschrieben ist. 2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für 
den Abschluss vorgeschrieben sind.

Nr. 4 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt 
vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 
Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit 
dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer 
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder 
ein Bachelorgrad verliehen wurde. 
(2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 
2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakade-
mien.
(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt 
voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Stu-
diengang abgelegt wird, der seinerseits mindes-
tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvor-
aussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern – ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – 
vorgeschrieben ist. 

Nr. 5 1Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als 
a) abgeschlossenes Lehramtsstudium, 
b) abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-

dung, 
c) abgeschlossene Hochschulbildung,
wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 
2Eine Gleichstellung nach Satz 1 ist nicht erfor-
derlich, wenn stattdessen eine volle ausländische 
Lehrbefähigung nachgewiesen wird.

Nr. 6 Eine Lehrkraft, die eine mindestens dreijährige 
pädagogische Ausbildung abgeschlossen hat, gilt 
als Lehrkraft mit anderweitiger abgeschlossener 
fachspezifischer, mindestens dreijähriger Berufs-
ausbildung.

4.2	 Pädagogische	und	heilpädagogische	Unterrichts-
hilfen	und	sonderpädagogische	Fachkräfte

Vorbemerkung
Dieser Unterabschnitt gilt für pädagogische und 
heilpädagogische Unterrichtshilfen und sonderpä-
dagogische Fachkräfte, die nach landesrechtlichen 
Vorschriften Lehrkräfte sind oder nach landesrecht-
lichen Vorschriften Lehrkräften gleichgestellt sind.

Entgeltgruppe	10

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit entsprechen-
der staatlicher Anerkennung als pädagogische oder 
heilpädagogische Unterrichtshilfen oder sonderpä-
dagogische Fachkräfte.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe	9	

1. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung als 
pädagogische oder heilpädagogische Unterrichts-
hilfen.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

2. Erzieher, Freundschaftspionierleiter, Heilerzie-
hungspfleger, Hortner, Kindergärtner, Ergothe-
rapeuten, Logopäden oder Physiotherapeuten mit 
entsprechender staatlicher Anerkennung und aner-
kannter mindestens einjähriger sonder- oder heil-
pädagogischer Zusatzausbildung als pädagogische 
oder heilpädagogische Unterrichtshilfen oder son-
derpädagogische Fachkräfte.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

3. Werkmeister mit Meisterprüfung als heilpädago-
gische Unterrichtshilfen.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

4. Erzieher, Freundschaftspionierleiter, Heilerzie-
hungspfleger, Hortner, Kindergärtner, Ergothe-
rapeuten, Logopäden oder Physiotherapeuten mit 
entsprechender staatlicher Anerkennung als päda-
gogische oder heilpädagogische Unterrichtshilfen 
oder sonderpädagogische Fachkräfte.
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

5. Beschäftigte mit anerkannter mindestens einjähri-
ger sonderpädagogischer Zusatzausbildung als päd-
agogische oder heilpädagogische Unterrichtshilfen.
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

6. Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf ohne 
Meisterprüfung in der Tätigkeit eines Werkmeisters 
als heilpädagogische Unterrichtshilfen.
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe	8

Beschäftigte als pädagogische oder heilpädagogi-
sche Unterrichtshilfen oder sonderpädagogische 
Fachkräfte.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Hierunter fallen auch Diplomerzieher und Diplom-
vorschulerzieher im Sinne der Nr. 2 des Beschlusses 
der Kultusministerkonferenz vom 7. Oktober 1994 
zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Bildungs-
abschlüssen im Sinne des Artikels 37 Absatz 1 des 
Einigungsvertrages - Hochschulbereich -.

Nr. 2 Soweit sich das Tätigkeitsmerkmal auf sonderpäda-
gogische Fachkräfte erstreckt, gilt dies nur im Land 
Schleswig-Holstein.

Nr. 3 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Freistaat Bayern.

Nr. 4 Soweit sich das Tätigkeitsmerkmal auf sonderpä-
dagogische Fachkräfte erstreckt, gilt dies nur im 
Freistaat Bayern und im Land Schleswig-Holstein.
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2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakade-
mien.
(3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt 
voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Stu-
diengang abgelegt wird, der seinerseits mindes-
tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvor-
aussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern - ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - 
vorgeschrieben ist. 
(4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hoch-
schule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, 
wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

Nr. 4 Eine abgeschlossene einschlägige Hochschul-
bildung liegt z. B. vor bei einem Abschluss des 
Bachelor-Studiengangs „Frühkindliche und Ele-
mentarbildung“ an der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg.

5.	 Regelungen	für	Lehrkräfte	mit	einer	Ausbildung	
als	Lehrer,	als	Freundschaftspionierleiter	oder	als	
Erzieher	jeweils	nach	dem	Recht	der	ehemaligen	
DDR,	bei	denen	die	fachlichen	und	pädagogischen	
Voraussetzungen für die Übernahme in das Beam-
tenverhältnis	nicht	erfüllt	sind

Vorbemerkungen

1. Dieser Abschnitt gilt für Lehrkräfte mit einer 
Ausbildung 
a) als Lehrer nach dem Recht der ehemaligen 

DDR bzw.
b) als Freundschaftspionierleiter bzw. 
c) als Erzieher nach dem Recht der ehema ligen 

DDR,
bei denen die fachlichen und pädagogischen 
Voraussetzungen für die Übernahme in das 
Beamtenverhältnis nicht erfüllt sind,
in der Tätigkeit von Lehrkräften mit abgeschlos-
senem Lehramtsstudium an einer wissenschaft-
lichen Hochschule und mit abgeschlossenem 
Referendariat oder Vorbereitungsdienst.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2. 1Die Lehrkraft, die ihre Tätigkeit an verschiede-
nen Schulformen nicht nur vorübergehend aus-
zuüben hat, ist nach der Tätigkeit eingruppiert, 
die zeitlich mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für 
die Feststellung, welche Tätigkeit mindestens 
zur Hälfte anfällt, ist von der für die jeweilige 
Schulform geltenden Pflichtstundenzahl auszu-
gehen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn die Lehrkraft ihre Tätigkeit 
a) in mehreren Schulzweigen oder 
b) in mehreren Schul- bzw. Klassenstufen 
auszuüben hat.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

1. (1) 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener Lehreraus-
bildung nach dem Recht der ehemaligen DDR ist 
in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 4 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 
entspricht, in welche sie eingestuft wäre, wenn sie 
nach Maßgabe von Satz 2 und 3 im Beamtenver-

Nr. 5 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Freistaat Bayern 
und im Land Berlin. 

4.3	 Lehrkräfte	in	Schulkindergärten	oder	in	Vorschul-
klassen	für	schulpflichtige	Kinder

Entgeltgruppe	10	

Leiter eines Schulkindergartens oder einer Vor-
schulklasse 
einer Sonderschule oder einer vergleichbaren 
Schulform
a) mit einem Abschluss als Sozialarbeiter/Sozialpä-

dagoge mit staatlicher Anerkennung oder 
b) mit einem Abschluss als Kindheitspädagoge mit 

staatlicher Anerkennung oder
c) mit anderweitiger abgeschlossener einschlägiger 

Hochschulbildung mit staatlicher Anerkennung.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

Entgeltgruppe	9	

1. Leiter eines Schulkindergartens oder einer Vor-
schulklasse
a) mit einem Abschluss als Sozialarbeiter/Sozial-

pädagoge mit staatlicher Anerkennung oder
b) mit einem Abschluss als Kindheitspädagoge mit 

staatlicher Anerkennung oder 
c) mit anderweitiger abgeschlossener einschlägiger 

Hochschulbildung mit staatlicher Anerkennung.
(Hierzu Protokollerklärung Nrn. 1, 2, 3 und 4)

2. Leiter eines Schulkindergartens oder einer Vor-
schulklasse mit einem Abschluss als Erzieher, 
Freundschaftspionierleiter, Heilerziehungspfleger, 
Hortner, Kindergärtner, Ergotherapeut, Logopäde 
oder Physiotherapeut mit entsprechender staatlicher 
Anerkennung und mindestens einjähriger sonder-
pädagogischer Zusatzausbildung.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3. Erzieher, Freundschaftspionierleiter, Heilerzie-
hungspfleger, Hortner, Kindergärtner, Ergothe-
rapeuten, Logopäden oder Physiotherapeuten mit 
entsprechender staatlicher Anerkennung in einem 
Schulkindergarten oder in einer Vorschulklasse.
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Hierunter fallen auch Diplomerzieher und Diplom-
vorschulerzieher im Sinne der Nr. 2 des Beschlusses 
der Kultusministerkonferenz vom 7. Oktober 1994 
zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Bildungs-
abschlüssen im Sinne des Artikels 37 Absatz 1 des 
Einigungsvertrages - Hochschulbereich -.

Nr. 2 Als Lehrkräfte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals 
gelten in Nordrhein-Westfalen auch sozialpädago-
gische Mitarbeiter in der Schuleingangsphase an 
Grundschulen.

Nr. 3 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt 
vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 
Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit 
dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer 
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder 
ein Bachelorgrad verliehen wurde. 
(2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 



FMBl. Nr. 12/2017 393

hältnis stünde. 2Für die Ermittlung dieser Besol-
dungsgruppe ist das Beamtenverhältnis zugrunde 
zu legen, in das die Lehrkraft übernommen werden 
könnte, wenn sie eine Bewährungsfeststellung nach 
der beim Arbeitgeber auf der Grundlage der Anla-
ge I Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 2 
Buchst. b und c des Einigungsvertrages getroffe-
nen Regelung hätte. 3Sind in dem beim Arbeit geber 
geltenden Besoldungsgesetz Beförderungsämter für 
Lehrkräfte mit Bewährungsfeststellung in einer 
höheren Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt 
ausgebracht, erfolgt eine Höhergruppierung in die 
nach Satz 4 entsprechende Entgeltgruppe unter 
denselben Voraussetzungen wie eine Beförderung 
bei einer vergleichbaren beamteten Lehrkraft. 4Es 
entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe
A 11 10**)

A 12, 12a 11**)
A 13 13
A 14 14
A 15 15.

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine 
monatliche Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(2) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer an-
deren als ihrer Lehrerausbildung nach dem Recht 
der ehemaligen DDR entsprechenden Schulform 
auszuüben und wäre sie bei einem Einsatz ent-
sprechend ihrer Lehrerausbildung nach Absatz 1 
Satz 4 einer höheren Entgeltgruppe zuzuordnen als 
eine Lehrkraft mit einer dieser anderen Schulform 
entsprechenden Lehrerausbildung, ist für die Zu-
ordnung nach Absatz 1 Satz 4 die Lehrerausbildung 
zugrunde zu legen, die dieser anderen Schulform 
entspricht.
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besol-
dungsgesetz für die Laufbahn, die der Schulform 
entspricht, an der die Lehrkraft ihre Tätigkeit aus-
zuüben hat, Beförderungsämter für Lehrkräfte mit 
Bewährungsfeststellung in einer höheren Besol-
dungsgruppe als dem Eingangsamt ausgebracht, 
erfolgt eine Höhergruppierung in die nach Absatz 1 
Satz 4 entsprechende Entgeltgruppe unter densel-
ben Voraussetzungen wie eine Beförderung bei ei-
ner vergleichbaren beamteten Lehrkraft an dieser 
Schulform.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die 
Lehrkraft ihre Tätigkeit 
a) in einem anderen als ihrer Lehrerausbildung 

entsprechenden Schulzweig oder 
b) in einer anderen als ihrer Lehrerausbildung ent-

sprechenden Schul- bzw. Klassenstufe 
auszuüben hat. 
4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Lehrkräfte mit 
einer Lehrerausbildung für Förderschulen/Sonder-
schulen, die sonderpädagogische Fördermaßnah-
men durchführen.
(3) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer an-
deren als ihrer Lehrerausbildung nach dem Recht 
der ehemaligen DDR entsprechenden Schulform 
auszuüben und wäre sie bei einem Einsatz ent-
sprechend ihrer Lehrerausbildung nach Absatz 1 
Satz 4 einer niedrigeren Entgeltgruppe zuzuordnen 
als eine Lehrkraft mit einer dieser anderen Schul-
form entsprechenden Lehrerausbildung, sind für 

die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 die von ihr 
abgeschlossene Lehrerausbildung und eine entspre-
chende Tätigkeit zugrunde zu legen. 
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besol-
dungsgesetz für die Laufbahn, die der Lehramts-
befähigung der Lehrkraft entspricht, Beförderungs-
ämter in einer höheren Besoldungsgruppe als dem 
Eingangsamt ausgebracht, erfolgt eine Höhergrup-
pierung unter denselben Voraussetzungen wie eine 
Beförderung bei einer in vergleichbarer Tätigkeit 
beamteten Lehrkraft an der Schulform, an der die 
Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat; für die 
 Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 ist das Beförde-
rungsamt für die Laufbahn zugrunde zu legen, die 
der Lehramtsbefähigung der Lehrkraft entspricht.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die 
Lehrkraft ihre Tätigkeit 
a) in einem anderen als ihrer Lehrerausbildung 

entsprechenden Schulzweig oder 
b) in einer anderen als ihrer Lehrerausbildung ent-

sprechenden Schul- bzw. Klassenstufe 
auszuüben hat. 
(4) 1Die Lehrkraft im Sinne von Absatz 1 Satz 1 er-
hält eine Entgeltgruppenzulage, wenn sie – stünde 
sie im Beamtenverhältnis – nach dem beim Ar-
beitgeber geltenden Besoldungsrecht in ihrer Be-
soldungsgruppe Anspruch auf eine Zulage hätte. 
2Satz 1 gilt nicht für
a) Zulagen, die unabhängig davon zustehen kön-

nen, ob die Beamtin oder der Beamte als Lehr-
kraft tätig ist, sowie

b) die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der 
Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungs-
ordnungen A und B (Anlage I des Bundes-
besoldungsgesetzes) in der am 30. Juni 2009 
geltenden Fassung oder einer vergleichbaren 
landesrechtlichen Regelung.

3Soweit die besoldungsrechtliche Zulage als Be-
förderungsamt gewährt wird, gilt für die Gewäh-
rung der Entgeltgruppenzulage Absatz 1 Satz 3 
entsprechend. 4Die Höhe der Entgeltgruppenzu-
lage entspricht der Höhe der Zulage nach dem 
beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht. 5Die 
Entgeltgruppenzulage ist nicht zusatzversorgungs-
pflichtig, soweit die entsprechende besoldungs-
rechtliche Zulage nicht ruhegehaltfähig ist.
(5) 1In den Fällen von Absatz 2 Satz 1 und 3 gilt Ab-
satz 4 mit der Maßgabe, dass von der Besoldungs-
gruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft 
mit der dieser Schulform, diesem Schulzweig bzw. 
dieser Schul- bzw. Klassenstufe entsprechenden 
Lehramtsbefähigung und entsprechender Tätigkeit 
eingestuft wäre. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte mit 
einer Lehrerausbildung für Förderschulen/Sonder-
schulen, die sonderpädagogische Fördermaßnah-
men durchführen.
(6) In den Fällen von Absatz 3 Satz 1 und 3 gilt Ab-
satz 4 mit der Maßgabe, dass von der Besoldungs-
gruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft mit 
der erworbenen Lehramtsbefähigung und entspre-
chender Tätigkeit eingestuft wäre. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 4, 5, 6, 7 
und 8)

2. (1) Soweit Freundschaftspionierleiter bzw. Erzieher 
in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungs-
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(GVOBl. M-V S. 444), zul. geändert durch Ände-
rungsverordnung vom 5. September 1993 (GVO-
Bl. M-V S. 846),

–  Verordnung über die Laufbahnen der Beamten 
im Land Sachsen-Anhalt (Laufbahnverordnung 
- LVO LSA) vom 15. August 1994 (GVBl. LSA 
S. 920) und

–  die Thüringer Bewährungsanforderungsverord-
nung vom 2. Februar 1993 (GVBl. S. 173).

Nr. 7 Besoldungsrechtliche Ausgleichszulagen gelten 
auch dann als Zulagen im Sinne von Absatz 4 Satz 2 
Buchstabe a, wenn ihre Voraussetzungen an einen 
lehrkräftespezifischen Sachverhalt anknüpfen, z. B. 
§ 13 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Bundesbesoldungsgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 
2002 (BGBl. I S. 3020), zul. geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466). 

Nr. 8 Im Land Berlin gilt für die Anwendung von Ziffer 1 
Absatz 2 Satz 1 und 3 zusätzlich Folgendes: 

a) 1Hat eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerken-
nung, bei der die Anforderungen für die Befähi-
gungszuerkennung gemäß § 19 Absatz 6 der Ver-
ordnung über die Laufbahnen der Beamten des 
Schul- und Schulaufsichtsdienstes (Schullauf-
bahnverordnung - SchulLVO) vom 3. Juli 1980 
in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden 
Fassung erfüllt sind, ihre Tätigkeit
–  an einer Grundschule oder 
–  an einer anderen Schulform im Grundschulteil 
auszuüben, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 
Satz 4 die Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, 
in welche eine Lehrkraft mit einem Studium 
nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 Lehrerbildungsgesetz in 
der bis zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung 
eingestuft wäre. 2Satz 1 gilt entsprechend für 
eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerkennung, 
bei der die Anforderungen für die Befähigungs-
zuerkennung für die Laufbahn des Studienrats 
(§ 10 SchulLVO) gemäß § 18a i. V. m. § 19 Ab-
satz 7 SchulLVO vom 3. Juli 1980 in der bis zum 
31. Dezember 2012 geltenden Fassung erfüllt 
sind.

b) 1Buchstabe a gilt entsprechend für eine Lehrkraft 
ohne Befähigungszuerkennung, bei der die An-
forderungen für die Befähigungszuerkennung 
gemäß § 19 Absatz 5 SchulLVO vom 3. Juli 1980 
in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fas-
sung erfüllt sind, die keine sonderpädagogischen 
Fördermaßnahmen durchführt. 2Satz 1 gilt ent-
sprechend für eine Lehrkraft ohne Befähigungs-
zuerkennung, bei der die Anforderungen für die 
Befähigungszuerkennung für die Laufbahn des 
Lehrers an Sonderschulen (§ 8 SchulLVO) gemäß 
§ 18a i. V. m. § 19 Absatz 7 oder nach § 19 Absatz 8 
SchulLVO vom 3. Juli 1980 in der bis zum 31. De-
zember 2012 geltenden Fassung erfüllt sind.

c) Hat eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerken-
nung, bei der die Anforderungen für eine Be-
fähigungszuerkennung gemäß § 18c oder § 18d 
SchulLVO vom 3. Juli 1980 in der bis zum 31. De-
zember 2012 geltenden Fassung erfüllt sind, ihre 
Tätigkeit 
– an einer Grundschule oder 
–  an einer anderen Schulform im Grundschulteil 

recht bestimmten Lehrkräften mit einer Ausbildung 
als Lehrer nach dem Recht der ehemaligen DDR 
gleichgestellt sind, gelten entsprechende Lehrkräfte 
als Lehrkräfte im Sinne der Ziffer 1.
(2) Freundschaftspionierleiter und Erzieher, die 
nicht unter Absatz 1 fallen, sind
a) mit mindestens einer Lehrbefähigung in Entgelt-

gruppe 10 und
b) ohne Lehrbefähigung in Entgeltgruppe 9 
eingruppiert.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, 
Technische Hochschulen sowie andere Hochschu-
len, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen anerkannt sind.

Nr. 2 Ein abgeschlossenes Lehramtsstudium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule liegt vor, wenn das 
Studium lehramtsbezogen ist und mit einer ersten 
Staatsprüfung, mit einer Diplomprüfung oder mit 
einer Masterprüfung beendet worden ist.

Nr. 3 Soweit im jeweiligen Landesrecht anstelle des 
 Begriffs „Schulform“ der Begriff „Schulart“ ver-
wendet wird, ist dem Begriff „Schulform“ der 
 Begriff „Schulart“ gleichgestellt.

Nr. 4 1Als Beamtenverhältnis, in das die Lehrkraft über-
nommen werden könnte, gilt das Beamtenverhält-
nis, für das in dem Besoldungsgesetz, das beim 
Arbeitgeber im Zeitpunkt der Eingruppierung gilt, 
ein Eingangsamt ausgebracht ist, dessen Voraus-
setzungen die Lehrkraft erfüllen würde, wenn sie 
die Bewährungsfeststellung hätte. 2Eine fehlende 
tatsächliche Möglichkeit der Übernahme in das Be-
amtenverhältnis im Zeitpunkt der Eingruppierung 
z. B. aufgrund einer zwischenzeitlichen Schließung 
der Laufbahn ist unschädlich.

Nr. 5 1Eine Lehrerausbildung entspricht der auszuüben-
den Tätigkeit, wenn sie dem Lehramt für die Schul-
form entspricht, in der die Tätigkeit auszuüben ist. 
2Soweit in Schulformen Lehrämter nach Schulzwei-
gen unterschieden werden, entspricht eine Lehrer-
ausbildung der auszuübenden Tätigkeit, wenn sie 
dem Lehramt für den Schulzweig entspricht, in dem 
die Tätigkeit auszuüben ist. 3Soweit in Schulformen 
Lehrämter nach Schul- bzw. Klassenstufen unter-
schieden werden, entspricht eine Lehrerausbildung 
der auszuübenden Tätigkeit, wenn sie dem Lehramt 
für die Schul- bzw. Klassenstufe entspricht, in der 
die Tätigkeit auszuüben ist.

Nr. 6 Für die Bewährungsfeststellung auf der Grundlage 
der Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III 
Nr. 2 Buchst. b und c des Einigungsvertrages sind 
folgende Regelungen maßgebend:
–  Artikel II des Dritten Gesetzes über die Ver-

einheitlichung des Berliner Landesrechts vom 
19. Dezember 1991 (GVBl. S. 294),

–  im Land Brandenburg die Verordnung über die 
Bewährungsanforderungen für die Einstellung 
von Bewerbern aus dem Beitrittsgebiet in ein 
Beamtenverhältnis (Bewährungsanforderungs-
verordnung) vom 20. August 1991 (GVBl. [Nr. 24] 
S. 378),

–  die Bewährungsanforderungsverordnung Meck-
lenburg-Vorpommern vom 19. November 1991 
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in den Klassen 1 bis 4 auszuüben, ist für die 
Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 die Besol-
dungsgruppe zugrunde zu legen, die ihrer 
Lehrerausbildung entspricht, auch wenn sie 
keine sonderpädagogischen Fördermaßnah-
men durchführt.

d) 1Hat eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerken-
nung, bei der die Anforderungen für eine Befähi-
gungszuerkennung gemäß § 18e SchulLVO vom 
3. Juli 1980 in der bis zum 31. Dezember 2012 
geltenden Fassung erfüllt sind, ihre Tätigkeit 
–  an einer Grundschule oder 
–  an einer anderen Schulform im Grundschulteil 
auszuüben, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 
Satz 4 die Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, 
in welche eine Lehrkraft mit der Befähigungszu-
erkennung gemäß § 19 Absatz 4 SchulLVO vom 
3. Juli 1980 in der bis zum 31. Dezember 2012 
geltenden Fassung eingestuft wäre.  

6.	 Regelungen	für	Lehrkräfte	mit	einer	Ausbildung	
nach	dem	Recht	der	ehemaligen	DDR,	die	im	Ar-
beitsverhältnis	zum	Freistaat	Sachsen	stehen

Für folgende Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Frei-
staat Sachsen stehen, richtet sich die Eingruppierung nach 
dem Anhang 2 zu diesem Tarifvertrag:
a) Lehrkräfte mit einer abgeschlossenen Ausbildung als 

Lehrer nach dem Recht der ehemaligen DDR, 
b) Lehrkräfte mit einer abgeschlossenen Ausbildung als 

Freundschaftspionierleiter oder Erzieher jeweils mit 
einer Ergänzungsausbildung (Lehrbefähigung) in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und in einem Wahlfach 
für die Klassen 1 bis 4 und

c)  Lehrkräfte im Unterricht an berufsbildenden Schulen 
mit einer abgeschlossenen Ausbildung nach dem Recht 
der ehemaligen DDR, soweit diese Ausbildung von den 
Tätigkeitsmerkmalen der Anlage zu diesem Abschnitt 
erfasst wird.
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Anhang	1

Angleichungszulage
1Die Angleichungszulage im Sinne der Entgeltordnung 
Lehrkräfte wird ab 1. August 2016 gewährt. 2Sie beträgt 
30 Euro, höchstens jedoch den Betrag, der als Höhergrup-
pierungsgewinn bei entsprechender Anwendung des § 29a 
Absatz 3 Satz 2 und 3 TVÜ-Länder in der Fassung des 
§ 11 TV EntgO-L zustehen würde. 3Für Lehrkräfte, die in 
der Entgeltgruppe 9 eingruppiert sind und für die eine be-
sondere Stufenlaufzeit gilt, wird stattdessen eine Anglei-
chungszulage wie folgt gewährt:

derzeitige Stufenzu-
ordnung	bei	verlän-
gerter Stufenlaufzeit 

(fiktive)	Stufen-
zuordnung bei 
vollständiger	
Angleichung

Zulage

Stufe	1 im 1. Jahr  Stufe 1 keine
im 1. Jahr 

Stufe 2 keine
im 2. Jahr 

Stufe	2 im 3. Jahr 
im 4. Jahr  Stufe 3 30 Euro
im 5. Jahr 
im 1. Jahr 
im 2. Jahr  Stufe 3 keine
im 3. Jahr 
im 4. Jahr 

Stufe	3 im 5. Jahr 
im 6. Jahr 

Stufe 4 30 Euro
im 7. Jahr 
im 8. Jahr 
im 9. Jahr 
im 1. Jahr 
im 2. Jahr 

Stufe 4 keine
Stufe	4 im 3. Jahr 

im 4. Jahr 
ab dem 
5. Jahr

Stufe 5 30 Euro
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Anhang	2

Zu	Abschnitt	6	der	Entgeltordnung	Lehrkräfte

Regelungen	zur	Eingruppierung	von	Lehrkräften	
mit	 einer	 Ausbildung	 nach	 dem	Recht	 der	 ehe-
maligen	DDR,	die	im	Arbeitsverhältnis	zum	Frei-
staat Sachsen stehen

Vorbemerkungen

1. Diese Regelungen zur Eingruppierung gelten für 
Lehrkräfte, die ihren Abschluss nach den Aus-
bildungsbestimmungen der ehemaligen DDR 
 erworben haben. Es ist unschädlich, wenn dieser 
 Abschluss aufgrund einer vor dem 3. Oktober 1990 
aufgenommenen Ausbildung erst nach dem 3. Ok-
tober 1990 erworben wurde. 

2. Über die Gleichwertigkeit der von diesen Rege-
lungen nicht erfassten Abschlüsse nach den Aus-
bildungsbestimmungen der ehemaligen DDR 
entscheidet im Einzelfall das Sächsische Staats-
ministerium für Kultus.

3.  Lehrkräfte, die an einer anderen als ihrer Lehr-
befähigung entsprechenden Schulart verwen-
det werden, erhalten Entgelt entsprechend ihrer 
Lehr befähigung; sie erhalten jedoch kein höheres 
Entgelt als die Lehrkräfte der Schulart, an der sie 
beschäftigt werden. Abweichend von Satz 1 letzter 
Halbsatz erhalten Lehrkräfte mit der Befähigung 
für den Unterricht an Förderschulen, die an Grund-
schulen sonderpädagogische Fördermaßnahmen 
durchführen, Entgelt entsprechend ihrer Lehr-
befähigung.

4.  Lehrkräfte, die an verschiedenen Schularten be-
schäftigt sind, erhalten Entgelt nach ihrer überwie-
genden Tätigkeit. Für die Feststellung der überwie-
genden Tätigkeit ist von der Pflichtstundenzahl der 
jeweiligen Schulart auszugehen.

5.  (1) Lehrbefähigungen für Fächer, die nicht ordent-
liches Unterrichtsfach sind, werden bei der Ein-
gruppierung nicht berücksichtigt. Als ordent liches 
Unterrichtsfach im Sinne dieser Regelungen gel-
ten auch die Fächer, die an einzelnen Schulen des 
Freistaates Sachsen als abschluss- bzw. verset-
zungsrelevantes Fach unterrichtet werden. Nicht 
berücksichtigt bei der Eingruppierung werden 
Lehrbefähigungen, die im Rahmen eines Ein-Jah-
res-Lehrganges (z. B. am Institut für Lehrerweiter-
bildung/Musikerziehung Berlin-Weißensee, am pä-
dagogischen Institut Dr. Theodor Neubauer Erfurt) 
erworben wurden.
(2) Bei Lehrkräften mit Lehrbefähigung nach dem 
Recht der ehemaligen DDR sollen weitere Lehr-
befähigungen, die ab dem 3. Oktober 1990 erwor-
ben wurden, im Rahmen der geregelten Tätigkeits-
merkmale berücksichtigt werden.

6. Die vorgesehenen Höhergruppierungsmöglichkei-
ten entsprechen den Beförderungen bei verbeamte-
ten Lehrern. Die Beförderungen der verbeamteten 
Lehrer sind abhängig von den zur Verfügung ste-
henden Planstellen. Deshalb können Höhergrup-
pierungen nur insoweit erfolgen, als der Haushalts-

gesetzgeber Stellen ausgebracht hat. Die Auswahl 
erfolgt auf der Grundlage von  Beurteilungskriterien.

7. Soweit Tätigkeitsmerkmale eine bestimmte Dauer 
von Lehrtätigkeit enthalten, können Zeiten in einer 
Tätigkeit, die nach ihrer Bedeutung der Lehrtätig-
keit vergleichbar ist (z. B. Schulaufsicht), angerech-
net werden. Über die Gleichwertigkeit entscheidet 
im Einzelfall das Sächsische Staatsministerium für 
Kultus.

8. Soweit Tätigkeitsmerkmale für Lehrkräfte im 
 Unterricht an Mittelschulen, Gymnasien oder 
 berufsbildenden Schulen eine Lehrbefähigung für 
eine bestimmte Anzahl von Fächern voraussetzen, 
werden Lehrkräfte in der Funktion als Fachleiter 
oder Fachberater an öffentlichen Schulen wie Lehr-
kräfte mit der Lehrbefähigung für zwei ordentliche 
Unterrichtsfächer der entsprechenden Schulart bzw. 
denen gleichgestellte Lehrkräfte eingruppiert. 
 Übrige Eingruppierungsvoraussetzungen bleiben 
unberührt.

A.	 	Lehrkräfte	im	Unterricht	an	allgemeinbilden-
den Schulen

I. Lehrkräfte im Unterricht an Grundschulen

Entgeltgruppe 10
Lehrer 
mit abgeschlossener pädagogischer Fachschulausbildung 
als Lehrer für die unteren Klassen der allgemeinbilden-
den polytechnischen Oberschule bzw. als Lehrer für die 
Unterstufe der allgemeinbildenden Schulen (bis ca. 1965) 
jeweils mit einer Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch, 
Mathematik und für ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4). 1(Lehr-
kräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche 
Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 11

Lehrer 
mit abgeschlossener pädagogischer Fachschulausbildung 
als Lehrer für die unteren Klassen der allgemeinbilden-
den polytechnischen Oberschule bzw. als Lehrer für die 
Unterstufe der allgemeinbildenden Schulen (bis ca. 1965) 
jeweils mit einer Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch, 
Mathematik und für ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4). 1, 2 

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

II. Lehrkräfte im Unterricht an Mittelschulen

Entgeltgruppe 11
Lehrer
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für 
zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970),

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung 
für ein Fach der allgemeinbildenden polytechnischen 

1  Hierunter fallen auch Beschäftigte mit abgeschlossener Ausbildung 
als Freundschaftspionierleiter oder Erzieher jeweils mit einer Er-
gänzungsausbildung (Lehrbefähigung) in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und in einem Wahlfach für die Klassen 1 bis 4.

2  Nach mindestens sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit 
1. August 1991 nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6.
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terte Oberschule/mit postgradualer Qualifizierung für 
die Abiturstufe mit einer Lehrbefähigung für ein Fach 
(Klassen 5 bis 12), 1

d) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Diplomlehrer für die allgemeinbildende po-
lytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/Fachlehrer/
Diplomlehrer für die Oberstufe der allgemeinbildenden 
Schulen/für die Erweiterte Oberschule/mit postgradua-
ler Qualifizierung für die Abiturstufe jeweils mit einer 
Lehrbefähigung für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12). 2 

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 13
Lehrer
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für 
zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970), 3

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Diplomlehrer für die allgemeinbildende po-
lytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/Fachlehrer/
Diplomlehrer für die Oberstufe der allgemeinbildenden 
Schulen/für die Erweiterte Oberschule/mit postgradua-
ler Qualifizierung für die Abiturstufe jeweils mit einer 
Lehrbefähigung für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12). 2, 4

Entgeltgruppe 14
Lehrer 
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für 
zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970), 5

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Diplomlehrer für die allgemeinbildende po-
lytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/Fachlehrer/
Diplomlehrer für die Oberstufe der allgemeinbildenden 
Schulen/für die Erweiterte Oberschule/mit postgradua-
ler Qualifizierung für die Abiturstufe jeweils mit einer 
Lehrbefähigung für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12). 2, 5

Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970),

c) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer für die allgemeinbildende 
 polytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/Fachlehrer/
Diplomlehrer für die Oberstufe der allgemeinbildenden 
Schulen/für die Erweiterte Oberschule/mit postgradua-
ler Qualifizierung für die Abiturstufe  jeweils mit einer 
Lehrbefähigung für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12),

d) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Lehrer/Fachlehrer/ Diplomlehrer für die Ober-
stufe der allgemeinbildenden Schulen/für die  Erweiterte 
Oberschule/mit postgradualer Qualifizierung für die 
Abiturstufe mit einer Lehrbefähigung für ein Fach 
(Klassen 5 bis 12), 1

e) mit abgeschlossener pädagogischer Fachschulausbil-
dung als Lehrer für die unteren Klassen der allgemein-
bildenden polytechnischen Oberschule mit einer Lehr-
befähigung für die Fächer Deutsch und Mathematik 
und für ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4) und einer abge-
schlossenen pädagogischen Hochschulausbildung als 
Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für ein Fach der 
allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule.

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 13
Lehrer
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für 
zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970), 2, 3

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Diplomlehrer für die allgemeinbildende po-
lytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/Fachlehrer/
Diplomlehrer für die Oberstufe der allgemeinbildenden 
Schulen/für die Erweiterte Oberschule/mit postgradua-
ler Qualifizierung für die Abiturstufe jeweils mit einer 
Lehrbefähigung für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12). 2, 3

III. Lehrkräfte im Unterricht an Gymnasien

Entgeltgruppe 11
Lehrer
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für 
zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970),

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung 
für ein Fach der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970),

c) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Lehrer/Fachlehrer/ Diplomlehrer für die Ober-
stufe der allgemeinbildenden Schulen/für die Erwei-

1  Gleichgestellt sind nach ehemaligem DDR-Recht ausgebildete 
Hochschulabsolventen mit Fachdiplom (z. B. Diplomgermanist, 
Diplommathematiker) und pädagogischem Zusatzstudium/Prüfung.

2  In dieser Entgeltgruppe dürfen ab 1. August 2014 55 Prozent, ab 1. 
August 2015 70 Prozent, ab 1. August 2016 85 Prozent und ab 1. Au-
gust 2017 100 Prozent der für Lehrer an Mittelschulen verfügbaren 
Haushaltsstellen ausgebracht werden. 

3  Nach mindestens sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit 
dem 1. August 1991 nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6.

1  Gleichgestellt sind nach ehemaligem DDR-Recht ausgebildete 
Hochschulabsolventen mit Fachdiplom (z. B. Diplomgermanist, 
Diplommathematiker) und pädagogischem Zusatzstudium/Prüfung.

2  Als Lehrbefähigung zählt nicht die Lehrbefähigung für das Fach As-
tronomie, soweit keine Ausbildung für den Unterricht bis Klasse 12 
vorliegt (ggf. Abschlüsse bis ca. 1973).

3  Nach mindestens sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit 
dem 1. August 1991 nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6.

4  Nach dreijähriger Lehrtätigkeit und Bewährung an einem Gymna-
sium, davon auch in der gymnasialen Oberstufe seit 1. August 1991, 
frühestens ab 1. Januar 1996.

5  Als Höhergruppierungsmöglichkeit nach Maßgabe der für Beam-
te geltenden laufbahnrechtlichen Bestimmungen (Studienratslauf-
bahn) sowie der vom Haushaltsgesetzgeber zur Verfügung gestell-
ten Stellen (vergleiche Vorbemerkung Nummer 6).
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B.	 Lehrkräfte	 im	Unterricht	 an	berufsbildenden	
Schulen

Entgeltgruppe 9
1. Lehrer im berufspraktischen Unterricht 

mit abgeschlossener Ausbildung als Fachlehrer für 
Fachpraxis und abgeschlossener handwerklicher Aus-
bildung.1 (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

2. Lehrer im berufspraktischen Unterricht
mit abgeschlossener Ausbildung als Fachlehrer für 
Fachpraxis und abgeschlossener handwerklicher Aus-
bildung. 1, 2

3. Lehrer als Fachlehrer
mit abgeschlossener Ausbildung als Ingenieurpädago-
ge, Medizinpädagoge, Agrarpädagoge oder Ökonom-
pädagoge oder als Ingenieur mit einer Zusatzausbil-
dung in Berufspädagogik. 3

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 10
Lehrer als Fachlehrer 
mit abgeschlossener Ausbildung als Ingenieurpädagoge, 
Medizinpädagoge, Agrarpädagoge oder Ökonompädagoge 
oder als Ingenieur mit einer Zusatzausbildung in Berufs-
pädagogik. 4, 5

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1, soweit sie 
unter die Fußnote 5 fallen)

Entgeltgruppe 11
1. Lehrer als Fachlehrer

mit abgeschlossener Ausbildung als Ingenieurpädago-
ge, Medizinpädagoge, Agrarpädagoge oder Ökonom-
pädagoge oder als Ingenieur mit einer Zusatzausbil-
dung in Berufspädagogik. 6

2. Lehrer im allgemeinbildenden Unterricht
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-

bildung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung 
für ein Fach der allgemeinbildenden polytechni-
schen Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fach-
lehrer mit Staatsexamen (vor 1970),

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Lehrer/Fachlehrer/Diplomlehrer für die 
Oberstufe der allgemeinbildenden Schulen/für die 
Erweiterte Oberschule/mit postgradualer Qualifi-

zierung für die Abiturstufe mit einer Lehrbefähi-
gung für ein Fach (Klassen 5 bis 12), 7

c) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung 
für zwei Fächer der allgemeinbildenden polytech-
nischen Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als 
Fachlehrer mit Staatsexamen (vor 1970),

d) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschul-
ausbildung als Diplomlehrer für die allgemeinbil-
dende polytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/
Fachlehrer/Diplomlehrer für die Oberstufe der 
allgemeinbildenden Schulen/für die Erweiterte 
Oberschule/mit postgradualer Qualifizierung für 
die Abiturstufe jeweils mit einer Lehrbefähigung 
für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12). 8

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 13

1.  Lehrer im allgemeinbildenden Unterricht
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschul-

ausbildung als Diplomlehrer für die allgemeinbil-
dende polytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/
Fachlehrer/Diplomlehrer für die Oberstufe der 
allgemeinbildenden Schulen/für die Erweiterte 
Oberschule/mit postgradualer Qualifizierung für 
die Abiturstufe jeweils mit einer Lehrbefähigung 
für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12), 8, 9

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung 
für zwei Fächer der allgemeinbildenden polytech-
nischen Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als 
Fachlehrer mit Staatsexamen (vor 1970). 2

2. Lehrer im berufstheoretischen, ggf. teilweise im allge-
meinbildenden Unterricht mit abgeschlossener Ausbil-
dung als Diplomingenieurpädagoge, Diplomgewerbe-
lehrer, Diplomhandelslehrer, Diplomökonompädagoge, 
Diplomagrarpädagoge, Diplommedizinpädagoge, 
 Diplomgartenbaupädagoge, als Diplomingenieur oder 
Diplomökonom mit zusätzlichem berufspädagogischen 
Abschluss. 10

Entgeltgruppe 14

1.  Lehrer im allgemeinbildenden Unterricht
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschul-

ausbildung als Diplomlehrer für die allgemeinbil-
dende polytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/
Fachlehrer/Diplomlehrer für die Oberstufe der 
allgemeinbildenden Schulen/für die Erweiterte 
Oberschule/mit postgradualer Qualifizierung für 
die Abiturstufe jeweils mit einer Lehrbefähigung 
für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12), 8, 11 

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung 
für zwei Fächer der allgemeinbildenden polytech-
nischen Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als 
Fachlehrer mit Staatsexamen (vor 1970). 11

1  Z. B. als Handwerksmeister, Industriemeister, Betriebswirt.
2   Nach mindestens sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit 

dem 1. August 1991 nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6. 
3  Als Grundeingruppierung, falls keine dem Fachhochschulabschluss 

gleichwertige Prüfung abgelegt wurde bzw. keine Nachdiplomie-
rung entsprechend den gesetzlichen Grundlagen erfolgte.

4  Falls keine dem Fachhochschulabschluss gleichwertige Prüfung 
abgelegt wurde bzw. keine Nachdiplomierung entsprechend den 
gesetzlichen Grundlagen erfolgte, nach mindestens achtjähriger 
Lehrtätigkeit und Bewährung nach Maßgabe der Vorbemerkung 
Nummer 6.

5  Als Grundeingruppierung, falls eine dem Fachhochschulabschluss 
gleichwertige Prüfung abgelegt wurde bzw. eine Nachdiplomierung 
entsprechend den gesetzlichen Grundlagen erfolgte.

6  Falls eine dem Fachhochschulabschluss gleichwertige Prüfung 
abgelegt wurde bzw. eine Nachdiplomierung entsprechend den 
gesetzlichen Grundlagen erfolgte, nach mindestens sechsjähriger 
Lehrtätigkeit und Bewährung seit 1. August 1991 nach Maßgabe 
der Vorbe¬merkung Nummer 6.

7  Gleichgestellt sind nach ehemaligem DDR-Recht ausgebildete 
Hochschulabsolventen mit Fachdiplom (z. B. Diplomgermanist, Di-
plommathematiker) und pädagogischem Zusatzstudium/Prüfung. 

 8  Als Lehrbefähigung zählt nicht die Lehrbefähigung für das Fach 
Astronomie, soweit keine Ausbildung für den Unterricht bis Klasse 
12 vorliegt (ggf. Abschlüsse bis ca. 1973).

 9  Nach dreijähriger Lehrtätigkeit und Bewährung an einer berufsbil-
denden Schule seit 1. August 1991, frühestens ab 1. Januar 1996. 

10  Dem zusätzlichen berufspädagogischen Abschluss steht eine päd-
agogische Hochschulausbildung als Lehrer gleich.

11  Als Höhergruppierungsmöglichkeit nach Maßgabe der für Beamte 
geltenden laufbahnrechtlichen Bestimmungen (Studienratslauf-
bahn) sowie der vom Haushaltsgesetzgeber zur Verfügung gestell-
ten Stellen (vergleiche Vorbemerkung Nummer 6).
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meinbildenden polytechnischen Oberschule mit einer 
Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch und Mathema-
tik und für ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4) und einer 
abgeschlossenen pädagogischen Hochschulausbildung 
als Diplomlehrer für eine sonderpädagogische Fachrich-
tung.

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 13
Lehrer 
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer für Hilfsschulen (Universität 
Rostock), 1

b) mit abgeschlossener pädagogischer Fachschulaus-
bildung als Lehrer für die unteren Klassen der allge-
meinbildenden polytechnischen Oberschule mit einer 
Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch und Mathema-
tik und für ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4) und einer 
abgeschlossenen pädagogischen Hochschulausbildung 
als Diplomlehrer für eine sonderpädagogische Fachrich-
tung, 1

c) mit nicht abgeschlossener dreijähriger pädagogischer 
Fachschulausbildung zum Lehrer für die unteren Klas-
sen mit zusätzlicher abgeschlossener pädagogischer 
Hochschulausbildung als Diplomlehrer für eine son-
derpädagogische Fachrichtung, 1

d) mit abgeschlossener Ausbildung als Freundschaftspi-
onierleiter oder Erzieher jeweils mit einer Lehrbefähi-
gung für die Fächer Deutsch oder Mathematik und für 
ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4) mit zusätzlicher abge-
schlossener pädagogischer Hochschulausbildung als 
Diplomlehrer für eine sonderpädagogische Fachrich-
tung, 2

e) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für ein 
Fach der allgemeinbildenden polytechnischen Ober-
schule mit einem Zusatzstudium und abgeschlossener 
pädagogischer Hochschulausbildung als Diplomlehrer 
für eine sonderpädagogische Fachrichtung,

f) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für 
zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule mit einem Zusatzstudium und abgeschlos-
sener pädagogischer Hochschulausbildung als Diplom-
lehrer für eine sonderpädagogische Fachrichtung.

2. Lehrer im berufstheoretischen, ggf. teilweise im all-
gemeinbildenden Unterricht mit abgeschlossener 
Ausbildung als Diplomingenieurpädagoge, Diplom-
gewerbelehrer, Diplomhandelslehrer, Diplomöko-
nompädagoge, Diplomagrarpädagoge, Diplomme-
dizinpädagoge, Diplomgartenbaupädagoge, als 
Diplomingenieur oder Diplomökonom mit zusätz-
lichem berufspädagogischen Abschluss. 10, 11

C.	 Lehrkräfte	im	Unterricht	an	Förderschulen
Entgeltgruppe 9

Lehrer als Fachlehrer 
nach der Verordnung des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Kultus über die berufsbegleitende Ausbildung 
und Prüfung für Fachlehrer an Förderschulen für geistig 
Behinderte und Körperbehinderte im Freistaat Sachsen 
(FachlFöVO) vom 4. Januar 1994 (SächsGVBl. S. 152) so-
wie nach der Verordnung des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Kultus über die berufsbegleitende Ausbildung und 
Prüfung zum Fachlehrer im Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung (FachlFöVO) vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. 
S. 408), zul. geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 
5. Februar 2007 (SächsGVBl. S. 30, 32).
(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 11
Lehrer
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer für Hilfsschulen (Universität 
Rostock),

b) mit nicht abgeschlossener dreijähriger pädagogischer 
Fachschulausbildung zum Lehrer für die unteren Klas-
sen mit zusätzlicher abgeschlossener pädagogischer 
Hochschulausbildung als Diplomlehrer für eine son-
derpädagogische Fachrichtung,

c) mit abgeschlossener Ausbildung als Freundschaftspi-
onierleiter oder Erzieher jeweils mit einer Lehrbefähi-
gung für die Fächer Deutsch oder Mathematik und für 
ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4) mit zusätzlicher abge-
schlossener pädagogischer Hochschulausbildung als 
Diplomlehrer für eine sonderpädagogische Fachrich-
tung,

d) mit abgeschlossener pädagogischer Fachschulaus-
bildung als Lehrer für die unteren Klassen der allge-

1   Nach mindestens sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit 
1. August 1991 nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6.

2   Nach seit dem 1. Juli 1995 mindestens achtjähriger Lehrtätigkeit 
und Bewährung nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6. 
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Anlage	2

Änderungstarifvertrag	Nr.	1	 
zum Tarifvertrag  

über die Eingruppierung und die Entgeltordnung  
für	die	Lehrkräfte	der	Länder	 

(TV	EntgO-L)

vom	2.	Februar	2016

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits
und

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft  
– Bundesvorstand –,

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,  
– Hauptvorstand –,

andererseits
wird Folgendes vereinbart:

§	1	 
Änderung	des	TV	EntgO-L

Der Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgelt-
ordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) vom 
28. März 2015 wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 wird in § 14 Absatz 1 TV-L die Angabe „Abschnitt 
1“ durch die Wörter „Abschnitt 1, Abschnitt 2 Ziffer 1 
oder Abschnitt 5 Ziffer 1“ ersetzt.

2. In § 6 Absatz 2 Ziffer 2 werden die Wörter „der be-
sonderen Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2“ 
durch die Wörter „in Entgeltgruppe 9 der besonderen 
Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 und neun 
Jahren in Stufe 3“ ersetzt. 

3. In § 7 wird die Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 
Satz 1 2. Halbsatz TV-L wie folgt geändert:

a) Dem bisherigen Text wird die Satzbezeichnung „1“ 
vorangestellt und die Wörter „Höhergruppierungen 
über mehr als eine Entgeltgruppe“ durch die Wörter 
„Eingruppierung über mehr als eine Entgeltgrup-
pe“ ersetzt.

b) Es werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:
„2Satz 1 findet keine Anwendung bei einer Höher-
gruppierung, die aufgrund des Inkrafttretens der 
Entgeltordnung Lehrkräfte auf Antrag gemäß § 29a 
Absatz 3 und 4 TVÜ-Länder in der Fassung des § 11 
TV EntgO-L erfolgt. 3Hat die Lehrkraft nach der 
Überleitung in die Entgeltordnung Lehrkräfte einen 
Antrag nach § 29a Absatz 3 TVÜ-Länder in der Fas-
sung des § 11 TV EntgO-L nicht gestellt, gilt im Fal-
le einer späteren Höhergruppierung die bisherige 
Entgeltgruppe (Protokollerklärung zu § 29a Absatz 
2 Satz 1 und 2 TVÜ-Länder in der Fassung des § 11 
TV EntgO-L) als Entgeltgruppe nach Satz 1, von der 
aus die Höhergruppierung erfolgt.“

4. In § 11 wird § 29a TVÜ-Länder wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
„3Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Ent-
geltgruppe eine Zulage geknüpft war, wird diese 
weitergewährt, solange die anspruchsbegründende 
Tätigkeit unverändert ausgeübt wird und die sons-
tigen Voraussetzungen für die Zulage erfüllt sind.“

b) Die Überschrift der Protokollerklärung zu § 29a Ab-
satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2 Satz 1 und 2:“

c) Nach der Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2 
Satz 1 und 2 wird folgende Protokollerklärung zu 
§ 29a Absatz 2 Satz 3 eingefügt:
„Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2 Satz 3:
Die Höhe der jeweiligen Zulage entspricht der Höhe 
der vergleichbaren Zulage nach dem beim Arbeit-
geber geltenden Besoldungsrecht.“

d) Dem Absatz 5 wird folgender Satz 3 angefügt:
„3Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 
nach der Entgeltordnung Lehrkräfte ein Anspruch 
auf eine höhere Entgeltgruppe (Absatz 3 Satz 1)  
oder auf eine Entgeltgruppenzulage (Absatz 3 
Satz 4) und bestünde nach entsprechender Eingrup-
pierung Anspruch auf eine Angleichungszulage 
(Absatz 3 Satz 5) ab 1. August 2016, gilt im Falle 
eines nicht ausgeübten Antragsrechts nach Absatz 3 
Satz 1 bzw. Satz 4 ein Antrag nach Absatz 3 Satz 5 
als Antrag nach Absatz 3 Satz 1 bzw. Satz 4, der auf 
den 1. August 2015 zurückwirkt.“

e) Es werden folgende Absätze 6 und 7 angefügt:

„(6) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 
aufgrund einer Änderung des beim Arbeit-
geber geltenden Besoldungsgesetzes für die 
vergleichbare beamtete Lehrkraft eine höhere 
Besoldungsgruppe, sind die Lehrkräfte, die 
keinen Antrag nach Absatz 3 gestellt haben, 
auf Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, 
die sich nach § 12 TV-L in der Fassung des § 3 
TV EntgO-L ergibt. 2Die Stufenzuordnung in 
der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach 
den Regelungen für Höhergruppierungen 
(§ 17 Absatz 4 TV-L in der Fassung des § 7 TV 
EntgO-L). 3War die Lehrkraft in der bisherigen 
Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie 
abweichend von Satz 2 der Stufe 1 der höheren 
Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 
verbrachte Zeit wird angerechnet. 4Satz 1 gilt 
für den erstmaligen Anspruch auf eine Entgelt-
gruppenzulage entsprechend.

(7) 1Der Antrag nach Absatz 6 Satz 1 und/oder nach 
Absatz 6 Satz 4 kann nur innerhalb eines Jahres 
nach dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung 
gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf 
den Tag des Inkrafttretens zurück; danach ein-
getretene Änderungen der Stufenzuordnung in 
der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der 
Stufenzuordnung nach Absatz 6 Satz 2 und 3 
unberücksichtigt. 2Ruht das Arbeitsverhältnis 
am Tag des Inkrafttretens des Änderungsge-
setzes, beginnt die Frist von einem Jahr mit 
der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag 
wirkt auf den Tag des Inkrafttretens der Geset-
zesänderung zurück.“

5. Die Anlage wird wie folgt geändert: 

a) Den Vorbemerkungen zu allen Abschnitten der Ent-
geltordnung Lehrkräfte wird folgende Nummer 4 
angefügt:

„4. (1) 1Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsver-
trages und der Vorschriften hierzu als gleich-
wertig festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und 
Befähigungsnachweise stehen ab dem Zeit-
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c) In Abschnitt 4 Unterabschnitt 3 wird die Protokoll-
erklärung Nr. 2 wie folgt gefasst:
„Nr. 2  In Nordrhein-Westfalen gelten auch

a) sozialpädagogische Mitarbeiter in der 
Schuleingangsphase an Förderschulen 
und sozialpädagogische Mitarbeiter mit 
einer Tätigkeit in inklusiven Lerngruppen 
in der Schuleingangsphase an Grund-
schulen als Lehrkräfte im Sinne der Ent-
geltgruppe 10,

b) sozialpädagogische Mitarbeiter in der 
Schuleingangsphase an Grundschulen 
als Lehrkräfte im Sinne der Entgeltgrup-
pe 9 Fallgruppe 1 und

c) sozialpädagogische Mitarbeiter in der 
Schuleingangsphase an Grundschulen 
oder an Förderschulen als Lehrkräfte im 
Sinne der Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 2 
und 3.“

d) Abschnitt 5 wird wie folgt geändert:

aa) Ziffer 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Absatz 3 Satz 2 und in Absatz 5 
Satz 1 wird jeweils das Wort „Lehramts-
befähigung“ durch das Wort „Lehreraus-
bildung“ ersetzt.

bbb) In Absatz 6 werden die Wörter „erwor-
benen Lehramtsbefähigung“ durch die 
Wörter „von ihr abgeschlossenen Lehrer-
ausbildung“ ersetzt.

ccc) Im Klammerzusatz nach Absatz 6 wird die 
Angabe „7 und 8“ durch die Angabe „7, 8 
und 9“ ersetzt.

bb) Den Protokollerklärungen wird folgende Num-
mer 9 angefügt:
„Nr. 9  Im Land Sachsen-Anhalt werden Lehr-

kräfte mit einer Ausbildung als Lehrer 
nach dem Recht der ehemaligen DDR, 
die nicht unter Ziffer 1 fallen, wie 
Freundschaftspionierleiter und Erzieher 
mit mindestens einer Lehrbefähigung 
nach Ziffer 2 Absatz 2 Buchstabe a ein-
gruppiert.“

§	2	 
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. August 2015 
in Kraft.

punkt ihres Erwerbs den in den Eingruppie-
rungsregelungen geforderten entsprechenden 
Anforderungen gleich. 2Ist die Gleichwertigkeit 
erst nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse 
festgestellt worden, gilt die Gleichstellung ab 
der Feststellung. 

(2) Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet 
erworbenen Facharbeiterzeugnis, das nach 
Artikel 37 des Einigungsvertrages und der Vor-
schriften hierzu dem Prüfungszeugnis in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Aus-
bildungsdauer von mindestens drei Jahren bzw. 
einer kürzeren Ausbildungsdauer gleichgestellt 
ist, werden bei entsprechender Tätigkeit wie 
Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung in einem solchen Ausbildungsberuf 
eingruppiert.“

b) Abschnitt 2 wird wie folgt geändert:

aa) Ziffer 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Absatz 1 Satz 4 wird die Fußnote *) wie 
folgt gefasst:

 „*)  Für ab 1. August 2015 neu zu 
 begründende Arbeitsverhältnisse: 
Stufe 2 nach 2 Jahren in Stufe 1, Stufe 
3 nach 5 Jahren in Stufe 2“

bbb) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „mit 
der dieser Schulform, diesem Schulzweig 
bzw. dieser Schul- bzw. Klassenstufe ent-
sprechenden Lehramtsbefähigung“ durch 
die Wörter „mit dem dieser Schulform, 
diesem Schulzweig bzw. dieser Schul- 
bzw. Klassenstufe entsprechenden Lehr-
amtsstudium“ ersetzt.

ccc) In Absatz 6 werden die Wörter „der 
 erworbenen Lehramtsbefähigung“ durch 
die Wörter „dem von ihr abgeschlossenen 
Lehramtsstudium“ ersetzt.

bb) In Absatz 2 der Protokollerklärung Nr. 12 wer-
den nach dem Wort „einschlägigen“ das Wort 
„abgeschlossenen“ eingefügt und die Anga-
be „§ 7 Absatz 1 Nr. 2“ durch die Angabe „§ 7 
 Absatz 1 Nr. 1“ ersetzt. 
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Änderung	der	Niederschriftserklärungen	zum	
TV-L	und	anderen	Tarifverträgen;	zuletzt	geän-
dert	am	28.	März	2015

Abschnitt	I	(Niederschriftserklärungen	zum	TV-L)	wird	
wie	folgt	geändert:

1. Nach Nr. 10 wird folgende Nr. 11 neu eingefügt:
„11.	 Zu	Nr.	4	der	Protokollerklärungen	zu	§	16	Ab-

satz 2:

Die Frage der Entzerrung der Entgeltgruppe 9 
wird Gegenstand der Verhandlungen zur Entgelt-
ordnung zum TV-L (Nr. III. 1 der Tarifeinigung 
vom 17. Februar 2017) sein.“

2. Die bisherige Nr. 11 wird Nr. 11a.

3. Nr. 22b – Zu § 44 Nr. 2a Ziffern 1 und 2 – wird gestri-
chen.

Änderung	der	Niederschriftserklärungen	zur	Ent-
geltordnung	zum	TV-L	(vom 2. Januar 2012)
Nach Nr. 7 werden folgende Nrn. 7a und 7b neu angefügt:

„7a	 Zu	den	Absätzen	1	und	2	der	Protokollerklärung	
Nr. 2	zu	Entgeltgruppe	9	Fallgruppe	1	des	Teils	II	
Abschnitt	20	Unterabschnitt	4:
Die Frage der Einbeziehung von Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung in diese Regelung 
bleibt den Verhandlungen zur Entgeltordnung zum 
TV-L (Nummer III. 1 der Tarifeinigung vom 17. Feb-
ruar 2017) vorbehalten.

7b	 Zu	Absatz	3	der	Protokollerklärung	Nr.	2	zu	Ent-
geltgruppe	9	Fallgruppe	1	des	Teils	II	Abschnitt	20	
Unterabschnitt	4:

 1Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) ist eine Organi-
sationsbezeichnung, die auch durch andere Begriffe 
wie z. B. Kommunaler Sozialer Dienst (KSD) ersetzt 
sein kann. 2Der Begriff bezeichnet hier die Aufgaben-
stellung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und muss 
nicht mit der Benennung der Organisationsform bei 
dem einzelnen Arbeitgeber übereinstimmen.“

Änderung	der	Niederschriftserklärungen	zum	TV	
EntgO-L	(vom 1. August 2015)
1. Es werden folgende neue Nrn. 1 und 2 vorangestellt:

„1.		 Zu	§	6	Absatz	2	Nr.	1	und	Nr.	4	Satz	1:	

Zur Erläuterung von § 6 Absatz 2 Nr. 1 und Nr. 4 
Satz 1 sind sich die Tarifvertragsparteien über 
folgende Beispiele einig:

Beispiel	1:	
Eine Lehrkraft war im Anschluss an den festge-
setzten Vorbereitungsdienst in folgenden befriste-
ten Arbeitsverhältnissen beim selben Arbeitgeber 
beschäftigt: 
1.  vom 1. September 2015 bis zum 30. Juni 2016  

(zehn Monate),
2.  vom 1. August 2016 bis zum 31. Mai 2017  

(zehn Monate).
Zum 1. September 2017 wird die Lehrkraft beim 
selben Arbeitgeber in ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis übernommen.
In dem zum 1. September 2017 begründeten 
 Arbeitsverhältnis werden zu den Zeiten ein-
schlägiger Berufserfahrung aus den beiden 

Fristarbeitsverhältnissen (10 Monate + 10 Mo-
nate = 20 Monate) einmalig sechs Monate des 
Vor bereitungsdienstes, die im ersten Arbeits-
verhältnis nach § 6 Absatz 2 Nr. 4 Satz 1 auf die 
Stufenlaufzeit der Stufe 1 angerechnet wurden, 
hinzugerechnet (20 Monate + 6 Monate = 26 Mo-
nate). Die Einstellung am 1. September 2017 er-
folgt in Stufe 2. 

Beispiel	2:	
Eine Lehrkraft war im Anschluss an den fest-
gesetzten Vorbereitungsdienst in folgenden be-
fristeten Arbeitsverhältnissen beim selben Arbeit-
geber beschäftigt:
1.  vom 1. März 2015 bis zum 29. Februar 2016 

(zwölf Monate),
2.  vom 1. März 2016 bis zum 31. Dezember 2016 

(zehn Monate),
3.  vom 1. Februar 2017 bis zum 30. September 

2017 (acht Monate).
Danach wird die Lehrkraft beim selben Arbeit-
geber vom 1. März 2018 bis zum 31. Juli 2018 für 
fünf Monate befristet weiterbeschäftigt und ab 
1. August 2018 in ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis übernommen. 
Für das am 1. März 2018 beginnende Arbeits-
verhältnis werden gemäß § 6 Absatz 2 Nr. 1 für 
die Stufenfestsetzung zu den Zeiten einschlägi-
ger Berufserfahrung aus den vorangegangenen 
drei Fristarbeitsverhältnissen (12 Monate + 10 
Monate + 8 Monate = 30 Monate) einmalig sechs 
Monate des Vorbereitungsdienstes, die im ersten 
Arbeitsverhältnis nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 auf 
die Stufenlaufzeit der Stufe 1 angerechnet wur-
den, hinzugerechnet (30 Monate + 6 Monate = 36 
Monate). Die Einstellung am 1. März 2018 erfolgt 
in Stufe 3. 
Ebenso erfolgt die Stufenfestsetzung für das zum 
1. August 2018 beginnende Arbeitsverhältnis. Zu 
den Zeiten einschlägiger Berufserfahrung aus 
den vier Fristarbeitsverhältnissen (12 Monate + 10 
Monate + 8 Monate + 5 Monate = 35 Monate) wer-
den einmalig sechs Monate des Vorbereitungs-
dienstes, die im ersten Arbeitsverhältnis nach § 6 
Absatz 2 Nr. 4 Satz 1 auf die Stufenlaufzeit der 
Stufe 1 angerechnet wurden, hinzugerechnet (35 
Monate + 6 Monate = 41 Monate). Die Einstellung 
am 1. August 2018 erfolgt in Stufe 3.

2.	 Zu	der	Vorbemerkung	Nr.	1	Absätze	5	und	6	zu	
allen	 Abschnitten	 der	 Entgeltordnung	 Lehr-
kräfte	sowie	zu	Abschnitt	4	Unterabschnitte	2	
und	3:
1Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht 
Einvernehmen, dass von der Entgeltordnung für 
Lehrkräfte nur Beschäftigte erfasst werden, bei 
denen entsprechend der Protokollerklärung zu 
§ 44 Nr. 1 TV-L die Vermittlung von Kenntnis-
sen und Fertigkeiten im Rahmen eines Schul-
betriebes der Tätigkeit das Gepräge gibt. 2Gibt 
diese Aufgabenstellung nicht der Tätigkeit das 
Gepräge, erfolgt die Eingruppierung nach den 
Tätigkeitsmerkmalen des Teils II Abschnitt 20 der 
Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L).“

2. Die bisherigen Nrn. 1 und 2 werden Nrn. 3 und 4
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	Änderungstarifvertrag	Nr.	7	 
zum Tarifvertrag  

für	Auszubildende	der	Länder	 
in	Ausbildungsberufen	nach	dem	Berufsbildungsgesetz	 

(TVA-L	BBiG)

vom 17. Februar 2017

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

..….

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§	1	 
Wiederinkraftsetzung von Tarifvorschriften

§ 19 des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder in 
Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz 
(TVA-L BBiG) vom 12. Oktober 2006 in der Fassung des 
Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 28. März 2015 wird 
mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wieder in Kraft gesetzt.

§	2	 
Änderung	des	TVA-L	BBiG

Der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Aus-
bildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L 
BBiG) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geändert durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 6 vom 28. März 2015, wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 Absatz 2 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
“a) Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und 

Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege, Operationstechnischen Assistenz, An-
ästhesietechnischen Assistenz, Entbindungspflege 
und Altenpflege sowie Schülerinnen/Schüler in der 
Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe,“

2. § 4 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
“2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen 
 Betriebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt handeln, so-
weit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen 
Arzt geeinigt haben.“

3. § 8 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

“(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Aus-
zubildende 

a) in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis  
31. Dezember 2017
im ersten Ausbildungsjahr 901,82 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 955,96 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 1.005,61 Euro,
im vierten Ausbildungsjahr 1.074,51 Euro,

b) ab 1. Januar 2018
im ersten Ausbildungsjahr 936,82 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 990,96 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 1.040,61 Euro,
im vierten Ausbildungsjahr 1.109,51 Euro.“

4. In § 9 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe “28“ durch die 
Angabe “29“ ersetzt.

Tarifverträge	 
für	Auszubildende	und	 

Praktikantinnen/Praktikanten	 
im	öffentlichen	Dienst	der	Länder	

Bekanntmachung  
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	 

für Landesentwicklung und Heimat

vom	30.	Juli	2017,	Az.	25-P	2518-1/21

Abschnitt	I

Nachstehend werden folgende Tarifverträge zum Vollzug 
bekannt gegeben:

1. Änderungstarifvertrag Nr. 7 vom 17. Februar 2017 zum 
Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbil-
dungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L 
BBiG) vom 12. Oktober 2006 (FMBl. 2007 S. 112, StAnz. 
Nr. 49), der zuletzt durch Änderungstarifvertrag Nr. 6 
vom 28. März 2015 (FMBl. S. 254, 255; StAnz. Nr. 35) 
geändert worden ist,

2. Änderungstarifvertrag Nr. 7 vom 17. Februar 2017 zum 
Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pflege-
berufen (TVA-L Pflege) vom 12. Oktober 2006 (FMBl. 
2007 S. 112, 117; StAnz. Nr. 49), der zuletzt durch Än-
derungstarifvertrag Nr. 6 vom 28. März 2015 (FMBl. S. 
254, 256; StAnz. Nr. 35) geändert worden ist, und

3. Änderungstarifvertrag Nr. 4 vom 17. Februar 2017 zum 
Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingun-
gen der Praktikantinnen/Praktikanten der Länder (TV 
Prakt-L) vom 9. Dezember 2011 (FMBl. 2012 S. 22, 
StAnz. 2012 Nr. 2), der zuletzt durch Änderungstarif-
vertrag Nr. 3 vom 28. März 2015 (FMBl. S. 254, 257; 
StAnz. Nr. 35) geändert worden ist.

Diese Tarifverträge wurden getrennt, aber inhaltsgleich 
abgeschlossen mit

– ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bun-
desvorstand –, diese zugleich handelnd für die Gewerk-
schaft der Polizei, die Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt und die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft,

und

– dbb beamtenbund und tarifunion, vertreten durch die 
Bundestarifkommission.

Abschnitt	II

Die Tarifverträge sind im Intranet abrufbar (www.stmf.
bybn.de; Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder/Änderungstarifverträge) bzw. stehen im 
Internet als Download 

(www.stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/ 
tarifvertrag.zip)

zur Verfügung.

L a z i k  
Ministerialdirektor 
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5. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
“3Für die Erstattung der nachgewiesenen notwen-
digen Kosten einer Unterkunft am auswärtigen Ort 
gelten, soweit nicht eine unentgeltliche Unterkunft 
zur Verfügung steht, diejenigen Regelungen ent-
sprechend, die für die Beschäftigten des Ausbilden-
den maßgebend sind.“

b) In Absatz 3 wird dem Wort “Erstattungen“ die Satz-
bezeichnung “2“ vorangestellt und die bisherige 
Satzbezeichnung “2“ vor Satz 3 in “3“ geändert.

6. § 11 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
“2Erstattungsfähig sind die im Bundesgebiet notwendi-
gen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte 
der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmä-
ßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr 
ohne Zuschläge).“

7. § 23 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1a wird das Datum “31. Dezember 2016“ 

durch das Datum “31. Dezember 2018“ ersetzt.
b) In Absatz 4 Buchstabe a wird das Datum “31. De-

zember 2016“ durch das Datum “31. Dezember 
2018“ ersetzt.

§	3	 
Ausnahmen	vom	Geltungsbereich

Für Auszubildende, die spätestens mit Ablauf des 17. Feb-
ruar 2017 aus dem Ausbildungsverhältnis ausgeschieden 
sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis zum 
31. August 2017 schriftlich beantragen.

§	4	 
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 
in Kraft.

Berlin, den 17. Februar 2017

Änderungstarifvertrag	Nr.	7	 
zum Tarifvertrag  

für	Auszubildende	der	Länder	in	Pflegeberufen	 
(TVA-L	Pflege)

vom 17. Februar 2017

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

..….

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§	1	 
Wiederinkraftsetzung von Tarifvorschriften

§ 18a des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder in 
Pflegeberufen (TVA-L Pflege) vom 12. Oktober 2006 in der 
Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 28. März 
2015 wird mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wieder in Kraft 
gesetzt.

§	2	 
Änderung	des	TVA-L	Pflege

Der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pfle-
geberufen (TVA-L Pflege) vom 12. Oktober 2006, zuletzt 
geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 6 vom 28. 
März 2015, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 1 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a angefügt:

“(1a) 1Dieser Tarifvertrag gilt auch für Schülerinnen/
Schüler in der Operationstechnischen Assistenz und in 
der Anästhesietechnischen Assistenz jeweils nach der 
DKG-Empfehlung vom 17. September 2013 (Auszubil-
dende). 2Voraussetzung ist, dass die praktische Ausbil-
dung an einer Universitätsklinik erfolgt, die unter den 
Geltungsbereich des TV-L fällt.“

2. § 4 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

“2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Be-
triebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt handeln, soweit 
sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt 
geeinigt haben.“

3. § 8 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

“(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Aus-
zubildende

a) in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 
2017

im ersten Ausbildungsjahr 1.025,70 Euro,

im zweiten Ausbildungsjahr 1.091,70 Euro,

im dritten Ausbildungsjahr 1.198,00 Euro,

b) ab 1. Januar 2018

im ersten Ausbildungsjahr 1.060,70 Euro,

im zweiten Ausbildungsjahr 1.126,70 Euro,

im dritten Ausbildungsjahr 1.233,00 Euro.“

4. In § 9 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe “28“ durch die 
Angabe “29“ ersetzt.

5. § 11 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

“2Erstattungsfähig sind die im Bundesgebiet notwen-
digen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahr-
karte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten 
regel mäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im 
Bahnverkehr ohne Zuschläge).“

6. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1a wird das Datum “31. Dezember 2016“ 
durch das Datum “31. Dezember 2018“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Buchstabe a wird das Datum “31. De-
zember 2016“ durch das Datum “31. Dezember 
2018“ ersetzt.

§	3	 
Ausnahmen	vom	Geltungsbereich

Für Auszubildende, die spätestens mit Ablauf des 17. Feb-
ruar 2017 aus dem Ausbildungsverhältnis ausgeschieden 
sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis zum 31. 
August 2017 schriftlich beantragen.

§	4	 
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 
in Kraft.

Berlin, den 17. Februar 2017 
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vom 1. Januar 2017 bis  
31. Dezember 2017 1.718,54 Euro,
ab 1. Januar 2018 1.753,54 Euro,

–  der pharmazeutisch-technischen Assistentin/  
des pharmazeutisch-technischen Assistenten,  
der Erzieherin/des Erziehers

vom 1. Januar 2017 bis  
31. Dezember 2017 1.493,26 Euro,
ab 1. Januar 2018 1.528,26 Euro,

–  der Kinderpflegerin/des Kinderpflegers,  
der Masseurin und medizinischen  
Bademeisterin/ des Masseurs und medizini-
schen Bademeisters,  
der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten

vom 1. Januar 2017 bis  
31. Dezember 2017 1.436,31 Euro,
ab 1. Januar 2018 1.471,31 Euro.“

3. In § 10 Satz 1 wird die Angabe “28“ durch die Angabe 
“29“ ersetzt.

4. In § 18 Absatz 3 wird das Datum “31. Dezember 2016“ 
durch das Datum “31. Dezember 2018“ ersetzt.

§	2	 
Ausnahmen	vom	Geltungsbereich

Für Praktikantinnen und Praktikanten, die spätestens mit 
Ablauf des 17. Februar 2017 aus dem Praktikantenverhält-
nis ausgeschieden sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn 
sie dies bis zum 31. August 2017 schriftlich beantragen.

§	3	 
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 
in Kraft.

Berlin, den 17. Februar 2017

Änderungstarifvertrag	Nr.	4	 
zum	Tarifvertrag	über	die	Regelung	der	 

Arbeitsbedingungen	 
der	Praktikantinnen/Praktikanten	der	Länder	 

TV	Prakt-L)

vom 17. Februar 2017

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

..….

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§	1	 
Änderung	des	TV	Prakt-L

Der Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingun-
gen der Praktikantinnen/Praktikanten der Länder (TV 
Prakt-L) vom 9. Dezember 2011, zuletzt geändert durch 
den Änderungstarifvertrag Nr. 3 vom 28. März 2015, wird 
wie folgt geändert:

1. § 4 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 “2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Be-
triebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt handeln, soweit 
sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt 
geeinigt haben.“

2. § 8 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

“(1) Das monatliche Entgelt beträgt für Praktikantin-
nen/Praktikanten für den Beruf

–  der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters,  
der Sozialpädagogin/des Sozialpädagogen,  
der Heilpädagogin/des Heilpädagogen
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Tarifverträge	 
für	Ärztinnen	und	Ärzte	an	Universitätskliniken

Bekanntmachung  
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	 

für Landesentwicklung und Heimat

vom	14.	August	2017,	Az.:	25-P	2600-2/23

Abschnitt	I

Nachstehend wird der Änderungstarifvertrag Nr. 6 vom 
12. April 2017 zum Tarifvertag für Ärztinnen und Ärzte 
an Universitätsklinken (TV-Ärzte) vom 30. Oktober 2006 
(FMBl. 2007 S. 149, 150; StAnz. 2007 Nr. 6), der zuletzt 
durch Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 17. April 2015 
(FMBl. S. 157; StAnz. Nr. 34) geändert worden ist, zum 
Vollzug bekanntgegeben.

Der Änderungstarifvertrag wurde zwischen der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder und dem Marburger Bund 
– Bundesverband – abgeschlossen. 

Abschnitt	II

Der Tarifvertrag ist im Intranet abrufbar (www.stmf.bybn.
de; Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder/Regelungen für Ärztinnen/Ärzte) bzw. 
steht im Internet als Download 

(www.stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/ 
tarifvertrag.zip)

zur Verfügung.

Hü b n e r  
Ministerialdirektor
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5. Die Protokollerklärung Nr. 3 zu § 19 wird wie folgt ge-
fasst:

„3. Der Einsatzzuschlag beträgt

– ab 1. April 2017  19,25 Euro,

– ab 1. Februar 2018  19,64 Euro,

– ab 1. Dezember 2018  19,84 Euro.“

6. In § 33 Absatz 1 Buchstabe a werden die Worte „einer 
abschlagsfreien“ durch das Wort „der“ ersetzt.

7. In § 38 a wird folgender Absatz 3 angefügt:

„1Bei Ärztinnen und Ärzten, die Pflichtmitglieder einer 
auf landesrechtlicher Grundlage errichteten Versor-
gungseinrichtung für Ärztinnen und Ärzte, Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte bzw. Tierärztinnen und Tierärzte 
(ärztliche Versorgungswerke) sind, endet das Arbeits-
verhältnis abweichend von § 33 Absatz 1 Buchstabe a 
mit Erreichen der für das jeweilige ärztliche Versor-
gungswerk nach dem Stand vom 1. April 2017 gelten-
den Altersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente, 
sofern dies zu einem späteren Zeitpunkt als nach § 33 
Absatz 1 Buchstabe a erfolgt. 2Nach dem 1. April 2017 
wirksam werdende Änderungen der satzungsmäßigen 
Bestimmungen der ärztlichen Versorgungswerke im 
Hinblick auf das Erreichen der Altersgrenze für eine 
abschlagsfreie Altersrente sind nur dann maßgeblich, 
wenn die sich daraus ergebende Altersgrenze mit der 
gesetzlich festgelegten Altersgrenze zum Erreichen der 
Regelaltersrente übereinstimmt.“

8. In § 39 Absatz 4 Buchstaben a bis c und g wird jeweils 
das Datum „31. März 2017“ durch das Datum „30. Sep-
tember 2019“ ersetzt.

9. Die Anlagen A und B werden durch die Anlagen A 1, 
A 2 und B dieses Tarifvertrages ersetzt.

§	3	 
Ausnahmen	vom	Geltungsbereich

Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 12. April 
2017 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, gelten 
die §§ 1 und 2 nur, wenn dies bis zum 31. Oktober 2017 
schriftlich beantragt wird.

§	4	 
Inkrafttreten

1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. April 2017 
in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 Nummer 2 am 
1. Februar 2018 in Kraft.

Berlin, den 12. April 2017

Änderungstarifvertrag Nr. 6  
zum Tarifvertrag  

für	Ärztinnen	und	Ärzte	an	Universitätskliniken	 
(TV-Ärzte)

vom 12. April 2017

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§	1	 
Wiederinkraftsetzung gekündigter Tarifvorschriften

Die gekündigte Vorschrift des § 8 Absatz 1 des Tarifvertra-
ges für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken vom 
30. Oktober 2006 in der Fassung des Änderungstarifvertra-
ges Nr. 5 vom 17. April 2015 wird wieder in Kraft gesetzt.

§	2	 
Änderung	des	TV-Ärzte

Der Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitäts-
kliniken vom 30. Oktober 2006, zuletzt geändert durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 17. April 2015, wird wie 
folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird der Wortlaut zu den Anlagen 
A und B durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„Anlage A 1  Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte im 
Geltungsbereich des TV-Ärzte für die Zeit 
vom 1. April 2017 bis 31. Januar 2018

Anlage A 2  Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte 
im Geltungsbereich des TV-Ärzte für die 
Zeit vom 1. Februar 2018 bis 30. Novem-
ber 2018

Anlage B   Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte im 
Geltungsbereich des TV-Ärzte ab 1. De-
zember 2018“.

2. In der Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 wird die 
Angabe „Stufe 2“ durch die Angabe „Stufe 4“ ersetzt. 

3. In § 15 Absatz 2 werden die Angaben „A und B“ durch 
die Angaben „A 1, A 2 und B“ ersetzt.

4. In § 16 Absatz 1 Satz 2 werden die Angaben „A und B“ 
durch die Angaben „A 1, A 2 und B“ ersetzt.



FMBl. Nr. 12/2017 409

Anlage A 1 
 
 

Entgelttabelle 
für Ärztinnen und Ärzte 

im Geltungsbereich des TV-Ärzte 
 

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden 
 

- Gültig vom 1. April 2017 bis 31. Januar 2018 - 

  

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

Ä 1 
4.495,47 4.750,28 4.932,27 5.247,76 5.623,89 5.770,59 

im 1. Jahr im 2. Jahr im 3. Jahr im 4. Jahr im 5. Jahr ab dem 
6. Jahr 

Ä 2 
5.933,29 6.430,78 6.867,59 7.113,04 7.246,85 7.431,79 

ab dem  
1. Jahr 

ab dem 
4. Jahr 

ab dem 
7. Jahr 

ab dem 
9. Jahr 

ab dem 
11. Jahr 

ab dem 
13. Jahr 

Ä 3 
7.431,79 7.868,60 8.493,47 

      

ab dem 
1. Jahr 

ab dem 
4. Jahr 

ab dem 
7. Jahr 

Ä 4 

8.742,23 9.367,09 9.864,55 

      

ab dem 
1. Jahr 

ab dem 
4. Jahr 

ab dem 
7. Jahr 
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Anlage A 2 
 
 

Entgelttabelle 
für Ärztinnen und Ärzte 

im Geltungsbereich des TV-Ärzte 
 

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden 
 

- Gültig vom 1. Februar 2018 bis 30. November 2018 - 

  

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

Ä 1 
4.585,38 4.845,29 5.030,92 5.352,72 5.736,37 5.886,00 

im 1. Jahr im 2. Jahr im 3. Jahr im 4. Jahr im 5. Jahr ab dem 
6. Jahr 

Ä 2 
6.051,96 6.559,40 7.004,94 7.255,30 7.391,79 7.580,43 

ab dem  
1. Jahr 

ab dem 
4. Jahr 

ab dem 
7. Jahr 

ab dem 
9. Jahr 

ab dem 
11. Jahr 

ab dem 
13. Jahr 

Ä 3 
7.580,43 8.025,97 8.663,34 

      

ab dem 
1. Jahr 

ab dem 
4. Jahr 

ab dem 
7. Jahr 

Ä 4 

8.917,07 9.554,43 10.061,84 

      

ab dem 
1. Jahr 

ab dem 
4. Jahr 

ab dem 
7. Jahr 
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Anlage B 
 
 

Entgelttabelle 
für Ärztinnen und Ärzte 

im Geltungsbereich des TV-Ärzte 
 

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden 
 

- Gültig ab 1. Dezember 2018 - 

  

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

Ä 1 
4.631,23 4.893,74 5.081,23 5.406,25 5.793,73 5.944,86 

im 1. Jahr im 2. Jahr im 3. Jahr im 4. Jahr im 5. 
Jahr 

ab dem 
6. Jahr 

Ä 2 
6.112,48 6.624,99 7.074,99 7.327,85 7.465,71 7.656,23 

ab dem  
1. Jahr 

ab dem 
4. Jahr 

ab dem 
7. Jahr 

ab dem 
9. Jahr 

ab dem 
11. Jahr 

ab dem 
13. Jahr 

Ä 3 
7.656,23 8.106,23 8.749,97 

      

ab dem 
1. Jahr 

ab dem 
4. Jahr 

ab dem 
7. Jahr 

Ä 4 

9.006,24 9.649,97 10.162,46 

      

ab dem 
1. Jahr 

ab dem 
4. Jahr 

ab dem 
7. Jahr 
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Versorgung
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A. Einführung 
 

Zur Sicherung künftiger Versorgungsaufwendungen hat der Freistaat Bayern 

im Jahr 1999 für den Freistaat und die seiner Aufsicht unterliegenden selb-

ständigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

ein Sondervermögen unter dem Namen „Versorgungsrücklage des Freistaa-

tes Bayern“ errichtet. Ergänzend dazu wurde für den Freistaat Bayern zum 

1. Januar 2008 das Sondervermögen „Versorgungsfonds des Freistaates 

Bayern“ eingerichtet. Mit Gesetz über die Bildung von Versorgungsrücklagen 

im Freistaat Bayern (BayVersRücklG) vom 11. Dezember 2012 (GVBl. 

S. 613), zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 17. Dezember 2014 

(GVBl. S. 511) wurden die Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Frei-

staates Bayern“ und „Versorgungsfonds des Freistaates Bayern“ zum 

1.1.2013 unter dem neuen Namen „Bayerischer Pensionsfonds“ fusioniert. 

Diesem Sondervermögen werden jährlich 100 Mio. € aus dem Staatshaushalt 

(Art. 6 Abs. 1 BayVersRücklG) sowie die an den Freistaat Bayern bezahlten 

Versorgungszuschläge nach Art. 14 Abs. 2 Bayerisches Beamtenversor-

gungsgesetz zugeführt (Art. 6 Abs. 2 BayVersRücklG). 

 

Für die sonstigen, nichtstaatlichen Dienstherren gelten die bisherigen Vorga-

ben zur Rücklagenbildung fort. Die Zuführungen errechnen sich aus den in 

den Jahren 1999 bis 2002 vorgenommenen Verminderungen der Anpassung 

der Besoldungs- und Versorgungsbezüge um jeweils 0,2 Prozentpunkte 

(Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayVersRücklG) sowie der Hälfte der Einsparun-

gen aus der schrittweisen Absenkung des Versorgungsniveaus (Art. 17 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayVersRücklG). Im Jahr 2016 ließen insgesamt acht 

Einrichtungen ihre Versorgungsrücklage zusammen mit dem staatlichen Son-

dervermögen „Bayerischer Pensionsfonds“ verwalten. 
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Verwaltung 
 
Mit der Verwaltung der Mittel des Sondervermögens ist die Deutsche Bun-

desbank, Hauptverwaltung in Bayern, betraut. Bei der Anlage der Mittel sind 

die vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung 

und Heimat erlassenen Anlagerichtlinien zu beachten. 
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B. Kapitalmarktbericht für das Jahr 2016 

 
Der folgende Kapitalmarktbericht bezieht sich auf die allgemeine Entwicklung 

der maßgeblichen Renten- und Aktienmärkte im Berichtsjahr 2016. Die Er-

wähnung einzelner Anleihen dient nur der Erläuterung des Marktgeschehens 

und impliziert nicht, dass diese Werte auch im Sondervermögen enthalten 

sind. 

 

1. Internationale Finanzmärkte 
 
Die Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten wurde 2016 vor allem 

von politischen Risiken bestimmt. Die beiden Ereignisse, die die meiste Auf-

merksamkeit auf sich zogen, waren das britische Referendum über die Mit-

gliedschaft in der Europäischen Union und die US-Präsidentschaftswahl. 

Trotz der damit verbundenen hohen Unsicherheit zeigten sich die Finanz-

märkte recht widerstandsfähig. 

 

Zu Jahresbeginn sorgte China für Volatilität, als sich Besorgnis über die 

Wachstumsaussichten der chinesischen Wirtschaft ausbreitete. Die Bank von 

Japan senkte überraschend den Leitzinssatz in den negativen Bereich ab. 

Das Eurosystem lockerte vor dem Hintergrund fortgesetzt schwacher Preis-

entwicklung erneut die Geldpolitik. Die Fed zögerte angesichts der vielen Un-

wägbarkeiten ihre weitere Zinsanhebung nach der im Dezember 2015 bis in 

den Dezember 2016 hinaus und blieb damit deutlich hinter ihren eigenen Er-

wartungen zurück. 

 

2. Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Staaten des 
Euro-Gebiets 
 

 

Die Zinsstrukturkurve der Bundesanleihen hat sich im Jahr 2016 noch weiter 

nach unten verschoben, wenngleich die Renditen in den letzten beiden Mo-

naten des Jahres 2016 in den längeren Laufzeiten wieder etwas angestiegen 

sind (Schaubild 1 und 2). 
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Bis zur Jahresmitte gingen die Renditen von Bundesanleihen merklich zu-

rück. Zum Teil war dies im globalen Kontext – vor dem Hintergrund der Ereig-

nisse in China und Japan – auch eine Flucht in den sicheren Hafen. Nachdem 

sich die Lage Anfang März wieder beruhigt hatte, bekamen Staatsanleihen 

neue Unterstützung durch die Ausweitung des Ankaufprogramms des Euro-

systems (Asset Purchase Programme, APP) von monatlich 60 Mrd. € auf 

80 Mrd. €. Zwar wurde gleichzeitig die Aufnahme von Unternehmensanleihen 

in das Programm angekündigt, Marktteilnehmer rechneten jedoch – wie sich 

herausstellte zu Recht – damit, dass der Großteil der Ausweitung auf Staats-

anleihekäufe entfallen würde. 

 

Die daraufhin eingetretene Seitwärtsbewegung wurde Anfang Juni durch ei-

nen erneuten Abwärtstrend unterbrochen, als sehr schwache Arbeitsmarkt-

daten aus den USA für Verunsicherung sorgten, und sich gleichzeitig die Be-

sorgnis über den Ausgang des britischen Referendums zur EU-Mitgliedschaft 

zuspitzte. Als das für die Mehrheit der Marktteilnehmer überraschende Ergeb-

nis bekannt wurde, setzte erneut eine ausgeprägte Flucht in sichere Werte 

ein. Anleger rechneten mit negativen Konsequenzen des nun wohl bevorste-

henden EU-Austritts Großbritanniens sowohl für die britische Wirtschaft als 

auch für den Rest der EU und darüber hinaus. Die Korrektur verlief allerdings 

geordnet, Marktverwerfungen mit austrocknender Liquidität und daraus resul-

tierenden erratischen Preissprüngen blieben aus. Dementsprechend fanden 
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die Finanzmärkte relativ schnell ein neues Gleichgewicht. Für die Staatsan-

leiherenditen bedeutsam war in diesem Kontext letztlich noch die Entschei-

dung der Bank of England im August, angesichts der „Brexit“-getriebenen Un-

wägbarkeiten den Leitzins zu senken und ihr Anleiheankaufprogramm wieder 

aufzunehmen. 

 

 
 

Mit dem Übergang in den Herbst verlagerte sich der Fokus zunächst wieder 

auf die Geldpolitik. Im Euroraum wurden zunehmend Bedenken bezüglich 

möglicher Knappheitsprobleme im APP geäußert. Insbesondere in Deutsch-

land aber auch einigen anderen Ländern rentierte ein großer Teil der ankauf-

fähigen Staatsanleihen mittlerweile unterhalb des Zinssatzes der Einlagefazi-

lität (-0,4 %) und stand damit nicht mehr für Ankäufe zur Verfügung. Mutma-

ßungen über ein mögliches vorzeitiges Auslaufen des Programms sorgten für 

zeitweilige Volatilität. Die vom EZB-Rat im Dezember beschlossenen Anpas-

sungsmaßnahmen erlaubten dann auch Käufe unterhalb des Einlagenzins-

satzes sowie Käufe von Wertpapieren mit ein bis zwei Jahren Restlaufzeit. 

Dies führte schließlich zu merklichen Renditerückgängen in den kürzeren 

Laufzeitbereichen.  
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Ebenfalls im Dezember hob die Fed nach langem Zögern ihren Leitzins an, 

fast genau ein Jahr nach der ersten Anhebung. Ursprünglich wurde dieser 

Schritt schon deutlich früher erwartet, die ständige Unsicherheit an den Fi-

nanzmärkten und der sich im Nachhinein als Ausreißer herausstellende 

schlechte Arbeitsmarktbericht im Juni ließen die Zentralbank wiederholt zö-

gern.  

 

Die US-Präsidentschaftswahlen im November hatten kurzfristig erhebliche 

Auswirkungen auf die Staatsanleiherenditen. Der sehr antagonistisch ge-

führte Wahlkampf hatte die Nachrichtenlage spätestens seit Jahresmitte be-

herrscht. Entgegen den allgemeinen Erwartungen setzte sich der republika-

nische Bewerber Trump gegen die demokratische Kandidatin Clinton durch. 

Nach einem kurzen Schock-Moment reagierten die Anleihemärkte mit deut-

lich steigenden Renditen. Zwar gelten viele Politikvorhaben des neu gewähl-

ten Präsidenten als sehr kontrovers, von seinen Plänen bezüglich Steuersen-

kungen, Infrastrukturinvestitionen und Deregulierungsmaßnahmen erhoffen 

sich aber viele Marktteilnehmer positive Impulse für die amerikanische Wirt-

schafts- und Preisniveauentwicklung. Verstärkend kam hinzu, dass die OPEC 

und weitere große Ölförderländer sich bis Anfang Dezember auf eine gemein-

same Produktionsobergrenze einigten. Dies sorgte für steigende Ölpreise mit 

entsprechend anziehenden Inflationserwartungen und steigenden langfristi-

gen Anleiherenditen. 
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Die Renditedifferenzen der Euro-Peripherie zu Bundesanleihen bewegten 

sich 2016 in engen Grenzen (Schaubild 3). Eine deutliche Ausweitung war 

lediglich bei Portugal zu erkennen. Hierin spiegeln sich Zweifel am Reform-

willen der Ende 2015 gewählten Linksregierung. In diesem Umfeld wurden 

die Staatsanleihen des Landes stark von der allgemeinen Verunsicherung zu 

Jahresbeginn getroffen und konnten sich seither nicht mehr von den erhöhten 

Renditeniveaus erholen. Trotz gegenteiliger Befürchtungen behielt das Land 

jedoch sein Investment Grade Rating der Ratingagentur DBRS, die das Land 

als letzte der für die Notenbankfähigkeit relevanten Ratingagenturen noch 

entsprechend bewertet. Ein Abrutschen in den Non-Investment Grade Be-

reich hätte unter anderem die Ankauffähigkeit der Staatsanleihen im PSPP in 

Frage gestellt. Derweil engten sich die Renditeaufschläge Griechenlands ge-

gen Jahresende etwas ein. Nach längeren Verhandlungen stellten die Gläu-

biger dem Land im Dezember 2016 Schuldenerleichterungen in Aussicht. 

 

Weiterhin auffällig ist die Divergenz bei Spanien und Italien. In Spanien 

konnte nach Neuwahlen und schwierigen Verhandlungen Ende Oktober eine 

neue Regierung etabliert werden, was das Vertrauen in spanische Staatsan-

leihen festigte. Hingegen wurden die italienischen Staatsanleihen zum einen 

von der schwierigen Lage der Banken des Landes belastet, zum anderen ver-
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knüpfte Premierminister Renzi seine politische Zukunft mit einem Referen-

dum über verfassungsändernde Maßnahmen, die durch Verkleinerung der 

zweiten Kammer des italienischen Parlaments politische Prozesse vereinfa-

chen sollten. Renzi verlor die Abstimmung schließlich Anfang Dezember und 

trat zurück. Größere Verwerfungen blieben jedoch aus, zumal seine Partei 

schnell Ersatz fand und die Regierungsmehrheit intakt ist. 

 

3. Anleihen von staatlich dominierten Emittenten 
 
Bei der Volatilität und Höhe der Renditespreads staatlich dominierter Emit-

tenten – wie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), der französischen So-

zialversicherungs-Agentur CADES, der Europäischen Investitionsbank (EIB) 

sowie der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) – gegenüber 

Bundesanleihen waren im ersten Halbjahr 2016 keine großen Ausschläge ge-

genüber der Entwicklung im letzten Quartal des Jahres 2015 festzustellen 

(Schaubild 4). 

 

 
 

Die Anleihen der hier betrachteten Emittenten werden im Rahmen des APP 

(Asset Purchase Programme) seit dem Beginn des Programms im März 2015 

von der EZB angekauft, was sich stabilisierend auf die Höhe der Rendi-

tespreads gegenüber Bundesanleihen auswirkte. Jedoch führte die Flucht der 
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Investoren in sichere Werte nach Bekanntwerden des Ausgangs des Refe-

rendums Großbritanniens über den EU-Austritt auch bei den hier betrachteten 

öffentlichen Emittenten zu Einengungen der Spreads gegenüber Bundesan-

leihen. Die deutlich gestiegenen Renditespreads im November und Dezem-

ber folgten dem allgemeinen Trend an den Anleihemärkten nach den US-

Wahlen.  

 

Die Renditeaufschläge gegenüber Bundesanleihen betrugen zum Jahres-

ende 2016 im zehnjährigen Laufzeitbereich 25 Basispunkte (BP) für die KfW, 

30 BP für die EIB, 27 BP für die EFSF und 44 BP für die CADES. Dabei hat 

sich der Renditeaufschlag von EIB- und EFSF-Anleihen gegenüber den KfW-

Anleihen weitgehend eingeebnet, während der Renditespread der CADES 

höher blieb. Im Vergleich zu den anderen hier betrachteten Emittenten hat die 

CADES mit einem Rating von AA (Fitch) und Aa2 (Moody’s) die niedrigste 

Bonitätseinstufung. Die CADES ist als Gesellschaft zur Finanzierung und Til-

gung der Schulden der französischen Sozialversicherung die größte franzö-

sische Agency. Das Institut besitzt zwar keine explizite Garantie des Staates, 

jedoch wird aufgrund des Status als „Etablissement Public National Admi-

nistratif“ (EPA) die Bonität von den Ratingagenturen mit der des französi-

schen Staates gleichgestellt. 

 

Die KfW war im Jahr 2016 ebenso wie die EIB von allen führenden Ratinga-

genturen mit der bestmöglichen Einstufung von AAA bewertet. Sie ist der 

größte Emittent unter den genannten Instituten. Die Bankengruppe gehört zu 

80 % dem Bund und zu 20 % den Bundesländern. Die Schulden der KfW 

werden von den Eigentümern garantiert. Das AAA-Rating der Europäische 

Investitionsbank (EIB) wird u. a. durch die gesamtschuldnerische Haftung der 

Anteilseigner bzw. 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) begrün-

det. 

 

Als supranationale Emittenten im EU-Kontext werden hier neben der EIB, der 

ESM und der 2013 im ESM aufgegangene EFSF betrachtet. Als Hilfe für in 

Zahlungsschwierigkeiten geratene Mitgliedstaaten spannte die EU ab Mai 

2010 zunächst mit der EFSF einen befristeten Euro-Schutzschirm auf. Mit 
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dem ESM haben die Eurostaaten im Jahr 2012 dann eine Institution als dau-

erhaften Schutz- und Nothilfemechanismus geschaffen. 

 

4. Pfandbriefe und andere Covered Bonds 
 

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Spreadaufschläge der Covered Bonds 

in den Kernmärkten gegenüber Bundesanleihen (Schaubild 5) zunächst an. 

Nach Bekanntwerden des Ausgangs des Referendums Großbritanniens über 

den EU-Austritt im Juni 2016 kam es zu einer Spreadeinengung, dessen Ni-

veau bis in den Herbst hinein relativ stabil blieb. Erst durch die US-Wahlen 

sowie weitere politische Unsicherheiten (u. a. Verfassungsreferendum Italien) 

kam es dann wieder zu einer deutlichen Spreadausweitung gegenüber Bun-

desanleihen. Im Restlaufzeitbereich bis zu 5 Jahren waren die Renditen ne-

gativ oder nahe Null (Schaubild 6). 

 

 
 

Neben dem Niedrigzinsumfeld hielt auch in 2016 vor allem das Ankaufpro-

gramm der EZB (das sogenannte CBPP3) sowie dessen Verlängerung die 

generelle Entwicklung der Renditeaufschläge in engen Grenzen. Die Liquidi-

tät an den Sekundärmärkten litt in 2016 unter dem Sog der EZB-Käufe. Zu-

sammen mit den im Juni 2016 gestarteten TLTRO II Tendern, die den Emit-

tenten eine im Vergleich zur Emission von Covered Bonds günstigere Refi-

nanzierung ermöglichen, sorgten die Ankäufe weiterhin für historisch niedrige 

Renditen. 
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5. Aktienmärkte 
 
Die Aktienmärkte wurden zu Jahresbeginn stark von der Sorge um die chine-

sische Wirtschaft belastet (Schaubild 7). Schon früh kristallisierte sich ein 

Trend heraus, der das gesamte Jahr 2016 prägte: Banken aus dem Euroraum 

gerieten erheblich unter Druck. Dabei spielten verschiedene Faktoren eine 

Rolle. Bankaktien reagieren generell recht empfindlich auf Konjunktursorgen. 

Das anhaltende Niedrigzinsumfeld und die flache Zinsstruktur gelten als 

Problem für das Geschäftsmodell vieler Institute, weil sich mit Fristentransfor-

mation nur noch relativ geringe Erträge erwirtschaften lassen. Viele Banken 

aus dem Euroraum haben immer noch erhebliche Altlasten zu bewältigen; 

dazu zählen Rechtsstreitigkeiten und hohe Bestände an ausfallgefährdeten 

Krediten. Das ungünstige Ertragsumfeld gestaltete die Bewältigung dieser 

Lasten besonders schwierig, da die Banken sich schwer tun, Eigenkapital zu 

generieren. Im Zusammenspiel mit der nach wie vor nur verhaltenen wirt-

schaftlichen Erholung im Euroraum sorgten die Probleme im Bankensektor 

dafür, dass die Aktienindizes aus dem Euroraum bis zum Jahresende kaum 

Gewinne verbuchen konnten. Derweil verkrafteten die Indizes das „Brexit“-

Votum erstaunlich gut. Schließlich gab der Ausgang der US-Präsidentschafts-

wahl im November den Aktienmärkten weltweit einen Aufwärtsschub. 
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Stärkere Kursgewinne als in der Eurozone waren in Großbritannien und den 

USA zu verbuchen. Marktteilnehmer sehen weiterhin einen soliden Aufwärts-

trend in der US-Wirtschaft, dementsprechend positiv haben sich die Aktien-

kurse entwickelt. Auch hier kam ein zusätzlicher Aufwärtsimpuls durch die 

Präsidentschaftswahl im November zum Tragen. Derweil haben sich britische 

Aktien trotz des „Brexit“-Votums sehr stark entwickelt. Teilweise ist dies da-

rauf zurückzuführen, dass mögliche negative Auswirkungen des bevorste-

henden EU-Austritts noch sehr vage sind. Britische Aktien haben damit zwar 

in heimischer Währung von der starken Abwertung des Britischen Pfunds pro-

fitiert, für den Investor aus der Eurozone relativierte sich dies jedoch durch 

den Wechselkurseffekt deutlich. Demgegenüber kam dieser Investoren-

gruppe bezüglich US-Aktien auch die Dollarstärke zugute. 

 

Aktien aus Schwellenländern starteten sehr schwach in das Jahr, ausgelöst 

durch die von China ausgehenden Turbulenzen, erholten sich jedoch rasch 

und verbuchten per Saldo ein deutliches Kursplus. Die US-Präsidentschafts-

wahl und die Erwartung höherer Leitzinsen versetzten der Entwicklung nur 
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einen moderaten Dämpfer. Ein wesentlicher Faktor für den guten Jahresver-

lauf waren die anziehenden Rohstoffpreise, insbesondere bei Öl, da viele 

Schwellenländer als Rohstoffexporteure hiervon profitieren konnten. Zudem 

gab es auch eine Reihe landesspezifischer Faktoren, wie beispielsweise die 

Auflösung politischer Unsicherheit in Brasilien oder die Einleitung positiv auf-

genommener wirtschaftlicher Reformen, beispielsweise in Indien und Argen-

tinien. 

 

C. Verwaltung des Sondervermögens 

 

Die Anlage des Sondervermögens erfolgt in Schuldverschreibungen und Ak-

tien oder entsprechenden Exchange Traded Funds (ETFs). Zur Gewährleis-

tung gleichmäßiger Anlagetranchen und im Rahmen der Liquiditätssteuerung 

sind kurzfristige Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere durch die Deutsche 

Bundesbank zulässig. 

 

1. Liquiditätsmanagement 
 
Die in den Anlagerichtlinien geforderte grundsätzlich monatliche Anlage er-

fordert das Management liquider Mittel. Dieses soll zum einen monatlich 

gleichmäßige Anlagetranchen gewährleisten, zum anderen soll dadurch ein 

Entgelt in Höhe des negativen Satzes der Einlagefazilität auf Girokontogut-

haben bei der Deutschen Bundesbank vermieden werden. Dieses resultiert 

aus der Umsetzung der EZB-Beschlüsse vom 5. Juni 2014, wobei der Ent-

geltsatz 0,3 % bis zum 15.03.2016 betrug und seitdem 0,4 % beträgt. Nach 

den derzeit gültigen Regelungen wird der Entgeltsatz allerdings nur dann auf 

die Girokontoguthaben angewandt, wenn der EONIA-Satz entweder negativ 

ist oder wenn bei einem positiven EONIA-Satz die Guthaben bestimmter 

staatlicher Stellen bei der Deutschen Bundesbank summarisch 0,04 % des 

BIP übersteigen. Maßgeblich für 2016 war aufgrund der Geldmarktkonditio-

nen der negative EONIA-Satz. Neben den Anlagerichtlinien regeln generelle 

und Einzelweisungen das Vorgehen beim Liquiditätsmanagement: 
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− Die Deutsche Bundesbank kann selbstständig kurzfristige Anlagen täti-

gen, sofern daraus positive Renditen erzielt werden. Aufgrund des niedri-

gen Zinsniveaus im kurzfristigen Laufzeitbereich fanden 2016 derartige 

Anlagen nicht statt.  

− Soweit die Deutsche Bundesbank keine positive Rendite erzielen kann, 

werden seit 25. März 2015 liquide Mittel im Rahmen des staatlichen Liqui-

ditätsmanagements angelegt.  

− Um die Entgelte so gering wie möglich und um die Anzahl der Auslage-

rungen auf einem überschaubaren Niveau zu halten, wurden ab März mo-

natlich revolvierend Weisungen zum Kauf von ETF auf USD-Treasuries 

erteilt: Im Vorgriff auf die Anlageausschusssitzung des folgenden Monats 

wurde – nach Abschluss der Anlagen des laufenden Monats – jeweils an-

gewiesen, 25 % der voraussichtlichen monatlichen Anlagetranche in die-

sen Werten anzulegen, sofern der über den Sockelbetrag von 200.000 € 

hinausgehende anzulegende Betrag 400.000 € überschreitet. 

− Die gleiche Zielsetzung verfolgte die Aufteilung der monatlichen Investiti-

onsbeträge auf mehrere Tranchen, wodurch eine engere zeitliche Korre-

lation zwischen Mittelzuflüssen aus Kapitaldiensten und Abflüssen aus 

Anlagen erreicht wurde. 
 

2. Portfolioanlagen 
2.1 Portfoliostruktur 

 
Die bis zum 31. Dezember 2016 gültigen Anlagerichtlinien sahen eine Aktien-

zielquote von 30 % vor. Diese Grenze wurde im Vorgriff auf eine Anhebung 

auf 35 % ab 1. Januar 2017 mit Einzelweisung vom 26. August 2016 bis zum 

Inkrafttreten der neuen Anlagerichtlinien außer Kraft gesetzt. Zum Jahres-

ende betrug die Aktienquote 33,5 %. Die Zielquoten für die einzelnen Indizes 

im Aktienteilportfolio (33 % EuroStoxx 50, 33 % DAX, 27 % MSCI World und 

7 % MDAX) werden ohne Umschichtungen innerhalb des Portfolios ange-

strebt und wurden zum 31. Dezember 2016 erreicht. 
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Innerhalb der Rentenwerte bilden ETF auf USD-Treasuries eine eigene An-

lageklasse, für die in den bis zum 31. Dezember 2016 gültigen Anlagerichtli-

nien eine Obergrenze von 3,5 % des Portfoliovermögens galt. Zum 31. De-

zember 2016 hatten diese einen Anteil von 2,7 %. 

 

Das Fremdwährungsexposure im Portfolio ergibt sich aus den nicht in Euro 

notierenden Werten im ETF auf den MSCI World sowie den ETF auf USD 

Treasuries und liegt bei 10,7 % des Portfoliomarktwertes. Da US-Werte im 

MSCI-World eine dominierende Stellung einnehmen, ergibt sich ein mit USD-

währungsrisikobehafteter Anteil am Portfoliomarktwert von 8,1 %. 

 

2.2 Rententeilportfolio 
 

Gemäß den Anlagerichtlinien erfolgt die Anlage des Sondervermögens in 

Euro-denominierten handelbaren Schuldverschreibungen des Bundes und 

der Länder sowie Emissionen von ausländischen Staaten, supranationalen 

Organisationen, staatlich dominierten Emittenten und in Pfandbriefen und 

vergleichbaren gedeckten Schuldverschreibungen, sofern sie im Zeitpunkt 

der Anlageentscheidung ein Rating von mindestens „AA-" von Standard & 

Poor‘s oder Fitch bzw. „Aa3“ von Moody’s aufweisen. Seit 1. August 2015 

können bis zu 3,5 % des Portfoliovermögens in ETF auf USD-Treasuries an-

gelegt sein. Überschreitungen durch Kursveränderungen und die Wiederan-

lage der Ausschüttungen sind dabei zulässig. Das monatliche Anlagevolu-

men ist auf 50 % des Anlagebetrages in Schuldverschreibungen und ETF auf 

Rentenwerte begrenzt. 

 

Den Schwerpunkt bei den Rentenanlagen bildeten 2016 ETF auf USD-Trea-

suries mit einem Investitionsvolumen von 59,7 Mio. €. Dem standen wieder-

angelegte Ertragsausschüttungen von 0,9 Mio. € aus diesem Wert gegen-

über. Gemäß den Anlagerichtlinien können bis zu 50 % des für die Anlage in 

Rentenwerten vorgesehenen Betrages in diesen Werten angelegt werden. 

Der Auftrag zum Kauf wurde dementsprechend entweder im Rahmen der An-

lageentscheidung des Anlageausschusses oder durch explizite Weisung er-

teilt und jeweils vollumfänglich mit 50 % der Anlagesumme ausgeschöpft. Mit 
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den monatlichen Käufen der ETF auf USD-Treasuries erhielt das Rentenport-

folio eine Fremdwährungskomponente, 4,1 % des Rentenmarktwertes lauten 

auf USD. 

 

2016 wurde die Berechnungsbasis des gehaltenen ETF auf USD-Treasuries 

verändert: Bis Ende Mai war Basis der Barclays US Treasury Bond 7-10 Year 

Index, der die zwölf letzten Emissionen zehnjähriger US-Notes mit Laufzeiten 

von derzeit 2024 – 2026 beinhaltet. Im Juni wurde die Basis auf den Intercon-

tinental Exchange Group US Treasury 7-10 Year Index geändert, der sogar 

17 der US-Notes aus diesem Laufzeitband enthält. Da die Korrelation der bei-

den Indizes in den letzten Jahren bei 99,9 % lag, ergeben sich keine wahr-

nehmbaren Auswirkungen auf die Performance des ETF auf USD-Treasuries. 

Da die ETF auf USD-Treasuries keine Endfälligkeit wie Anleihen aufweisen, 

erfolgt keine Einbeziehung dieser Titel in die Berechnungen zu Duration, 

Markt- und Einstandsrenditen und Fälligkeitsstruktur. 

 

Der restliche für Rentenwerte vorgesehene Betrag wurde in eurodenominier-

ten Werten angelegt. Rund 16,1 Mio. € wurden dabei in Titel der Finnvera 

investiert. Finnvera ist eine finnische Agency, die sich zu 100 % in Staatsbe-

sitz befindet und deren Aufgabe die Förderung kleiner und mittelständischer 

finnischer Unternehmen ist, wobei ein spezieller Fokus auf der Exportorien-

tierung und der Internationalisierung von Unternehmen sowie der Umsetzung 

der staatlichen Wirtschaftspolitik besteht. 

 

Weitere nominal 13,6 Mio. € wurden in Obligations Foncières der Compagnie 

de Financement Foncier (CFF) angelegt. CFF ist eine klassische französi-

sche Hypothekenbank, die sowohl den öffentlichen Sektor als auch Immobi-

lien mit Schwerpunkt sozialer Wohnungsbau finanziert. 

 

Insgesamt knapp 14 Mio. € wurden in Emissionen der Nederlandse Water-

schapsbank und der Bank Nederlandse Gemeenten investiert. Titel dieser 

beiden niederländischen Agencies wurden bereits in früheren Jahren wieder-

holt gekauft. Hypotheken- und öffentliche Pfandbriefe der Commerzbank, 
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Norddeutschen Landesbank und Bayerischen Landesbank mit einem Nomi-

nalwert von 14,1 Mio. € runden das Investitionsspektrum ab.  

 

Den Investitionen in Rentenwerte im zehnjährigen Laufzeitbereich standen 

Fälligkeiten in Höhe von rund 59 Mio. € entgegen.  

 

Die durchschnittliche Einstandsrendite des Jahres 2016 errechnet sich mit 

0,54 %. Konnten im ersten Halbjahr noch durchschnittlich 0,67 % erzielt wer-

den, schlugen die historisch niedrigen Zinsen insbesondere im zweiten Halb-

jahr mit einer durchschnittlichen Einstandsrendite von 0,40 % durch. Die ku-

mulierte Einstandsrendite aller Transaktionen seit 1999 in den Depots des 

Bayerischen Pensionsfonds reduzierte sich dementsprechend von 3,37 % auf 

3,29 %. Die verhältnismäßig geringen Neuinvestitionen in Renten führten bei 

dieser Betrachtung nur zu einem moderaten Rückgang. 

 

Die Durationsvorgabe (modified duration) des Finanzministeriums von 4,7 bis 

5,7 für die Rentenwerte im Depot wurde im gesamten Jahr eingehalten. 

 

Die durch den starken Renditerückgang aufgelaufenen Kursgewinne bei Ren-

tenwerten stellen nur Buchgewinne dar und werden nicht realisiert. Die Per-

formancezahlen des Sondervermögens der letzten Jahre – soweit aus den 

Rentenwerten resultierend – müssen daher im Kontext der aktuellen Portfoli-

orendite der Rentenwerte im Bestand in Höhe von – 0,06 % und der aktuellen 

Duration von 4,8 als Kalkulationsbasis gesehen werden. 

 

Für die weiteren Einrichtungen wurden – sofern es die Mindeststückelung zu-

ließ – ebenfalls die entsprechenden Anleihen und ETF auf USD Treasuries 

erworben. Mit Weisung vom 16. Februar 2016 wurde nunmehr für alle Ein-

richtungen, die ihre Versorgungsrücklage gemeinsam mit dem Freistaat bil-

den, die sofortige vollumfängliche Einbeziehung in die monatliche Anlage an-

gewiesen, sofern der Grenzwert von 2.200 € Girokontoguthaben überschrit-

ten ist. 
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2.3 Aktienteilportfolio 
 

Der Aufbau der Aktienteilportfolios MSCI World und MDAX mit ihren Zielquo-

ten von 27 % bzw. 7 % innerhalb des Aktienportfolios war 2015 noch nicht 

endgültig abgeschlossen worden, so dass im Januar 2016 in die Werte des 

EuroStoxx 50 und in ETF auf den MSCI World und auf den MDAX investiert 

wurde. Beim DAX fand lediglich eine Anpassung an die aktuellen Gewichtun-

gen der Aktien im Index nach dem Verkettungstermin im Januar statt. Mit der 

Februartranche wurden die Zielquoten innerhalb des Aktienportfolios mit 

33 % DAX, 33 % EuroStoxx 50, 27 % MSCI World und 7 % MDAX erstmals 

erreicht. 

 

Mit der Anlagerunde September wurde die in den Anlagerichtlinien fixierte 

Aktienzielquote von 30 % des Portfoliomarktwertes erreicht; allerdings wurde 

mit Weisung vom 26. August 2016 im Vorgriff auf die Erhöhung der Aktien-

quote auf 35 % in den neuen Anlagerichtlinien per 1. Januar 2017 verfügt, die 

Obergrenze von 30 % bei der Berechnung der Aktienanlage außer Betracht 

zu lassen. Somit wurden im gesamten Jahresverlauf die Hälfte der monatli-

chen Anlagebeträge in Aktien investiert. Zum Jahresende betrug die Aktien-

quote 33,5 % des Portfoliomarktwertes. 

 

Da die Zielquoten innerhalb des Aktienportfolios bereits zum Jahresanfang 

größtenteils erreicht waren, ergaben sich zum 31. Dezember 2016 im Ver-

gleich zum Jahresende 2015 nur geringe Veränderungen bei der regionalen 

Verteilung des Aktienportfolios: Der Marktwertanteil nordamerikanischer 

Werte vergrößerte sich von 16,0 % auf 16,8 %. Der Anteil der Titel aus dem 

asiatischen, pazifischen und restlichen, nicht-westeuropäischen Raum ver-

harrte bei 3,5 %. Den Anlageschwerpunkt innerhalb des Aktienportfolios bil-

deten somit nach wie vor Aktien aus Westeuropa mit einem Anteil von 79,7 %.  

 

Für die kleineren Sondervermögen wurden zur vorgegebenen Nachbildung 

der Aktienindizes ausschließlich ETF auf die jeweiligen Indizes erworben. 
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60 % des Marktwertes im MSCI World notierten am Ende des Berichtszeit-

raums in US-Dollar, wodurch sich ein US-Dollar-Währungsanteil von 16,2 % 

an den Aktienanlagen im Bayerischen Pensionsfonds errechnet. Weitere nen-

nenswerte Währungspositionen besetzen der japanische Yen mit 2,3 % und 

das britische Pfund mit 1,8 % Anteil am Aktienportfolio. Für den Euroraum 

verbleibt ein Anteil von 76,2 % nach 76,6 % Ende 2015. 

 

 
 

Die markanteste Veränderung in der Aufgliederung des Aktienportfolios nach 

Wirtschaftssektoren ergab sich gegenüber 2015 aus dem Ausscheiden der 

Finanzdienstleister Unicredit und Generali aus dem EuroStoxx 50 sowie aus 

der relativ schlechteren Performance dieses Sektors gegenüber dem Ge-

samtmarkt: Betrug der Anteil der Finanzdienstleister am Aktienportfolio Ende 

2015 noch 22,7 %, schrumpfte er per Jahresende 2016 auf 20,1 %. Relativer 

Nutznießer war insbesondere der Industriesektor, der auch von der Auf-

nahme von CRH in den EuroStoxx 50 profitieren und seinen Anteil von 13,7 % 

auf 15,2 % ausbauen konnte.  

 

Aus den Aktienengagements wurden Dividenden in Höhe von 12.660.944 € 

vereinnahmt, die grundsätzlich der Ertragsbesteuerung unterliegen.  
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2.4 Sonstiges 
 
Der Bayerische Pensionsfonds hat am 16. September 2016 Klage gegen die 

Volkswagen AG beim Landgericht Braunschweig wegen eines Kursdifferenz-

schadens von bis zu rund 700.000 Euro wegen möglicher Verletzung von Mit-

teilungspflichten im Zusammenhang mit der Abgasmanipulation eingereicht, 

um den Eintritt der Verjährung zu verhindern. Das Landgericht Braunschweig 

hat die Klage im Hinblick auf das Musterverfahren vor dem Oberlandesgericht 

Braunschweig mit Beschluss vom 28. November 2016 ausgesetzt. Als Must-

erkläger wurde die Deka Investment GmbH bestimmt. Die Prozessvertretung 

des Bayerischen Pensionsfonds ist beauftragt, den Verlauf des Musterverfah-

rens interessewahrend zu beobachten. 

 

3. Vermögensbestand 
 
Der Marktwert des aggregierten Bayerischen Pensionsfonds des Freistaates 

Bayern belief sich Ende 2016 auf 2.568.584.844 €. Das Sondervermögen 

wies zum 31. Dezember 2016 folgende Struktur auf: 
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Aufteilung des Rentenvermögens  
 

 
 
Aufteilung des Aktienvermögens  
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Im Berichtsjahr 2016 haben sich für das zusammengefasste Gesamtvermö-

gen folgende Bewegungen1 ergeben: 

 

Anfangsbestand Kontoguthaben am 1.1.2016 297.964,11 € 

(+) Wertpapierverkäufe 16.985.088,59 € 

(+) Tilgungen (= Fälligkeit von Wertpapieren) 58.819.330,00 € 

(+) Kuponzahlungen 48.349.218,78 € 

(+) Dividendenzahlungen (netto) 12.687.995,52 € 

(+) Zuführungen 118.855.526,54 € 

(+) Kontoverzinsung2 –31.980,12 € 

Summe Einzahlungen (Mittelzuflüsse) 255.665.179,31 € 

(–) Wertpapierkäufe 255.738.407,88 € 

Summe Auszahlungen (Mittelabflüsse) 255.738.407,88 € 

Endbestand Kontoguthaben am 31.12.2016 224.735,54 € 
 

Der aggregierte Bayerische Pensionsfonds erreichte im Berichtsjahr geldge-

wichtet eine Rendite von 4,29 % (Vorjahr: 2,95 %). Seit Auflage belief sich die 

annualisierte Rendite des aggregierten Fonds auf geldgewichtet 5,55 % (nach 

5,72 % Ende 2015). 

  

                                            
1 Nach Buchungsprinzip. 
2 Entgelt in Höhe des negativen Einlagesatzes. 
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Alle Teilportfolios lieferten auf Gesamtjahressicht positive Renditen. Anleihen 

von Bund und Ländern gewannen geldgewichtetet 1,65 %. Für die übrigen 

Schuldverschreibungen stand eine geldgewichtete Rendite von 2,69 % zu 

Buche. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Marktkurse der im Bestand ge-

haltenen Papiere nahezu durchweg über Pari notieren. Dieses Agio beträgt 

im Durchschnitt des Portfolios rund 15 % und geht bis zur Fälligkeit der Pa-

piere auf Null zurück. Sollte es zu steigenden Marktzinsen kommen, wären 

damit Bewertungsverluste verbunden, die sich negativ auf die Rendite aus-

wirken würden. Gleichzeitig würden steigende Marktzinsen allerdings die 

Möglichkeit bieten, neue Anleihen mit wieder höheren Renditen zu erwerben. 

Einen Eindruck von den bis zur Fälligkeit zu erwartenden Erträgen gibt die 

Effektivverzinsung (yield-to-maturity), die für das Portfolio zum Jahresende 

2016 einen negativen Wert von -0,1 % aufwies. Anders ausgedrückt wäre 

dieser Wert die Einstandsrendite, wenn das Portfolio in der aktuellen Zusam-

mensetzung zum Berichtsstichtag gekauft worden wäre.  

 

Das Teilportfolio mit Aktien und börsengehandelten Investmentfonds erzielte 

insgesamt eine geldgewichtete Rendite von 7,99 %. Hierunter fallen auch 

Exchange Traded Funds auf USD-Treasuries, welche einzeln betrachtet mit 

geldgewichtet 3,09 % rentierten. Das Teilportfolio mit EuroStoxx 50-Einzel-

werten bzw. ETF auf diesen Index erreichte im Berichtsjahr eine zeitgewich-

tete Rendite von 4,56 %, während DAX-Aktien und ETF ein Ergebnis in Höhe 

von 6,54 % lieferten (Index-Renditewerte: 3,72 % bzw. 6,87 %). Die Indizes 

MDAX und MSCI World werden im Portfolio ausschließlich über ETF abgebil-

det. Diese Teilportfolios erwirtschafteten per 31. Dezember 2016 zeitgewich-

tete Renditen in Höhe von 5,91 % (MDAX) und 10,85 % (MSCI World). Für 

die entsprechenden Indizes standen Renditen von 6,81 % bzw. 10,34 % zu 

Buche.  

 

München, 9. August 2017 

 

Wolfgang Laz ik  

Ministerialdirektor 
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Beim Finanzgericht München ist zum 1. November 2017 
eine Stelle einer Vorsitzenden Richterin/eines Vorsitzen-
den Richters (Besoldungsgruppe R 3) neu zu besetzen. Die 
Stelle kommt für Richterinnen und Richter in Betracht, die 
das Amt mindestens drei Jahre wahrnehmen können.

Bewerbungen werden binnen vier Wochen nach dem 
 Erscheinungstag dieser Ausgabe des Amtsblatts in zwei-
facher Ausfertigung an den Präsidenten des Finanzgerichts 
München zur Weiterleitung an das Bayerische Staats-
ministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat erbeten. Frauen werden besonders aufgefordert, 
sich zu  bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Die Stelle ist unter den Voraus-
setzungen des Bayerischen Richtergesetzes grundsätzlich 
für ermäßigten Dienst geeignet.

Stellenausschreibung 

Herausgeber / Redaktion: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat, Odeonsplatz 4, 80539 München, 
 Telefon (0 89) 23 06-0, Telefax (0 89) 23 06-28 04,  
E-Mail: poststelle @ stmflh.bayern.de

Technische Umsetzung: Bayerische Staatsbibliothek, Ludwigstraße 16, 
80539 München 

Druck: Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech, Hindenburgring 12,  
86899 Landsberg am Lech, Telefon (0 81 91) 1 26-7 25, Telefax (0 81 91) 1 26-8 55 
E-Mail: druckerei.betrieb @ jva-ll.bayern.de

Erscheinungshinweis / Bezugsbedingungen: Das Amtsblatt des Baye-
ri schen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und 

Heimat (FMBl.) erscheint bis zu 24mal im Jahr. Es wird im Internet 
auf der „Verkündungsplattform Bayern“ www.verkuendung.bayern.de 
 veröffentlicht und ist kosten frei verfügbar. Das dort eingestellte elektro-
nische PDF/A-Dokument ist die amtlich  verkündete Fassung.

Eine Druckfassung der verkündeten Amtsblätter kann bei der Justiz-
vollzugsanstalt Landsberg am Lech gegen Entgelt bestellt werden. Das 
Jahresabonnement des Amtsblatts des Bayerischen Staatsministeriums der 
Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat kostet 40 Euro zuzüglich 
Porto kosten. Nähere Angaben zu den Bezugsbedingungen können der 
„Verkündungsplattform Bayern“ entnommen werden.

ISSN 1867-9137

mailto:poststelle@stmflh.bayern.de
mailto:druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de

	Inhaltsübersicht
	Personalwirtschaft
	2004-F  Änderung der Mobilitätsprämienrichtlinie

	Beihilfen
	2030.8.3-F  Achte Änderung der Bekanntmachung über die Ergänzenden Bestimmungen zum Vollzug der Bayerischen Beihilfeverordnung

	Landespersonalausschuss
	2030.11-F  Zwölfte Änderung der Allgemeinen Regelungen des Landespersonalausschusses im Bereich des Laufbahn- und Prüfungsrechts

	Organisation der Steuerverwaltung
	601-F  Änderung der Bekanntmachung über die Geschäftsordnung für die Finanzämter und der Ergänzenden Bestimmungen des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen zur Geschäftsordnung für die Finanzämter
	Anlage 5 der Ergänzenden Bestimmungen zu Nr. 1.1 der FAGOBek


	Bayerische regionale Förderprogramme
	7072.1-F  Richtlinie zur Förderung Regionaler Initiativen im Freistaat Bayern für Zukunftsprojekte der Landesentwicklung (Förderrichtlinie Landesentwicklung – FöRLa)

	Tarifrecht
	Tarifverträge für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst der Länder
	Änderungstarifvertrag Nr. 8 zum Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder)
	Änderungstarifvertrag Nr. 9 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3
	Anlage 4
	Anlage 5

	Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L)
	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3

	Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L)
	Tarifvertrag zur Vereinbarung der Entgeltordnung Lehrkräfte vom 17. Februar 2017
	Anlage 1 Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L)
	Anlage zum TV EntgO-L Entgeltordnung Lehrkräfte
	Anhang 1
	Anhang 2
	Anlage 2 Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L)

	Tarifverträge für Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten im öffentlichen Dienst der Länder
	Änderungstarifvertrag Nr. 7 zum Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG)
	Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten der Länder TV Prakt-L)
	Tarifverträge für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken
	Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken (TV-Ärzte)
	Anlage A 1
	Anlage A 2
	Anlage B




	Versorgung
	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3
	Anlage 4

	Stellenausschreibung
	Impressum



